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am 4. Juni 1909:

Durch den Herrn Garnisonältesten 7
in Lindau i. B. 160,43

Desgl. in Aschaffenburg 50,00
Desgl. in Fürth . . 46,80

Königl. Bayer. 2. Pion. Bat., Speyer 20,00
Königl. Bayer. 2. Fußart. Regt., Metz 80,00

Königl. Bayer. 9. Feldart. Regt., Landss 7
berg a. Lech . .50,00

Königl. Bayer. III. Bat. 21. duf Regts.
Eichstädt 6,00

Königl. Sächs. 8. Inf. 2Ni. 107,
Leipzig-Gohlis. . 25,00

#———= #iichtamtlicher Teil

Nachrichten aus den deutschen Schutzgebieten.
(Abdruck der Nachrichten vollständig oder teilweise nur mit Quellenangabe gestattet.)

Koamerun.

Vom Bau der ODanengubabahn.

(Dgl. „D. Kol. Bl.“ 1909, Nr. 7, S. 328 f.)

Der Stand der Bauarbeiten an der

Manengubabahn war Ende März folgender:

Die Räumungsarbeiten sind im großen
und ganzen bis zum Bahnendpunkt durchgeführt.

Die Erdarbeiten sind — mit Ausnahme

der noch in Arbeit befindlichen Strecken zwischen
Kilometer 96,5 und 97,5 und zwischen Kilo-
meter 98 und Kilometer 101 — bis Kilometer 108

fertiggestellt. In Arbeit befindet sich die Strecke
bis zum Übergang über den Dibombe bei Kilo-

meter 115, die mit zwölf Schächten besetzt ist.
Von Dibombe aufwärts sind die Arbeiten noch

nicht in Angriff genommen.

Der gewölbte Durchlaß bei Kilometer 111,3
ist zum größten Teil, der Durchlaß bei Kilo-
meter 112,1 ist zu drei Vierteln, der bei Kilo-

meter 113,5 zur Hälfte vollendet. Von der

Brücke über den Dibombe ist der eine Fluß-

pfeiler zur Hälfte fertig.

Der Oberbau ist bis Kilometer 79 vor-

gestreckt, die Telephonleitung bis Kilometer 60
im Betrieb und bis Kilometer 72 in Arbeit.

Die Hochbauten der Haltestellen bis Muyuka

einschließlich sind vollendet, diejenigen für Mun-
deck im Bau.

Im Betrieb befinden sich acht Lokomotiven
und 111 teils gedeckte, teils offene Arbeits= und

Güterwagen.

Die Erdarbeiten haben im Berichtsviertel-

jahr nicht den wünschenswerten Fortgang ge-
nommen. Die Gründe liegen einerseits in dem

Arbeitermangel, der durch häufige Erkrankungen
noch fühlbarer wurde und anderseits in dem

schwierigen, viele Sprengarbeiten erfordernden
Baugrund. Die übrigen Arbeiten z. B., das
Vorstrecken des Oberbaues bei einer Durchschnitts-
Tagesleistung von 800 m, schreiten in befriedi-

gender Weise fort.

Oeutsch-Ostafrika.

Die Sentralbahn.)

Nach einer telegraphischen Meldung aus

Daressalam ist die Gleisspitze der Zentralbahn

Ende Mai auf Kilometer 72,3 hinter Morogoro

angelangt. Die Gleisspitze ist sonach noch rund

18 Kilometer von Kilossa entfernt.

Der Betrieb wurde vorläufig bis zur Station

Kimamba (Kilometer 62,8) eröffnet.

Die Betriebsergebnisse der Usambara-Eisenbahn

fkür das Rechnungsjahr 1908.

Die Ergebnisse des Betriebes der Usambara=

Eisenbahn im Rechnungssahre 1908 (endigend
am 31. März 1909) sind nach den vorläufigen
Abschlüssen des Gonvernements in Daressalam

in nachstehender Tabelle mit den Ergebnissen des

Vorjahres zusammengestellt.

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1909, Nr. 8, S. 390.
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Rechunngss Befsrdettte
jahr Personen- Tonnen= Zug-

Personen Kilometer Tonnen Kilometer Kilometer
s

1908 198 555 9 552 0066 18703 1 686 241 152 320

* 1907 195 923 8 546 694 11 367 . 948 324 # 104 354

gegen 190 [HI 2 „ 540o2 — 7336 137923 /V.47266

Es ergibt sich, daß der Personenverkehr sich nicht wesentlich verändert, der Güterverkehr
dagegen nach der Anzahl der beförderten Tonnen um 64,5 v. H., nach der Anzahl der geleisteten
Tonnenkilometer sogar um 77,8 v. H. gegen das Vorjahr gehoben hat, während die Leistungen des
Betriebes, die gefahrenen Zugkilometer nur um 46 v. H. zugenommen haben.

Die Betriebseinnahmen und zausgaben des genannten Rechnungsjahres zeigt zugleich mit
den Ziffern des Vorjahres die nachstehende Zusammenstellung:

in Rupien (S 1,33 .)

Rech- Einnahmen aus Gesamt- Betriebs- P.
nung.. Ein- · der Uberschuß

jahr Versonen-,Güter- Bieh= Sonstigen ahme Ausgabe Einnahme
verkehr verkehr verkehr Einnahmen

. l ..

1908 126 8966 309 076 6 3 478 6436 445 8855222905 50.0 222 980 — 297 307. /

1907 128 023 158 889 2 8933 13264 303 069 10 17.8 158 303 = 211 071.

1. I

unte1·schicd——1127 +150 187, + 55 —68228J 478180 — +80 236.

Man ersfieht daraus, daß das Erträgnis des Güterverkehrs erfreulicherweise um 94,5 v. H.

gegen das Vorjahr gestiegen ist, während der Ertrag des Personenverkehrs sogar eine allerdings
ganz unerhebliche Abnahme erfahren hat. Die Gesamteinnahme ist gegen das Vorjahr um 47,1 v.H.,
die Betriebsausgabe aber um 54,0 v. H. gestiegen, so daß sich für den Betriebsüberschuß nur eine

Steigerung von 40,9 v. H. gegen das Vorjahr ergibt und der Betriebskoeffizient eine geringe Zu-

nahme, von 47,8 auf 50,0 v. H., zeigt. Hierbei ist nicht zu übersehen, daß die starke Zunahme
des Güterverkehrs und der Roheinnahmen daraus zu einem wesentlichen Teil auf den zahlreichen

Bahnfrachten für die Neubaustrecke Mombo —Buiko beruhen dürfte. Die Kosten des Zugkilometers
haben sich von 1,85 / im Jahre 1907 auf 1,95.4 im Jahre 1908 erhöht. Die kilometrische
Leistung des Betriebes im Rechnungsjahre 1908 hat 1180 Zugkilometer für das Kilometer Bahn
gegen 809 im Vorjahre betragen; die Einnahme für das Personenkilometer 1,98 Pf. (1,33 im Vor-
jahr) und für das Tonnenkilometer 24,8 Pf. (22,7 im Vorzjahr).

Die Länge der Durchschnittsreise der Person hat gegen das Vorjahr von 43,6 auf 43,07 km
abgenommen, die des Durchschnittslaufs der Gütertonne sich von 83,4 auf 90,0 km gesteigert.

Aus dem Überschusse von 297 307 „N ist zunächst der vertragliche Mindestpachtzins von
152 000 ./7 nebst 30 000  Entschädigung für die Pächterin zu bestreiten; der Rest von 115 307.##

geht mit 1/10 = 11 530,70 /“ an die Pächterin, mit /10 = 103 776,30.&amp; an den Schutzgebiets-

fiskus, so daß diesem also ein Gesamtertrag aus der Bahn von 255 776,30 . zufließt. Das An-
lagekapital der Bahn von rund 9 051 500 wird durch den Überschuß von 297 307. mit

3,28 v. H. verzinst, während der dem Schutzgebiet zufließende Betrag von 255 776,30 . immerhin

noch eine Verzinsung von 2,82 v. H. darstellt.

Der Erneuerungsfonds der Bahn wird vom Verpächter durch eine Jahresrücklage in Höhe
von 48 000.7 gespeist.
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I. Uversicht über die Bewegung des Bandels des deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiets Über die Sollstellen

der Küste im IV. Viertel des Kalenderjahres 1908 im Vergleich mit dem HBandel im gleichen eitraum
des Vorjahres.

(Val. „Deutsches Kol. Bl.“ 1909, Nr. 10, E. 489fl.

Benennung der Warengruppen 1908

Im Im

IV. VierteIV. Mertel ZunahmesAbnahme
Wert .M m.“ Wert.%Wert.“

A. Eintuhr.

I. Erzeugnisse des Landbaues und der Forstwirtschaft sowie der
zugehörigen Nebengewerbe.

a) Feorn- und Hülsenfrüchte . 648619 624 152 19 467
b) Knollengewächse, Gemüse und Früchte . 92 824 72 60020219 –

Koloniale Verzehrungsgegenstände, Genuhmittel. 286 162 236 7169446 —

d) Olfrüchte, Pflanzenöle, Pflangenwachs 8 530 8782 — 252
e) Getränke (außer Mineralwasser) 235 689 196 529 89160 —-

Sämereien, lebende Pflanzen undFureermitel 32 472 23 816 8 656
g) Pflanzenfasern. 1 654 4202 — 2 ö48

Erzeugnisse der Forstwirtschaft 140 437 24014116 423

Summe 1 1441387 1190816250571 —

II. Tiere und tierische Erzeugnisse.
a) Lebende Tiere 33 819 29 465 4354

b) Fleisch und eßbare tierische Erzeugnisse aallerrt 197 131 191 809 5 322 —
2 Tierische Rohstoffe 2184 935 1249

Summeñ 233 134 222 200 10925 —

III. Mineralische und fossile Rohstoffe, Mineralöle 211220 141279 696841 —

IV. Fabrikate aus Wachs, Fetten und Olen .. 82 366 69 56012 806 —
V. Chemische u. pharmazeutische Erzeugnisse (außer Schießbedarf ’ «

undcprengiiiitteln).. 239 318 102 6360 136 688 —

VI. Textil- und Filzwaren, Bekleidungsgegenstände usw. (anber
Lederwaren) 1 798 3544799 185 — 831

VII. Leder und Lederwaren, Wachstuch, Kirschnerwaren 69 248 91 780 – 22 532
VIII. Gummi= und Kautschukwaren . . 6506 4 325 2 811

IX. Holzwaren, Flecht= und Schnitzwaren 103 857 60 424 43 433 —
X. Papier- und Pappwaren, literarische und Kunstgegenstände . 98 620 68 06430 566 —

XI. Stein-, Ton= und Glaswaren . 95 970 83 122 12848 —

XII. Metalle und Metallwaren (außer Instrumenten, Maschinen
und Waffen): «

a) Unbearbeitete Metalle und Halbzeug 700 489 100 74171599 742 —
b) Fabrikate ... 876 111 388 276 487 835 —

Summe XII 1676 600 489 023 11087677 —

XIII. Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge 450 558 292 54715 O11 —
XIV. Waffen und Munition . 84 896 64607 30288
XV. Geld ............ 116098491345— 375247

Summe der Einfuhr im IV. Viertel 1908 6 608 132 5 160 9161447216 —

Dagegen im vorhergehenden Vierteljahr. 5 878 204 — — —

Zunahme —, Abnahme —. 7729928 — — —

B. Rus fuhr.

I. Erzeugnisse des Landbaues und der Forstwirtschaft sowie der
zugehörigen Nebengewerbe.

a) Korn= und Hülsenfrüchte 23 679 26 623 1— 2944
b) Knollengewächse, Gemüse und Früchte . 3485 7909·«— 4424

Jc) Koloniale Verzehrungsgegenstände und Genußmiteel 117 652 171 058 58 406
d) Olfrüchte, Pflanzenöle und Pflanzenwachs . 196 886 143 859 53027 —

e) Getränke 241 782 — 491

h Sämereien, iebende Pflanzen und Futtermiteel 16 836 11 225 6611
8) Pflanzenfasern. .. 1087 833 668 260419 6783 —

h) Erzeugnisse der Forstwirtschaft 357 811 281 414

Summe I 1 804 4239 7 3SC —

II. Tiere und tierische Erzeugnisse.
a) Lebende Tiere 34 4c48 76 629 42 181
b) Tierische Nahrungsmittel . 9 009 18 518 — 9509

Ib) Tierische Rohstoffe ..... 423 326 449 880 26554
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Im In
» · IV. Viertel|IV. MVertel unahmes Abnahme

Benennung der Warengruppen 1905 r Zunah

Wert.bWert..Wert. We#t.

III. Mineralische und fossile Rohstoffe 122 535 80 10112 434 —

IV. Gewerbliche Erzeugnisse . 55 573 29 2944426279 —
V. Geld — — — —

Summe der Ausfuhr im IV. Viertel 1908 2 419 314149 5 —

Dagegen im vorhergehenden Vierteljahr. 2 198 454 — — —

Zunahme —, Abnahme —. . 4250 860 — — —

C. Gesamthandel.

Summe der Einfuhr und Ausfuhr im IV. Viertel 1908 9 057 44167 26 425 —

Dagegen im vorhergehenden Vierteljahr. . 8 076 658 — — —

Zunahme +. Abnahme —. + 980 788 — —

Wichtigste Varenposstionen.

ber B Inm I8 Wierte! Im I700Viertel Zunahme Abnahme
Benennung der Waren menge " Wert Menge! Wert Mengee Wert Menge' Wert

kg 44 —m At — —

A. Ein kuhr.

Reis .2 279 4066 42 630 1 873 969 45714181405 4137 85 482 — —
Mehl und Backwaren . 15476170180273230100W1 — — 118 469 29 821

Zucker, roh und raffiniert 310 862 100 9399272 603 89 299 38259 11640 — i —

Tabakfabrikate 12 718 22 63522069. 83 7540 679 38 881 — —

Stille Weine aller Art 46 61441 477 %L„ 41 60 % .

Branntweine aller Art 53 7699 70 4ö07154 053, 69 166 — 1301 284 —

Bier 162 1161 72004 5721l0 39 786 14 794 — —

Bau= und Nutzholz . 753503139546180454;23623573049115923——-«——
Fleisch u. eßbare *ö Erzeugn 157943197 13111252 681/ 191 809 — 5322 94738 —
Zement. 1 128 7378232661 119 66 463 467620 11 769 — —
Salz . 35484717899197042 8259227804 9640 ——-—

Stein-, Braunkohlen, Briketts 503 260119 288318 — —
Petroleum . . 461 131 7479.231 910 41 630229 2211 42840 — —

Seifen aller Art 106 71154 857100 608, 57 122 6 133 — — 232565

Baumwollgewebe 448 087|11 402 166239 444 752 053208 643. 650 113 — ! —

Baumwollene Bekleidungen. 29 583/ 173 615 217 04 851 995 — — 187 461 678 380

Wollengarne und -waren, auch 1 1
halbwollene 9 083, 41 669 9 621 35 977 — 50692 538 —

Garne und Waren aus Leinen, 1 I «
Jute usw. 51 66593504 38 306 54 482 13 359, 30 022 — —

Posamentierwaren, Schirme, Zeus- l «
schuhe . 4950, 18 373 10 649 30 890 — — 5699 12517

Lederne Schuhe und Stiefel 437326 029 4836. 46 711 M—.. 513 20 720
Sonstige Leder= u. Sattlerwaren. 523227854 4 152 31 611 1 080 — — 3757

Möbel und sonstige Tischlerwaren4 366 45 009093298 32 043 — —

Papier u. Pappe, Waren daraus 52 402 64 123 31 810 417828 20562 16295 — —

Tonwaren und Porzellan 31 6111 2239818203 13 91813 408, 8450 —

Glas und Glaswaren. 31 30759 5147 53 29 1 203488. —1

Roheisen, eiserne Schienen, s «
Stangen usw. 4242 280. 696 74188 506 92251 3 953 774 604 10 1.O

Wellblech . 1 146 000 17 052 88 266 30 397 57 734 16 655 — —

Alle nicht genannten Eisenwaren 1531 720 653 97774 853 2599741 256 867, 391 003 —. —

Waren aus and. unedlen Metallen93 545, 150 0799 37386 82 441356 1599 6763— —

Landwirtschaftliche Maschinen. 68 655 92 772 33118 92 071 3õ 539 711 — —

Maschinen für industrielle Betriebe 10 160 23 4831 32390 49579 — — 21930 260953
Transportmaschinen und Fahr- % H s

zeuge aller Art, auch Fahrräder ien 2912851 381889 108 252 —— 183 033183 762 —

Feuerwaffen . (Stückzahl) 770 34 513 712 22366 58 12 147 — —

Goldmünzen ..... 1 2563 1 3 160 — — — 597

Silbermünzen 388 47 158 3966 473 910 — — 3 578 426 752
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Im IV. Viertel ImImIV.Viertel Zgunahme Abn
ahme

Benennung der Waren 1908 1807 8 b b

Menge Wert sMenge Wert sMenge Vert Menge Wert
kg M. kg 14 kg kg Al

B. Ausfuhr.

Mais 31 7431 2681 723 77] 1 020 2604 — —

Mtama 20 630 2720175 835 22 239 — 1547051 19519
Hülsenfrüchte. 38 371 411335172 3880 8 199 233 — —

Kaffee .. . 83407100053 99 27342 675 — 15 8661 42622

Sirup, Me 25 506 7612 44 405 10376 — 18 899 2 863

Tabak 28172 8610 25140 16382 3032| — — 7772

Kopra 395 236 100 663 441675 128 950 — 46 339 28287
Erdnüsse 91 7511 2121615725 4692 76 026 16 554 — —

Sesam 325 155 74 348 33 450 10 19444291 705, 64 154 — —

Rohbaumwolle . . .143633-.1201981063197624234 314 32574 — —

Sisalagavenhaunuf 1228 7044 938 0666780 419 576 3748 285. 361 695 — —

Bau-, Nutz- und Edelhölzer, toh
bearbeitet. 136 848 30 251 93 823 5933 42 525, 24 318 — —

Brennholz und Holzkohlen . 12 593 319 13 181 347 —. — 588. 28

Gerbhölzer, Gerbrinden 417 368 48793079 8 14 829109 420 — — 9950

Kautschuk und Guttaperch 56320 9999 4205112597955 8505 61 204 — —

Rindodieh EStückzahl) 298. 16 120 658, 41 9111 —- 360025 799

Milch, Butter, Käfe, (Eiert usw. 8421 3 955 76888 11 129 — — 4267 7174
Elfenbein 9240| 199 817 6 258175 107 2982,Q 24 710 — —

Häute und zeue 69 691 61 684 67 792 71227 1 8299. — — 9 543

Insektenwachs- 57 158, 124 31q970 900 158 99 — 13742 34 63L
Glimmer 32 308, 86 065 8 97|/23 S923 62 256 — —

Kopal 33 199 31 580 99701 50 83E11 — 6202 19251

Gold — 60 — — „ o W —

II. vorläufige Ubersicht über die Bewegung des HSandels des ostafrikanischen Schutzgeblets über die

Jollstellen der Küfte im Kalendersahre 1908 im Vergleich mit dem Handel im Kalenderjahre 1907.

1908 1907 Zunahme Abnahme
AM Al Al —

Einfuhr 23 070 888 20 019 999P 3 050 889 —

Ausfuhr. 8 808 619 8 976 543 — 167 924

Gesamthandel 431 879 507 28 996 542 2 882 965 –

Togo. I Deutsch-MNeuguinea.

Die Togo-Dahomev-Grenzreqgqulierung.

Die Togo-Dahomey-Grenzkommission hat ihre
bisherige Aufgabe, die Festlegung der Ostgrenze
bis zum 9. Breitengrade, beendigt. Inzwischen
ist eine Vereinbarung zwischen der deutschen und

der französischen Regierung dahin erzielt worden,
daß die Grenzkommission ihre Arbeiten weiter
nördlich fortsetzt, um sämtliche bezüglich der

deutsch -französischen Grenze noch bestehenden
Streitpunkte zu beseitigen. Die deutsche Abteilung
der Grenzkommission hat sich in Kjirkjiri (Be-
zirk Sokode) gesammelt und wird mit der Trian-

gulation der noch nicht genau festgestellten Grenz-
strecke zwischen dem 10. Grad nördl. Br. und

Die-Gando demnächst beginnen.

75

Die Lage in Donaope.

Über die Entwicklung der Lage in Po-
nape wird von dem Kommandanten S. M. S.

„Jaguar“ berichtet:
Nach Eintreffen der Kriegsschiffe „Condor“" und

„Jaguar“ sowie einer 150 Mann starken Polizei-
truppe sind Friedensstörungen nicht mehr vorge-
kommen. Die Eingeborenen erkannten den Ernst

der Lage. Es bestand ein monatelanges Miß-
trauen, kein Häuptling ließ sich sehen, dem Kriegs-
schiff wurden keine Lebensmittel geliefert. Hierin
trat während der letzten Zeit infolge des freund-
lichen Auftretens der Regierung eine böllige
Anderung ein. Auch das disziplinierte und dabei

doch harmlose Benehmen der Schiffsbesatzung
sowie der schwarzen Truppen wirkte beruhigend.
Eine Anzahl Übeltäter wurde ausgeliefert, auch
einige alte Gewehre angebracht.
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Ponape galt im Innern als unwegsam.
Durchhaue erschienen wegen der kreuz und quer

liegenden Stämme des vor mehreren Jahren

durch einen Taifun gefällten Hochwaldes als
unausführbar. Doch mußte ein Versuch gemacht
werden, da der Bezirksamtmann in Ponape ohne
Schiff mit noch soviel Truppen abgeschnitten ge-
wesen wäre wie zur spanischen Zeit. Der mit

60 Soldaten unternommene Versuch gelang. In
zwei Monaten wurde ein etwa 20 km langer

Durchhau quer durch die Insel nach Kiti und

ein rechts abgehender Durchhau nach Paliker
hergestellt. Die Baumstämme machten viel Arbeit,
aber es ging. Anfang März marschierten ein Teil

des Landungskorps und einige schwarze Soldaten
in zwölfstündigem Marsche nach Kiti. Jetzt müssen
nur noch etwa 20 km Zweigwege angelegt werden,

was in Bälde geschehen soll. Ponape ist dann
in allen seinen Teilen durch weiße Truppen er-

reichbar. Dann dürften Aufstände für die Zukunft
wohl kaum mehr zu befürchten sein. Daneben
find durch diese Arbeit wertvolles Land und

Wasserkräfte der allgemeinen Nutzung erschlossen
worden.

Im Anschluß an das Landungsmanöver fanden
in Kiti, Mutok und Metalanim an Bord des

„Jaguar“ Verhandlungen zwecks Einführung einer
Arbeitssteuer statt. Sämtliche Häuptlinge der
betreffenden Landschaften hatten sich sofort ein-
gefunden und dem Vorschlage der Regierung zu-
gestimmt. Das Schiff drang jedesmal so tief wie
möglich in die schmalen Korallenhäfen vor, so

— —

daß zur Verwunderung der Häuptlinge ihre Hütten
in bequemer Reichweite unter den Geschützen

lagen. Die Eingeborenen hatten das für unmöglich
gehalten, denn das letzte Schiff, an das die alten

Leute sich noch erinnerten, war der Südstaaten-
kreuzer „Alabama“, der im Jahre 1862 vier

Walfischsänger in Mutokhafen verbrannt hatte;
in den übrigen Häfen waren nur die kleinen

spanischen Flußkanonenboote gewesen.
In Ponape herrscht noch Lehenssystem. Nach

dem Tode eines Mannes fällt sein Land an einen

anderen, von dem Häuptling zu bestimmenden

Mann. Die Folge ist der Mangel von Interesse
an dem Ausbau des Besitzes und, da sich nach

dem Tode des Vaters die Familie notgedrungen

zerstreut, auch absoluter Mangel an Familiensinn.
Die Steuer legt nun jedem Manne zwischen

16 und 45 Jahren die Pflicht auf, fünfzehn Tage
im Jahre für die Regierung um den ortsüblichen
Tagelohn von 1. zu arbeiten. 50 v. H. des

Arbeitslohnes erhalten die Namarakis oder Häupt-
linge, 50 v. H. die Arbeiter. Dafür wird das

Land freies Eigentum der Leute und die bis-

herigen Naturalienabgaben fallen fort. Da die
Insel 800 Männer zählt, so beträgt der jährliche
Arbeitslohn gegen 12 000 .K. Durch diese Steuer

werden also nicht nur die Eingeborenen zur

Leistung eines Beitrages zu den öffentlichen Lasten
herangezogen, sondern es wird damit auch eine

Hauptursache der bisherigen Streitigkeiten unter

den Eingeborenen, das Lehenssystem, beseitigt.

—.—

—..—

Kolonialwirtschaftliche (Mitteilungen.

Kus dem „TKropenpflanzger“.

Das Juniheft des „Tropenpflanzer“ enthält
an erster Stelle einen längeren Aufsatz von H.

L. W. Costenoble-Guam über die Behandlung

eingeborener und anderer farbiger Ar-

beiter und über die Frauenfrage in den

Kolonien. Der Verfasser legt zunächst dar, daß
ein sich stets gleichbleibendes ernstes Wesen, ge-
paart mit gerechter Strenge, die Hauptbedingung
für ein erfolgreiches Wirken des Europäers der

farbigen Rasse gegenüber sei. Sodann wird die
Verpflegungs= und Wohnungsfrage der Farbigen
behandelt, die Maßregeln gegen besonders häufig
auftretende Krankheiten derselben werden eingehend
besprochen. Was die Frauenfrage anbelangt, so
hält es der Verfasser, auf langjährige Erfahrung
gestützt, für notwendig, daß die weiße Frau dem
Manne in den Tropen zur Seite steht; die ge-

sunde Frau wird dies ohne besondere Nachteile

können. Welche Folgen die Mischung der weißen

mit farbigen Rassen habe, zeige die Entwicklungs-
geschichte des spanischen Kolonialreichs, dessen Zu-
sammenbruch großenteils auf die ausgedehnte
Rassen-Neuzucht in den einzelnen Kolonien zurück-

zuführen sei. Für Kranke und Genesende, haupt-
sächlich auch für die Frauen, befürwortet der
Verfasser die Anlage von Höhenluftkurorten. In
einem weiteren Artikel bespricht Ch. Böhringer,
Stuttgart-Colombo, die Cinchona= und Kaut-

schukkultur in Ceylon; er zeigt, wie erstere

der aufstrebenden Kautschukkultur immer mehr

weichen mußte, während auf Java die Cinchona-
kultur zu einer Vollendung gedieh, die jeden

Wettbewerb anderer Länder ausschließt. Th. F.

Koschny, Costa Rica, empfiehlt in einem Aufsatz
„Zur Forstkultur in den Kolonien“" die An-

pflanzung zweier zentralamerikanischer Bäume,
und zwar des sog. Laurel, Cordia gerascanthus,
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und der sog. Zeder, Cedrela odorata. Beide

Bäume sind schnellwachsend und gegen Feuer und
die Termite widerstandsfähig. Ferner sei ver-

wiesen auf die Untersuchungen afrikanischer

Pflanzenfette durch Dr. Krause und Dr.

Dießelhorst sowie einiger interessanter Erden
von Neu-Mecklenburg durch Geh. Rat Pro-
fessor Dr. Gruner.

—— — —
— — — —

—— —t

Aus fremden Kolonien und Droduktionsgebieten.

Sesidenproduktion der Welt im Jahre 1908.

Das Syndikat der Lyoner Seidenhändler hat eine vergleichende Statistik über die Seiden-
produktion der Welt im Jahre 1908 veröffentlicht. Die Zahlen sind provisorisch, dürften aber sehr
wesentliche Anderungen nicht erfahren. "

Für China und Japan kann es sich naturgemäß nur um den Export von Rohseide handeln,

so daß bei dem starken inländischen Konsum der ostasiatischen Länder die tatsächliche Weltproduktion
nicht unwesentlich höher ist.

Rohseidenernte in den Jahren 1907 und 1908.

1907 1908

Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht
der frischen der der frischen der

Kokons Rohseide Kokons Rohseide
5% dz * dz dz

Westeuropa: - .-«

Frankreich 83 960 6 620 84 090 6560

Italien 570 580 48 200 531 930 4 860

Spanien 11 100 820 10 150 750
Osterreich= Ungarn 40 880 3450 39 630 3 380

Zusammen 706 520 59 090 665 800 55 550

Levante und Zentralasien:
Asiatische Türkei. 149 970 12 830 141 300 11 900

Europäische 40 920 3 420 38 100 3 150
Bulgarien, Serbien und

Rumänin 27 120 2250 26 100 2 150

Griechenland und Kreta 9 500 760 8 000 650

Kaukasien . ? 4920 ? 3 600

Persien und Turkestan . ? 6080 ? 5 250

Zusammen — 30 260 — 26 700

Ostafien: Ballen da Ballen 4
China (Ausfuhr)= 119 076 64 050 134000—140 000 72250

Japan (Ausfuhr) 105 008 63 700 115 000—120 000 71 700

Indien. 4 636 3 500 - 3224 2500

gusammen — 131250 — 146 450

Gesamternte — 220 600 — 228700

Es ergibt sich hieraus, daß die Ernte an frischen Kokons im Jahre 1908 in Westeuropa

gegen 1907 um 40 720 dz, in der Levante und Zentralasien, soweit nachgewiesen, um 14 010 dz,

zusammen um 54 730 dz zurückblieb.

Der verminderten Kokonsernte in diesen Ländern entspricht eine geringere Rohseidenproduktion.

In Westeuropa beläuft sich die Minderproduktion auf 3540 dz, in der Levante und Zentralasien auf
3560 d-z, zusammen also auf 7100 dz. In Ostasien dagegen ist eine Mehrproduktion von 15 200 dz

zu verzeichnen, so daß im ganzen 8100 dz = 3,67 v. H. mehr als im Jahre 1907 erzeugt wurden.

Die Weltproduktion an Rohseide betrug durchschnittlich 1891 bis 1895: 152 950 dz, 1896

bis 1900: 170 580 dz, 1901 bis 1905: 190 920 dz, 1906: 209 130 dz, 1907: 220 600 dz und

1908: 228 700 dez.
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Stand der Baumwollsaaten in Turkestan.

Im Rayon Taschkent ist man mit der Aussaat

der Baumwolle zum 5./18. Mai fast vollständig
fertig geworden. An einzelnen Stellen hat man
bereits mit dem Behäufeln begonnen. Die Witte-

rungsverhältnisse sind recht günstig.
Im Buchara-Rayon hat die Kälte in vielen

Gegenden die aufkommenden Baumwollsaaten be-
schädigt, die Neusaat der Baumwolle wird wohl
bis zum 20. Mai (2. Juni) dauern.

Im Rayon Tschardjui hat sehr starker Regen
in einzelnen Gegenden die Baumwollsaaten be-
schädigt, so daß man gezwungen war, sie von
neuem auszusäen. 6“

Im Kreise Merw ist die Baumwollanbaufläche
kleiner als im vorigen Jahr, die Saaten ent-

wickeln sich aber infolge ausreichender Feuchtig-
keit gut.

In der Hunger-Steppe haben Heuschrecken-
schwärme viele Baumwollsaaten der Bauern und

der Eingeborenen sowie auf den Versuchsfeldern
vernichtet. Die neue Aussaat der Baumwolle

verzögert sich.
In Kokand ist die Temperatur nach dem

1./13. Mai gestiegen. Die Aussaat der Baum-
wolle ist fast vollendet und zum Teil gut aufsge-
gangen. An einzelnen Stellen macht sich Wasser-
mangel und Mangel an Geldmitteln bemerkbar.

(Nach d. Torg. Prom. Gazeta vom 12./25. Mai 1909.)

Stand der Baumwolliaaten in gypten.

Nach einem Berichte der Alexandria General
Produce Association war infolge des günstigen
Wetters im März die Bestellung der Baumwoll=

felder in Agypten früher als gewöhnlich beendigt.
Das Säen ging rasch vonstatten und war fast

in allen Bezirken beendigt, als heftige Regengüsse
in der Zeit vom 15. bis 19. April eine Ver-

zögerung in der Bestellung der noch nicht besäeten

Felder verursachten. Jedoch haben diese Regen-
güsse nur auf den spät besäeten und besonders

auf den niedrig gelegenen Ländereien Schaden
zugefügt. Auf diesen mußte nochmals gesäet
werden. Im übrigen sind die Felder 10 bis

15 Tage früher als im vorigen Jahre bestellt
worden und ihr Aussehen ist sehr zufriedenstellend.
Die Anbaufläche in Unterägypten scheint so groß
zu sein wie im Vorjahre. Wie gewöhnlich über-

wiegt die Sorte Afifi. Ihre Anbaufläche ist sogar
vergrößert worden, während die mit der Sorte

Voannovich bestellte Fläche sich verringert hat.
Die Sorte Nubari scheint dieselbe Anbaufläche wie

im vorigen Jahre zu haben, während die der
Sorte Abassi viel kleiner ist. Wasser ist überall

im Uberfluß vorhanden. Insekten haben noch

keinen Schaden getan. In Oberägypten ist das
Säen beendigt, und die Pflanzen sind in gutem

Zustande. Die Anbaufläche scheint ein wenig
kleiner zu sein als im Vorjahre, besonders in den

Provinzen Minieh und Benisuef.
(Bericht des Kaiserl. Konsulats in Alerandrien

vom 13. Mai 1909.)

Tabakausfuhr des Staates Bahia-

im Erntejahr 1908/09.

Nach einer Mitte April von sachkundiger Seite

gemachten Aufstellung sind von der letzten Tabak-
ernte des brasilianischen Staates Bahia 366 000

Ballen in die Hände von Exporteuren in Bahia

übergegangen, während die Menge, die sich noch
unverkauft in den Händen der Bauern befindet,
auf etwa 15 000 Ballen geschätzt wird. Wird

von diesen 381 000 Ballen die auf insgesamt

20 000 Ballen veranschlagte Ausfuhr nach Buenos

Aires abgesetzt, so bleiben für den europäischen
d. i. deutschen Markt 361 000 Ballen übrig.

Da hiervon vom 1. Dezember 1908 bis

15. April 1909 206 780 Ballen verschifft sind,

so dürften auf dem deutschen Markte noch weitere
154 200 Ballen zu erwarten sein.

Der Bedarf der brasilianischen Zigarren-
fabriken wird auf 20 000 bis höchstens 25 000

Ballen geschätzt.

(Bericht des Kaiserl. Konsulats in Bahia
vom 29. April 1909.)

Bergbau und Minerallenausbeute in Rlgerien.“)

Nach dem Exposé des Generalgouverneurs
für das Jahr 1908 wurden in Algerien im

Jahre 1907 (und 1906) gewonnen — Mengen
in t —:

Eisenerze 951 520 (724 495), Zink und Blei-
erze 83 519 (76 558), Kupfererze 24 151 (9616),

Quecksilber 18 200 (1000), Antimon 330 (549),

Schwefel 10 (200).
Ferner wurden im Jahre 1907 an Petroleum

135 5001 gegen 56 500 1 im Jahre 1906 ge-
wonnen.

Die Zahl der im Wege des Tiefbaus betrie-

benen Bergwerke (Mines) betrug 54, die der im.
Wege des Tagbaues betriebenen (Minières) da-
gegen 13. Gegen 1906 haben sich jene um 9,
diese um 5 vermehrt, und zwar kamen in den

genannten Jahren auf das Departement Oran
7 (6) Mines und 2 (2) Minières, Algier 5 (4)

Mines und 8 (6) Minières und Constantine 42

(35) Mines und 3 (0) Minières. Davon beuteten

aus: Eisenerze 7 (7) Mines und 13 (8) Minièes,

*) Vgl. „D. Rol. Bl.“ 1908, Nr. 10, S. 491 f.
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Zink und Bleierze 35 (28) Mines, Kupfererze 7 (4)
Mines, Antimon 2 (3) Mines, Quecksilber 1 (1)
Mine, Schwefel 1 (1) Mine und Petroleum 1 (1)
Mine.

Gegen 1906 sind neu hinzugekommen die drei

Mines: Tizi N-Taga, Merruana und d'el Khanga,

ferner die im Jahre 1908 mit einer Konzession

ausgestatteten vier Bergwerke Djebel Forer, Djebel
Gustar, Diebel Guendon und Hadjar Mekouch
und endlich die sechs wieder in Betrieb gesetzten

Mines Fillaoucen, Djebel Hadid, Kherzet-Youssef,
Ain-Zarora, Cavallo und Kef-oum-Theboul. Weg-
gefallen sind die Mine Ain-Oudrer, die nur noch

im Wege des Tagbaus betrieben wird, und die

Mines Ain-Kuhera (Zink und Blei), Fedy M'Kar-
mene (desgl.) und El Hammimate (Antimon).

Den für 1906 aufgeführten Minières sind hinzu-
getreten Djebel-Hadid und Bouinan im Departe-
ment Algier und Marouania, Tebeiga und Hadjar-
Soud im Departement Constantine.

Konzessionen wurden außer den oben genannten
vier im Jahre 1908 erteilt der Gesellschaft Mokta-

El-Hadid für das Eisenbergwerk Baroud im De-
partement Oran und an Guerlet und Dinner für

die Eisen-, Blei= und Zinkmine Sidi Madani im

Departement Algier.
Nach dem Exposé werden Phosphatlager in

den Departements Oran und Algier nicht ausge-
beutet. Im Laufe des Jahres 1908 ist aber die

Erlaubnis zur Aufsuchung solcher im Bezirke Algier
in zwei Fällen erbeten worden. In dem Departe-
ment Constantine waren am 1. Januar 1908

insgesamt 25 Erlaubnisscheine in Kraft. Im Laufe
des Jahres sind 238 neu hinzugekommen, bei

denen es sich sämtlich uni Vornahme von Schür-

fungsarbeiten auf Phosphatlagerstätten in dem
Gebiete der Stämme Brarcha Allaoung und

Ouled-Sidi-Abid handelt. Mit diesen selbst ist
in Tasbent, Troubia und Djebel Onk begonnen
worden. Der Abbau der Phosphatlager von Te-

bessa, Bordi R'Dir und Tocqueville ergab im
Jahre 1907 373 402 t gegen 333 531t im

vorhergehenden Jahre.
Der Anteil der wichtigsten Minenbetriebe

an der Erzausbeute des Jahres 1907 ist aus

nachstehender Aufstellung ersichtlich:

I. Mines.
Menge des

Name der Mine nnd des geförderten Wert in

gewonnenen Erzes Erzes in # 1000 Fr.

Departement Oran.

Maaziz (Zink und Blei) . 2 026 132

Dar-Rih (Eisen) 22 692 250

Camérata (desgl.) 28 458 313

Departement Algier.

Ouarsenis (Zink und Blei) 7950 708
Guerrouma (Zink). 2 387 303

Menge des
Name der Mine und des . Wert in

gewonnenen Erzes gesurderten 1000 Fr.

Departement Constantine.
Timezrit (Eisen) . 41 158 476

Mesloula (Zink und Blei) 4 863 884

Ouasta (desgl.) 9 502 1 174
Hammam-N’Bails (desgl.). 4 625 130

Djiebel-Anini (desgl.) 1 763 159

Ain-Roua (desgl.hl) 1 928 281

Djebel Soubela (desgl.) 5 455 537

Dra-Sfra (desgl.). 4 509 605

Kef-Semmah (desgl.). 3 740 384

Chellala (desgl.) 1 299 118
Ain-Arko (desgl.) . 10 958 1800

Djebel-Felten (desgl.) 7 783 1036
Diendeli (desgl.) 3 426 264

Kherzet-DYoussef (desgl.) 1 032 106

Diebel-Gustar (desgl.) 2 340 216

Ain-Barbar (Kupfer). 7 643 652

Ouenza (desgl.) 9 663 118
Kef-oum---Theboul Odesgl.) 1 520 152

II. Minières.

Name der Mine und des Ven-den
gewonnenen Erzes Erzes in ##

Departement Oran.
Beni-Saf (Eisen) 343 461
Kristel (desgl.) . 62 000

Departement Algier.
Djebel-Hadid (Eisen). 77 717

Temoulga (desgl.) 60 420
Qued-Roufna (desgl.) 67 000

Zaccar (desgl.) 125 780
Ain-Sadouna (desgl.) 6 000

Qued-Djer (desgl.) 4 000
Ain-Oudrer (desgl.) 36 908

Bouinan (desgl.) 1 000

Departement Constantine.
Marouania (Eisen) 62 146

Hadjar-Soud (desgl.) 2200
(Nach einem Berichte des Kais. Konsulats in Algier.)

Außenhandel RKlgeriens 1908.

Die Ein= und Ausfuhr Algeriens") gestaltete
sich im Jahre 1908, verglichen mit dem Jahre
1907, im einzelnen, wie folgt: Z

AusfuhrEinfuhr

Warengruppe Wert in 1000 Franken

I. Tiere u. tierische 1907 10908 1907

Erzeugnisse 30 615 28 472 69 128 62 654

II. Pflanzenstoffe. 73 151 72 729 204 266 225 232
III. Mineralstoffe . 291949 27600 37 862 38 646

IV. Fabrikate 3260 841 319 418 14 556 11 956

Zusammen 460 556 448 219 325 812 338 488

*) Vgl. auch „D. Kol. Bl.“ 1909, S. 232fd.
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In den Warengruppen erreichte die Ausfuhr
des Jahres 1908 (die Zahlen für 1907 sind in
Klammern beigefügt) die folgenden Wertsummen
in 1000 Franken:

Gruppe I: Rinder 6896 (2106), Widder,

Schafe, Hammel 34 386 (29 654), Häute, roh,
frisch oder getrocknet, große 1856 (1954), von
Hammeln 1309 (1393), von Ziegen 3500 (4207),

rohe Wolle 9572 (15 650), getrocknete, gesalzene,
geräucherte Fische 2972 (2040), konservierte Fische,
Sardinen und andere 1757 (846).

Gruppe II: Weizen 17 672 (49 160), Hafer

9959 (10 109), Gerste 11 168 (19 714), Weizen-
mehl 2138 (3356), Grütze, Gries, Graupen 1329
(2219), Bohnen 1021 (1596), Kartoffeln 2706
(2176), Mandarinen 1275 (758), Tafeltrauben
2368 (1870), Feigen 1854 (2740), Datteln
2183 (2398), Tabak in Blättern und Rippen

1386 (2638), Zigaretten 2995 (3112), Olivenöl
10 942 (2609), Geraniumessenz 1164 (968),

Korkholz, roh 3723 (5061), Korkholz in Platten
121949 (13304), Holz für Kunsttischlerarbeiten
1438 (700), Halfa 6795 (7145), Pflanzenhaar
4371 (4341), Gerberrinde 1764 12076), frische

Gemüse 4828 (5582), Kleie 1378 (1525), ge-

wöhnliche Weine in Fässern 80 751 (63 880).

Gruppe III: Phosphate 10 601 (9993), Eisen-
erze 9685 (10 873), Bleierze 3709 (3147), Zink-

erze 11 595 (11 843).

Gruppe IV: Roher Weinstein 1487 (1212),
Gewebe aus Baumwolle 2013 (1848), Korkwaren

1117 (1162).

(Nach einem Berichte des Kais. Konsulats in Algier.)

Die Hauptausfuhrartihkel der Insel Mauritius 1908.

Die Hauptausfuhrartikel der Insel Mauritius

waren im Jahre 1908 Zucker, Rum, Vanille und

Aloefasern. Die Zuckerausfuhr betrug 1907/08
insgesamt etwa 169 160 Tonnen gegen 211 463

Tonnen im Jahre 1906/07. Hierbei entfielen
im Jahre 1907/08 (und 1906/07) auf die ein-
zelnen Bestimmungsländer die folgenden Mengen
(in Tonnen): Großbritannien 21 526 (24 662),
Australische Kolonien 3387 (4393), Südafrika
23 857 (355393), Indien 111 114 (136 031),
Amerika 8085 (3446). Der Rest ging nach ver-

schiedenen anderen Ländern.

Die Ausfuhr der übrigen Artikel gestaltete
sich im Jahre 1908 (und 1907), wie folgt: Rum
655 439 (201 179) 1 im Werte von 72 408

(30 419) Rupien, Vanille 3648 (2633) kg im
Werte von 57 666 (43 935) Rupien und Aloe-

fasern 2 141 901 (2879 685) kg im Werte von

599 491 (948 464) Rupien. Als die wichtigsten

Bestimmungsorte für die Rumausfuhr im Jahre
1908 sind zu nennen: Seychellen (43 549 h),

Aden (6008 1) und Großbritannien (605 516 H.
Vanille wurde lediglich nach Frankreich (2885 kg)
und nach Großbritannien (763 kg) verschifft.
Aloefasern endlich wurden nach Großbritannien
(1905472 kg), Frankreich (171 230 kg), Belgien
(45 699 kLg) und Deutschland (19 500 kg)

ausgeführt.
(Nach einem Berichte des Kais. Konsulats in Port Louis.)

Katvorschriften der britischen Kolonie Fidschi.)

Die Wharfage Amendment Ordinance 1908

(Nr. VII, 1908) von Fidschi ist bereits einige
Monate später durch ein gleichnamiges Gesetz
(Nr. X, 1908) aufgehoben und ersetzt worden.
Das neue Gesetz stellt sich mit geringfügigen

Abänderungen und Zusätzen als eine Neuredaktion

seines Vorgängers dar.
Neu ist insbesondere die Bestimmung des

Artikel 5 Abs. 2 über Gebührenfreiheit regel-

mäßiger Postschiffe an Sonn= und Feiertagen.

Die Vorschriften des Artikel 8 des Hauptgesetzes

von 1882 über gewisse sonstige Befreiungen für

Postdampfer, die durch den im Gesetze Nr. X

nicht wiederkehrenden Artikel 5 des Gesetzes
Nr. VII anscheinend aufgehoben worden waren,

treten daneben wieder in Kraft.

Der dem neuen Gesetze beigegebene Tarif ent-

spricht fast genau dem Tarife des Hauptgesetzes.

(Nach einem Berichte des Kaiserl. Generalkonsulats
in Sydney.)

— —

Jollbehandlung von Hatentmedizinen

in Sierra Leone.

Nach einer Entscheidung des obersten Gerichts-
hofs der Kolonie Sierra Leone werden alle

Arzneien, die mehr als 9v. H. Alkohol enthalten,
als Spirituosen angesehen und unterliegen als

solche einem Zolle von 5 Schilling für die

Imperialgallone.
(Dailr Consular and Trade Reports.

Ligensgebühren für Handlungsreisende

in der Rapkolonie.“*)

Nach einer in der „Cape of Good Hope Go-

vernment Gazette“ vom 16. März 1909 ver-

öffentlichten amtlichen Bekanntmachung hat die
durch das Gesetz — Act to Amend the Lak

relating to Licenses and Stamps (Nr. 39/1908)

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1909, Nr. 2. S. 78.

**) Ugl. auch „D. Kol. Bl.“ 1900, S. 133f.
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— für Handlungsreisende festgesetzte Lizenzgebühr

nur für die Vertretung einer einzigen Firma

Gültigkeit. Sollen mehrere Firmen vertreten

werden, so ist für jede einzelne Firma eine be-
sondere Lizenz zu lösen.

Die Lizenzen werden auf die Firma aus-

gestellt, müssen aber den Namen des Vertreters

tragen. Münscht indes eine Firma wegen Krank-

#

heit oder Versterbens des Reisenden oder wegen

dessen Unfähigkeit, die Geschäfte fortzusetzen, einen
anderen Reisenden als Vertreter zu bestellen, so

kann die Bezirksbehörde oder der Assistant

Treasurer in Kapstadt die Lizenz auf den Namen

des Vertreters übertragen, wenn ein hinreichender

Grund für die Ubertragung nachgewiesen wird.

(The Board of Trade Journal.)

Vermischtes.

Eingeborenen-Recht und Bkoloniale Gesetzgebung in NMatal.

Mit einem Anhang: Strafrecht in den Eingeborenen-Territorien der Kapkolonie.

Von Gerichtsassessor Ir. Franz.

Citeratur.

Imitich Kaffraria Ordinances. Sammlung des Colonial
Office, London.

Burge's COmmemaries on ('elonial and foreitzn laws.
Jev Edition vol. I. London 1907.

(#npeof Good llope (iorernmem (iazeite. Capetown 1991.

Colquhoun. A. R.: Renascence of South Africa. Lon-
don 1900.

(iritfth, Sir W. B.: Ortlinances of the Gold Const

Colonr. London 1898.

IHichins. R. L.: Statutes of Jatal. Pietermariuburg
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Alorire. G. I.: Englich and
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Droclamations of Basutoöland. Morija 1898.

Repom of ihe Sonth African Native affairs Commission

1903/1905. (Capetown und seine Appendices.
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Roman-Dutch Law.

E. AM. Juckson)., Capetomn. (Die Statutes von
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Ward. D.: Bechuanaland Protcctorate Proclamations etc.

London 1898.

— British Bechnanaland Proclamations.

town .1893.

The

Grahams-

* *

Einleitung.

Eingeborenen-Recht und Kolonialrecht im

allgemeinen.
Unter Eingeborencu-Recht (Native Law) ist

nur das von den Eingeborenen selbst ausgebildete

Recht, nicht auch das von der Gesetzgebung der

Kolonie für die Eingeborenen geschaffene Sonder-
recht zu verstehen.1)

Die Einheit, innerhalb deren sich Eingeborenen-
Recht entwickeln konnte, bot zunächst der einzelne
Stamm und daunn eine Mehrheit von Stämmen,

welche durch eine gemeinsame Verfassung zu einem
geschlossenen Ganzen wurde.

Dieses Stammessystem, in seiner reinen von

legislativen oder administrativen Einwirkungen der

Kolonialregierungen freien Form, hatte nach dem
Report (Sec. 212 bis 215) folgende charakteristische
Merkmale.

Der Stamm wird gebildet durch eine Gruppe
von Eingeborenen, die zu einer politischen und

sozialen Gemeinde verbunden sind unter dem Re-

giment und der Kontrolle eines Häuptlings, welcher
den Mittelpunkt des- ganzen Stammeslebens dar-

stellt und somit den Stammesangehörigen das Be-

wußtsein ihrer Zusammengehörigkeit vermittelt.

1) Ugl. Section 231 des Reports der South Aftienn
Jutive Affairs Commission von 1903 bis 1905. Diese

Kommission stand unter dem Hieh Commissioner of

South Africa und hatte die Aufgabe, Leben und Ge-

wohnheiten der Eingeborenen zu studieren und Vor-

schläge für eine eventuelle Gesetzgebung zu machen.

Der Report behandelt die Eingeborenen der KRapkolonie,
Natals, der Orange River-KRolonie. Transvaals, von

Swaziland, Basutoland, Rhodesia und des Botschnana-
land-Protektorats (Sec. 13 bis 49).

Wo im folgenden von Report die Rede ist, wird
stets der Report der Souh African Jutive Affairs

(ommission von 1903 bis 1905 gemeint.
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Die Stellung des Häuptlings ist eine patri-
archalische. Jedes Mitglied des Stammes schuldet
ihm persönlich Treue und Gehorsam und ist ihm
ohne Entgelt zu Dienstleistungen verpflichtet, wenn
es des Häuptlings oder des Stammes Interesse

erfordert. Anderseits haben aber die Stammes-

angehörigen das Recht, gewisse Stammesländereien
gemeinschaftlich zu benutzen.

Der Häuptling leitet die Geschicke des Stammes,
er regiert aber nicht absolut, gewisse Einrichtungen

zwingen ihn vielmehr, bei wichtigeren Handlungen
auch den Rat angesehener Untertanen einzuholen.

Der Häuptling ist ferner erster Richter seines
Stammes und ohne seine Sanktion darf keine
Anderung in den überlieferten Gebräuchen vorge-
nommen werden.

lber dem Häuptling stand häufig noch ein

Oberhäuptling (Parameunt Chiek), der eine Gruppe
von Stämmen unter seiner Herrschaft vereinigte.

Die Vorzüge des Stammessystems bestanden
darin, daß es von den Eingeborenen vollkommen

verstanden wurde, und sic zu dem Gefühl gegen-

seitiger Verantwortlichkeit und zum Gehorsam gegen-
über der Obrigkeit erzog. Es brachte ferner ein

sicheres System der Kontrolle mit sich, da jeder
Kraalinsasse dem Kraalsvater, jeder Kraalsvater

seinem Häuptling und jeder Häuptling seinem Cber-
häuptling verantwortlich war.1)

Bei der Autorität, die dem Häuptling in der

Stammesverfassung eingeräumt war, ist es selbst-
verständlich, daß er auch ein Hauptfaktor der Rechts-

bildung sein mußte. Vor allem kamen dabei natür-

lich die großen Häuptlinge in Betracht, die Recht
schaffen konnten. Wie weit sie dabei von ihren

Ratgebern beeinflußt wurden, kam auf ihre perfön-
lich erworbene oder verfassungsmäßige Unabhängig-
keit an, die bei den einzelnen Völkern Verschiedenheiten

zeigte. Bei den Kaffern berieten die Häuptlinge

den Gesetzesplan meist mit ihren Ratgebern und
ließen sich wohl auch von ihnen bestimmen. Bei
den Zulu dagegen war die Herrschaft des Häupt-
lings eine unumschränktere, bei den Basutos wiederum
waren die Rechte des Volkes slärker entwickelt.?)

Konnten die gewöhnlichen Häuptlinge auch nicht
Recht schaffen, „jus facere“, so vermochten sie doch
„jus dicere“ in den von ihnen in den Gerichts-

höfen gefällten Entscheidungen, und trugen dadurch
zur Rechtsbildung bei, vorausgesetzt natürlich, daß

1) Das reine Stammessystem hat zwar unter der

Einwirkung von Verwaltungsmaßregeln und der Gesetz-

gebung der Kolonialregierungen sowie unter dem Ein-

flusse der Zivilisation Anderungen erfahren, aber die
Grundlagen sind vielfach erhalten geblieben und
das Sy#tem ist der Verwaltung dienstbar gemacht.
Vgl. Sec. 218 Report.

2) Vgl. The JNatives of South Africa S. 21, 37, 39.

Der Rat des Häuptlings seutzt sich zusammen aus den

kleineren Unterhäuptlingen und anderen Männern von

besenderem Ansehen oder Verdienst. Vgl. Maclean,
S. 21.

sie ein derartiges Ansehen genossen, daß ihre Ent-
scheidungen in der Uberlieferung erhalten blieben
und auch späteren Generationen noch von autori-

tativer Bedeutung in Rechtsfragen erschienen.
Was die Gültigkeit des Eingeborenen-Rech:s

nach der Einführung europäischen Regiments in
Südafrika anbetrifft, so darf es nach den Ermitt-
lungen der Native Affairs Commission (Scc. 216

Report) als allgemeine Erfahrung hingestellt werden,
daß von den Rechten, Gebräuchen und (Gewohn-

heiten der Eingeborenen nur das ausfgehoben oder

verboten ist, was den allgemeinen Prinzipien der

Humanität und Zivilisation widersprach. Dagegen
ist das Recht häufig modifiziert worden. Ein ge-
waltsamer und radikaler Eingriff in die überlieferten

Rechtsverhältnisse der Eingeborenen könnte auch
nicht anders als verhängnisvoll sein, da viele Be-

standteile ihrer Rechte und Gewohnheiten eng mit
ihren sozialen Verhältnissen verknüpft sind, und eine

Anderung der Rechte eine gefährliche Umwälzung
bedeuten und Unzufriedenheit erregen müßte. Die

Native Affairs Commission empfiehlt deshalb auch

(Sec. 233) auf Grund dieser Beobachtung, die
Verbesserung des für die Eingeborenen geltenden
Rechts und seine Assimilation an das Kolonialrecht

zwar im Auge zu behalten, aber nicht vorschnell

herbeizuführen.
Erkennt man aber die Gültigleit von Einge-

borenen-Necht in engeren oder weiteren Grenzen
i, so entsteht weiter die Notwendigkeit, ein Mittel

zu finden, nichteingeborenen Richtern das Einge-

borenen-Recht zugänglich zu machen. Die Kom-
mission spricht sich in Sec. 232 dagegen aus, das
Eingeborenen-Recht in einem Code als Gesetz fest-

zulegen, und hält es für richtiger, das Recht nur

zu einem Handbuch zusammenzufassen als Nach-

schlagebuch, um die Schwierigkeiten der Feststellung
des Eingeborenen-Rechts dem einzelnen zu er-

leichtern und dadurch cine größere Gleichförmigkeit
in der Anwendung des Rechts herbeizuführen.

Gegen die Festlegung des Eingeborenen-Rechts
in einem Gesetzbuche läßt sich einwenden, daß die
Rechtsgebräuche der Eingeborenen infolge der mannig-
fachen Einwirkungen von außen in steter Entwick-

lung begriffen sind, und eine Kodifizierung des
Rechts eine gewisse Erstarrung in den alten Formen

bringen müßte, während ein einsaches Textbuch
natürlich ohne große Schwierigkeiten immer der
Rechtsentwicklung entsprechend richtiggestellt werden
könnte, und auch bei der Rechtsprechung nicht den-
selben Zwang ausübt wie ein Gesetzbuch.

Von dem Eingeborenen-Recht zu unterscheiden
ist das Recht der Kolonie, welches wiederum in

Kolonialrecht und Sonderrecht der Eingeborenen
eingeteilt werden kann. Unter Kolonialrecht möchte

ich sowohl das Recht, welches von den Engländern
bei der Ubernahme der Kolonie unter den euro-

pdischen Bewohnern derselben vorgefunden ist, als
auch das von der Gesetzgebung der Kolonie unter
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englischer Herrschaft geschaffene Recht verstehen.
Das letztere allerdings nur insoweit, als es nicht

ausschließlich für Eingeborene gilt. Solche für die
Eingeborenen gegebenen Spezialgesetze, die ihrem
Ursprunge nach zwar zum Rechte der Kolonie ge-

hören, ihrer Geltung nach aber in einem Gegensatz
zum Kolonialrecht stehen, möchte ich unter der Be-

zeichunng „Sonderrecht der Eingeborenen“ zu-

sammenfassen.
Kolonialrecht in Natall) ist das Rbmisch-

Holländische Recht, wie es sich unter dem Einflusse
der kolonialen Gesetzgebung gestaltet hat.?!) Für
die Eingeborenen Natals ist dieses Recht aber von

ganz supplementärer Bedenutung, denn die Gesetz-
gebung hat in dem Code of Native Law und

seinen Amendements das Eingeborenen-Recht in

ziemlich großem Umfange kodifiziert.
Außerdem kommt auch noch unkodifiziertes Ein-

geborenen-Recht zur Anwendung, da der Code das

ungeschriebene Recht nicht einfach aufhebt. Endlich
ist auch noch eine Anzahl für die Eingeborenen

gegebener Spezialgesetze3)vorhanden.
Das Kolonialrecht kommt also für Eingeborene

grundsätzlicht)nur soweit in Frage, als der Code
mit seinen Amendements, als geltendes unkodifiziertes
Eingeborenen-Recht und Spczialgesetze eine Materie

nicht behandeln.5)
Unter Eingeborenen sind in diesem Zusammen-

hange alle Mitglieder von „aboriginal races or

tribes“ Afrikas südlich des Aqguators zu verstehen
(ogl. Sec. 12 des Schedule zum Law 19 of 1891).

Für die Gültigkeit des Eingeborenen-Rechts mit

samt seinen Gebräuchen und Gewohnheiten, soweit
es nicht durch Spezialgesetze ersetzt ist, besteht
folgende Regel: es darf in seiner Anwendung keine
offenbare Ungerechtigkeit zur Folge haben, noch den
feststehenden Prinzipien und Tendenzen natürlicher
Billigkeit zuwiderlaufen. Ausdrücklich ausgeschlossen
ist die Anwendung des Eingeborenen-Rechts auf

1) Unter Natal wird hier die Kolonie ohne die

Provinz Zululand versianden, die besonders behandelt
wird.

2) Ugl. Lucas, Bd. IV, Teil II. S. 49 und act 39
of 1896 (Jupreme Courts act). Sec. 20 f. Das so-

genannte Römisch-Holländische Recht, wie es für Natal
ursprünglich übernommen ist, ist das Recht, welches
bis zum Jahre 1815 in den Gerichtshöfen der Kap-
kolonie angewendet wurde.

3) z. B. Waffengesetze acts 5 of 1859. 12 of 1862.
Jative sations act 37 of 1896. Ehe nach christlichem
Ritus act 414 of 1903. JSlission Reserres act 40 of

1903. The Squattes Remn Law act 18 of 1903.

Lijuor Law act 27 of 1905.

4) Ausnahmen siehe unter Befreiung vom Ein-

geborenen-Rechte.
5) Agl. Section 24 des Reports und aet 39 of 1896.

Sec. 20f.Ausgeschlossen ist aber die Geltendmachung
der kolonialen Insolvenzgesetze durch einen vom Ein-

geborenen-Recht nicht erimierten Eingeborenen gegen-
über einem gleichfalls nicht eximierten Eingeborenen.
Vgl. Code Sec. 237.

Zivilsachen, dic aus dem Eingeborenen-Recht fremden

Handelsgeschäften entstehen, solche Rechtsstreitigkeiten
sind vielmehr nach Kolonialrecht zu entscheiden.)

Für die Anwendung des Eingeborenen-Rechts
ist im vorhergehenden nur an die Fälle gedacht,

in denen Rechtsbeziehungen zwischen Eingeborenen
ausschließlich in Frage kommen. Handelt es sich
um Streitigkeiten zwischen Eingeborenen einerseits
und Europäern oder solchen Farbigen, die nicht

Eingeborene des Landes sind, anderseits, so ist die
Entscheidung nach Kolonialrecht zu fällen. Dies ist
in den zitierten Gesetzesstellen zwar nicht ausdrück-

lich ausgesprochen, geht aber aus der Wortfassung
hervor.

Die Beibehaltung eines besonderen Rechts für
die Eingeborenen zeigt, daß die Regierung Natals
es ratsam gefunden hat, die Eingeborenen nicht der
Kontrolle eines ihren besonderen Lebensverhältnissen
angepaßten Rechts zu entziehen. Anderseits hat sie
sich aber doch der Erkenntnis nicht verschließen
können, daß das Eingeborenen-Recht solchen Ein-
geborenen ein Hindernis für eine weitere Entwick-

lung bietet, deren allgemeine Bildung sich über das
gewöhnliche Nivcau derartig erhoben hat, daß ihre
Träger fähig sind, die gewöhnlichen Pflichten eines
zivilisierten Menschen zu verstehen. Die Gesetz-
gebung hat deshalb ein Gesetz erlassen, das dem
einzelnen Individuum die Befreinng vom Einge-
borenen-Recht ermöglicht. Es ist dies das Law

No. 28 of 1865 „For relieving certain persons

from the operation of native law“.

Nach diesem Gesetz kann jeder männliche und
jede unverheiratete weibliche Eingeborene der Kolonie
beim Gouverneur Besreiung vom Eingeboren-Recht

nachsuchen, falls dic betreffende Person gewisse Vor-
bedingungen erfüllt, die eben dartun sollen, daß sie
eine entsprechende Bildungsstufe erreicht hat. Die
Wirkung der Befreiung eines Eingeborenen vom

Eingeborenen-Recht ist allgemein gesprochen die,
daß er manchen Beschränkungen, welche namentlich
die Spezialgeseltze den Eingeborenen auferlegen, für
die Zulunft überhoben ist und nicht mehr dem be-
sonderen Recht, sondern dem Kolonialrecht unter-
stellt wird.?)

Erster Abschnitt.

Einzelne Rechtsinstitute.
Wie bereits angedeutet, ist der größte Teil des

für die Eingeborenen in Natal geltenden Rechts
in dem Code of Native Law niedergelegt. Der

Code ist enthalten in dem Schedule zum Law') 19
von 1891.

1) Regel und Ausnahme gibt Sec. 80 des Courts
act No. 49 of 1898.

2) Die Wirkungen der Eremption vom Natire Law

werden unten eingehend besprochen werden.
2) Betitelt: Lo legalize the Code of Native Law

laid before the legislatire Council according to the
Drovisions of Law No. 44 of 1897.
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Die Verfasser des Code haben darin das Ein-

geborenen-Recht nicht vollkommen in der von den

Eingeborenen ausgebildeten Form aufgenommen,
sondern, soweit es ihnen erforderlich erschien, Ande-
rungen vorgenommen und Zusätze gemacht (pogl.
Preamble des Law 19 of 1891).

Der Code zeigt demnach die Stellung der
Gesetzgebung zum Eingeborenen-Recht einerseits an
dem daraus unmittelbar Ubernommenen, anderseits
an den Anderungen und Zusätzen.

Von diesem Gesichtspunkt aus wollen wir im

Anschluß an den Code die wichligsten darin be-

handelten Rechtsmaterien untersuchen.)
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, bedarf

es einer Quelle für die Kenntnis des Eingeborenen=

Rechts in seinen reinen, von jeglicher Anderung
seitens fremder Elemente freien Form. Eine Auf-
zeichnung des Eingeborenen-Rechts von Natal in

solcher Form gibt es nicht, aber der Report gibt
manchen Fingerzeig, und außerdem gibt Maclean?)
in seinem „Compendium of Kafir Laws and Cu-

stoms“ eine Aufzeichnung des Eingeborenen-Rechts.

Allerdings behandelt diese Sammlung nur die Ein-
geborenen Britisch Kaffrarias, d. h. des Landes
zwischen dem Great Fish River und dem Umtata,
aber es herrscht zwischen den Rechtsinstituten der
Stämme gleicher Rasse naturgemäß an sich eine

gewisse Ahnlichkeit, und außerdem besteht die Ein-

geborenen -Bevölkerung Natals (ohne Zululand)
im wesentlichen aus Kaffern, die aus dem Süden

eingewandert sind.3) Es ist somit die Verwandt-

schaft zwischen den Eingeborenen Natals und denen
Britisch Kaffrarias eine besonders nahe.

1. Die Stammesverfassung.

Das Verständnis der Stammesverfassung der

Eingeborenen ist die Grundlage für das weitere
Verständnis des Rechtslebens der Eingeborenen.
Was die Stammesverfassung in großen Zügen bietet,
spiegelt sich zum Teil im engen Kreise des einzelnen
Kraals wieder. Das Stammessystem in seiner

reinen Form ist bereits oben in seinen Grundzügen
charakterisiert, es gilt jetzt zu untersuchen, welche
Gestaltung es durch die Gesetzgebung der Kolonie

erfahren hat.
Die Stammeshierarchie bei den Kaffern hatte

solgende Stufen: Oberhäuptlinge, Häuptlinge, Unter-
häuptlinge, Dorfälteste und Kraalsväter. )

Der Codes) kennt einen „Supreme Chief“ oder

1, Dabei wird nicht nur der Code selbst. sondern

es werden auch seine Amendemems und andere im

Zusammenhange stehende Gesetze berücksichtigt werden.
*?) Maclcan war in den fünfziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts Chies Commis#ioner in Britisch-
Kaffraria und besorgte das KRompendium im Auftrage
des Gouverncurs der Kapkolonic. Es hat also eine

gewisse amtliche Antorität.
Agl. The Jalives of Somh Africa,

4 Dgl. lihe Jatives of South Africa,
5) Code Scc. 32, P, 10, 13.

.15Z. 15

S. 25.

u. 16.

Oberhäuptling über sämtliche Eingeborene der
Kolonie, ferner Häuptlinge (chieks), die einen
ganzen Stamm oder den Teil eines solchen unter

sich haben. Sie besitzen ihr Amt entweder erblich
unter Anerkennung desselben durch den Oberhäupt-
ling oder sind von diesem angestellt. Nach den
Häuptlingen kommen im Code die „districthead-

men“, sie entsprechen ungefähr den Unterhäupt-
lingen und verwalten unter der Kontrolle des

Häuptlings einen einzelnen Bezirk des Stammes-
territorinms. Eine Erblichkeit dieser Stellung kennt
der Code nicht; die Distriktshauptleute werden viel-

mehr vom Häuptling ernannt und angestellt. Die

letzte Stufe der Hierarchie bilden die „Kraalheads“

(Kraalsväter), sie sind das natürliche Oberhaupt
einer in einem oder mehreren Kraals zusammen-

gefaßten Familie.

Der Code hat die Stellung und Funktionen der

Glieder dieser Hierarchie durch eingehende Vor-
schriften bestimmt.

a. Der Oberhäuptling.

Die Würde des Oberhäuptlings ist in Natal
dauernd mit der Stellung des Gouverneurs der

Kolonie verbunden (Secc. 5 des Code).

Der Zweck dieser Anordnung war einmal, der
Stellung des Gouverneurs ein dem Eingeborenen

verständliches Gewand zu geben und feiner, dem
Gonverneur gewisse Verwaltungsbefugnisse, die dem

eingeborenen Oberhäuptling zustanden, aber eigent-
lich außerhalb der Befugnisse eines Gouverneurs
lagen!) in die Hand zu geben. )

Die wichtigsten Befugnisse des Gouverneurs als

Oberhäuptling5)sind folgende:

Er kann Häuptlinge einsetzen und Stämme nach

den Bedürfnissen besserer Verwaltung zerlegen oder
zusammenfassen. Unter Mitwirkung des Executive

Council der Kolonie darf er auch Häuptlinge wegen

politischer Verbrechen, Unfähigkeit oder aus sonstigen
triftigen Gründen absetzen, und sie dann mit ihrer

Familie und ihrem Eigentum in einen anderen Teil

der Kolonie verpflanzen.

Er ist feiner befugt, den Häupilingen und
Distriktshauptleuten die Stellung Bewaffneter zum
Schutze der Kolonie oder zur Unterdrückung von

Aufruhr aufzuerlegen und von allen Eingeborenen

die persönliche Leistung solcher Dienste zu verlangen.

Ebenso steht es in seiner Macht, Eingeborene
zu Dienstleistungen für öffentliche Arbeiten im

Interesse der Kolonie auch gegen ihren Willen

heranzuziehen.

1) Die Stellung des Gonverneurs erläuert Jenkins
S. 99 f.

2) Vgl. Sec. 219 des Reports und Scc. 7 des
Law 144 of 1887 „0 uamend ihe untive Administration
Law 1875“.

3) Ugl. Code Scc. 32 bid 12.
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Der Oberhäuptling kann endlich in Verbindung
mit dem Natal Native Trust1)zum allgemeinen
besten einzelne Stämme oder Teile davon aus einem

Bezirk der ganzen Kolonie oder einer „location“
in einen anderen verpflanzen. «

Kraft seiner Stellung als Oberhäuptling be-
kleidet der Gouverneur auch das Amt eines Ober-

vormundes aller der Personen, die nach dem Gesetz

die Stellung Minderjähriger haben.)

b. Häuptlinge, Distriktshauptleute und Kraals-
väter.

1. Politische Stellung, Verwaltungs= und

Polizeibefugnisse.

a. Der Häuptlinge.3)

Die Schranken, welche in früheren Zeiten des-
potischen Neigungen eines Häuptlings durch den
Einfluß seiner Räte und die Zersplitterung seines
Stammes durch Auswanderung der Opfer seiner
Willkür gezogen waren,") werden jetzt ersetzt durch
die Kontrolle des Oberhäuptlings) und die für

den Häuptling bestehende Möglichkeit seine Stellung
bei schlechtem Benehmen zu verlieren. Wie für sein
eigenes Verhalten ist der Häuptling dem Ober-
häuptling auch für die gute Führung seines Stammes
im allgemeinen verantwortlich.

Im besondern wird es ihm zur Pflicht gemacht,
mit seiner Autorität dahin zu wirken, daß Verbrechen
vorgebeugt und dem Zaubereiunwesen gesteuert wird.

Der Häuptling vertritt seinem Stamme gegen-
über den Oberhäuptling. Er hat für das Bekannt-
werden der seinen Stamm betreffenden Gesetze und
Verordnungen zu sorgen und auf die Befolgung
derselben, namentlich der Steuer= und Konzessions-

gesetze hinzuwirken.
Ihm liegt es ob, eine genügende Anzahl von

Distriktshauptleuten anzustellen, und er hat auch die
Befugnis, sie abzusetzen. In beiden Fällen bedarf
er der Zustimmung des Bezirksbeamten der Re-

gierung.5)Dieselbe Befugnis hat er gegenüber den
beamteten Zeugen bei Eheschließungen. Endlich sind

1) Einer Behörde, der namentlich die Fürsorge für
die Eingeborenen-Reservate anvertraut ist.

2:) Dem Gouverneur steht in seiner Eigenschaft als
Oberhäuptling eine Strafgewalt zu bei Ungehorsam
gegen seine Anordnungen oder Mißachtung seiner
Antorität. Er kann sowohl Geld= als Freiheitsstrafe
verhängen. Code Sec. 39.

3) Vgl. Code Sec. 46, 47, 62, 654.
4) Ugl. Maclean, S. 23f.
3) Oder genaner der Regierungsbeamten des Be-

zirks (administrators of native Law) als Vertreter des

Oberhäuptlings. Diese, können speziell jede Handlung
des Häuptlings in seiner Eigenschaft als zweiten Ver-
treters (minor deputy) des Oberhäuptlings nachprüfen.
Code Sec. 53.

6) Des magistrate als administrator of native law.
Agl. Sec. 46e des Code, Sec. 3 act 13 of 1894 und
Sec. 11 act 40 of 1896.

dem Häuptling auch eine Reihe polizeilicher Be-
fugnisse eingeräumt. )

Der Kreis dieser Pflichten kann von dem Ober-

häuptling nach Bedürfnis erweitert werden. Auch
dem Häuptling steht eine, wenn auch beschränkte
Strafbefugnis in Ausübung seines Amtes zu.)

8. Der Distriktshauptleute.

Die Distriktshauptleute sind ihrem Häuptling
verantwortlich für die gute Führung der Bevölkerung
ihres Distriktes und für die prompte Meldung von
jedem ungewöhnlichen Vorkommnis in ihrem Amts-

bezirke.
Sie sind ferner verantwortlich für die ordnungs-

mäßige Bekanntgabe ihnen zu dem Zmpecke über-
mittelter Gesetze und Verordnungen. Auch haben
sie dafür zu sorgen, daß ohne Erlaubnis des Häupt-
lings keine neuen Kraale in ihrem Bezirke angelegt,
oder alte Kraale herausverlegt werden, und haben
die Anlage von Kraalen auf dem gemeinschaftlichen
Weidelande zu kontrollieren.

Die Distriktshauptleute haben endlich auch poli-
zeiliche Aufgaben zur Unterstützung der Justiz, zur
Ermittlung von Verbrechen und zur Festnahme der
Täter und Verhütung von Viehdiebstählen.))

7. Der Kraalsväter.)

Die Kraalsväter sind ihrem Häuptling und dem
Oberhäuptling für die gute Führung der Insassen
ihres Kraals verantwortlich. Anderseits unterstehen
alle Bewohner des Kraals jeden Alters und Ge-

schlechts ihrer Kontrolle und sind ihnen Gehorsam
schuldig.

Der Kraalsvater hat die Verwaltung und Kon-
trolle über das Eigentum der Häuser seiner Familie.
Er darf es nach freiem Ermessen für persönliche
Zwecke und im allgemeinen Interesse des Kraals

benutzen, doch darf er nicht ein Haus zugunsten
eines einzelnen anderen Hauses in Anspruch nehmen,
sondern hat das Vermögen der Häuser getrennt zu
halten. Der Verwaltung eines Kraalsvaters kann
mehr als ein Kraal unterstehen.

Der Kraalsvater sungiert als Polizeibeamter
innerhalb der Gebiete seines Kraals. In dieser
Eigenschaft hat er besonders jeden Mord und jedes
schwerere Verbrechen sofort dem Häuptling oder bei
dessen Abwesenheit dem Distriktshauptmann zu melden,
und in gleicher Weise von jedem verdächtigen Todes-
fall zu berichten. Er ist ferner ermächtigt, eines
Verbrechens verdächtige Personen festzunehmen, aber

1) z. B. die Meldung von ECpidemien. Code Sec. 46c,
ferner Sec. 46i, 55.

2) Geldstrafe bis zu 2 Pfund. Code Sec. 52.
Ursprünglich durfte bei den Kaffern der Häuptling zur
Wahrung seiner Autorität bis zur Konfisgierung des
ganzen Vermögens eines ungehorsamen Kraals vor-
gehen. Agl. Maclean, S. 58.

3) Vgl. Sec. 59, 64, 62, 63, 65 des Code.
4) Ugl. Code Sec. 68 bis 71, 73 bis 76 und Sec. 8

act 25 of 1902.
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stets verpflichtet, jeden Festgenommenen unverzüglich
dem Regierungsbeamten des Bezirks (dem magi-
strate als administrator of Native Law) vor-

zuführen.
Zur Aufrechterhaltung der Ruhe und des Friedens

innerhalb seines Bezirks darf der Kraalsvater auch
Aufrührer und Personen, die sich seiner Autorität
widersetzen, festnehmen und zu dem gleichen Zwecke

und zur Erziehung Angehörige seines Kraals kör-
perlich züchtigen.

2. Persönliche Stellung.

a. Des Häuptlings.

Die Häuptlingsstellung brachte ihrem Träger
neben dem besonderen Rang und dem Aurecht auf

Treue und Gehorsam seitens seiner Untertanen auch
bestimmte Einnahmen. Diese bestanden einmal in
freiwilligen gelegentlichen Geschenken seitens der
reicheren seiner Untertanen und ferner in Gebühren,
die ihm als Zivilrichter zukamen, und in Vermögens-
strafen, die an ihn als Strafrichter zu entrichten

waren. In allen eigentlichen Strassachen1)fielen
nämlich die Vermögensstücke, deren Leistung meist
die Strafe bildete, nicht an den Verletzten, sondern
an den Häuptling.

Ein Teil dieser Einnahmen ist dem Häuptling
infolge der Anderung der Gerichtsverfassung durch
die koloniale Gesetzgebung verlorengegangen, dafür
setzt die Regierung den Häuptlingen jetzt ein be-
stimmtes Gehalt aus (Code, Sec. 57). Außerdem
erwachsen ihnen noch Einnahmen in den Gebühren
aus ihren Zivilgerichtshösen und in den Vermögens-

strafen, die sie in Ausübung ihrer Strafgewalt auf-
erlegen.?) Diese Strafen haben aber nur den
Charakter von Ordnungsstrafen, die kriminellen Ver-

mögensstrafen fließen den Häuptlingen nicht mehr zu.
An sonstigen Privilegien des Häuptlings erkennt

der Code den mit seiner Stellung verbundenen

Rang und sein Aurecht auf Respekt und Gehorsam
seitens seiner Untertanen besonders an (Sec. 57).

Einer Neigung der Häuptlinge, ihre bevorzugte
Stellung durch Willkürhandlungen zu mißbrauchen,
werden außer durch die Kontrolle seitens des Ober-
häuptlings bzw. seiner Beamten noch durch die Be-
stimmung des Code Schranken auferlegt, daß jedem,

der durch einen ungesetzlichen Akt eines Häuptlings
Schaden erlitten hat, ein zivilrechtlicher Anspruch
auf Entschädigung gewährt wird, und der Häupt-
ling darauf vor jedem an sich zuständigen Gerichts-

hof vberklagt werden kann (Scc. 216).
Das gleiche galt bereits bei den Kaffern be-

hö d. h. Strafsachen nach Kaffernrecht, vgl. unten
im Anhang. Die Vermögensstrafen nahmen unter

Umständen den Umfang von Konfiskationen des ganzen

Vermögens an. Näheres über die Einnahmen des
Oäuptlings bei Maclean, S. 28, 29.

:) Als Vertreter des Oberhäuptlings Sec. 52 (siche
oben) und als Richter Sec. 51 (siehe unten) und
Code, Scc. 59.

2

züglich der gewöhnlichen Häuptlinge, die größeren
Volkshäuptlinge und ihre Söhne standen dagegen
über dem Gesetz.7

3. Des Distriktshauptmannes.

Die Distriktshauptleute erhalten aus ihrem Amte
als solche keine besondere persönliche Stellung. Sie
werden im allgemeinen unter den Unterhäuptlingen

und Dorfältesten ausgewählt und genießen eben die

ihnen in solcher Eigenschaft eigentümliche perfön-
liche Stellung.

Für ungesetzliche Handlungen sind sie dem Ge-
schädigten in derselben Weise, wie im gleichen Fall
die Häuptlinge, zivilrechtlich verantwortlich (Code
Scc. 216).

Jy. Des Kraalsvaters.

Die Stellung des Kraalsvaters kann in ver-

schiedener Weise erworben werden. Entweder gelangt
sie durch Erbschaft von dem früheren auf den gegen-
wärtigen Kraalsvater, oder sie wird erst neu ge-

schaffen dadurch, daß ein Angehöriger eines anderen
Kraals aus der manns seines Kraalsvaters aus-

geschieden ist?) und einen neuen Kraal begründet

hat. In beiden Fällen nimmt der Inhaber der
Stellung seinen Titel dazu aus dem Umstande, daß
er der Eigentümer des Kraalsvermögens und das

natürliche oder durch Rechtsbrauch anerkannte Ober-
haupt der im Kraal vereinigten Familie ist.

Abgesehen von diesen beiden Fällen, kann das

Amt des Kraalsvaters auf vorübergehende Zeit von

einer Person ausgeübt werden, die ihre Rechte aus

ihrer Stellung als Vormund eines minderjährigen
Kraalserben oder eines an der Ausübung seines

Amtes behinderten Kraalsvaters ableitet.) Ein

minderjähriger Kraalserbe rückt in die Stellung als

Kraalsvater erst ein, wenn sein Häuptling ihn zur
Führung der Geschäfte dieser Stellung für fähig
hält und die Üibernahme anordnet. Damit erlangt

der minderjährige Kraalserbe seine Grossährigkcit
(Code Sec. 67).

Der Kraalsvater ist absoluter Eigentümer allen
Eigentums, das zum Kraal gehört, soweit dies nicht
speziell einem individuellen Hause oder einem In-

sassen des Kraals zusteht, der nicht Mitglied der
Familie des Kraalsvaters ist (Code Sec. 68).

Der pater kfamilias-Stellung des Kraalsvaters

entspricht es, daß er nach Sec. 215 des Code von

Angehörigen seines Kraals zivilrechtlich nicht auf
Schadenersatz verklagt werden kann. Darüber

hinaus schützt ihn aber seine Stellung nicht, vielmehr
kann er, wenn seine Verstöße unter das Strafgesetz

fallen, auch von den Angehörigen des eigenen Kraals

zur Verantwortung gebracht werden. Den Kraals-

1) VVal.Marclean, S. 75,. 119.
2) Dazu bedarf cs der: nstimmung des Hänptlings

und des Bezirksbeamten (m a#zistrate als adiministrator
of Xative Law) Code Sec. 92.

3) Code Sec. 6101, 92 und 188.
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leuten wird ferner dadurch ein Schutz gegen Über-

griffe des Kraalsvaters gewährt, daß sie auf ihren
Antrag von dem zuständigen Beamten (administrator
of Native Law) aus dem Kraalsverbande entlassen

werden können (Code Sec. 215).

Die pPflichtmäßige Führung seines Amts liegt
außerdem im eigensten Interesse des Kraalsvaters,
wenn er sich seine Stellung erhalten will, denn er

kann von dem Bezirksgericht (Court of Magistrates)

seiner Stellung entsetzt werden, wenn er sich als

ungeeignet erweist. Das Gericht kann dann bis
auf weiteres eine passende Person als Vormund
für die Kontrolle der Familie und für die Ver-

waltung des Vermögens des Kraalsvaters bestellen.!)
Die Stellung des „Kraalhead“ kann nach dem

Ermessen des genannten Gerichts in jedem Falle
auch einer Frau übertragen werden.)

3. Stellung in der Gerichtsverfassung.

a. Des Häuptlings.

In der Hand der Häuptlinge war zur Zeit
ihrer Unabhängigkeit der größte Teil der richter-
lichen Gewalt vereinigt. Sie entschieden in Zivil-
und Strassachen sowohl in erster Instanz als auch
in der Berufungsinstanz gegen Entscheidungen der

Unterhäuptlinge. Schwerere Verbrechen wurden
zur Entscheidung meist ohne Zwischeninstanz direkt
vor den Häuptling gebracht. Er entschied end-

gültig, wenn über ihm kein Oberhäuptling stand,
andernfalls konnte bei diesem Berufung gegen die

Entscheidungen des Häuptlings eingelegt werden.)
Auch unter der Herrschaft des Code haben die

Häuptlinge eine nicht unbedentende Jurisdiktion für
ihr Gebiet4)behalten. Sie sind zur Entscheidung
aller Zivilsachen mit Ausnahme der Chesachen?) be-
rufen, jedoch mit der Einschränkung, daß sie nur
dann zuständig sind, wenn der Beklagte ein Mit-

1) Code Sec. 79. Law 10 of 1896 und act 49 of
1898 Scc. 48.

2) Code Sec. 78 und die Anmerkung dazu in der
Ausgabe von Hitchins.

3) Näheres bei Macleau, S. 11. The Jutircs of
South Africn. S. 26 f. Sec. 256 des Reports.

Bei den Gerichtositzungen pflegte der Häuptling
von seinen Räten umgeben zu sein, die auch teil an

der Verhandlung nahmen.
4) Die Territorien, innerhalb welcher Jurisdiktion

von eingeborenen Häuptlingen ausgcübt werden darf,
können vom Gouverneur bestimmt werden. Sce. 54

act 19 of 1898. Die zZuständigkeit der Häuptlinge

ist keine ausschließliche, neben ihnen sind auch die

JAlagistrates Courts zuständig. Ugl. Code Sec. 251
und Ser. 48 The Courts uci# (49 of 1898).

5) Doch haben sie einen Sühneversuch vorzunehmen.
Agl. Code Sec. 166. Für Scheidungs= und Nichtig-
keitstlagen sind die Mugistutes Courts zuständig. Agl.
Code Sec. 174 und Sec. 18 net 49 ot 1898. War

die Ehe nach christlichem Ritus geschlossen, so ist der
JZupreme Coum der Kolonie zuständig. Vgl. Code
Sec. 175, Sec. 7 act 39 of 1896 und Scc. 12 lam 46 of

1887.

glied ihres Stammes ist.) Gegen die Ent-
scheidungen des Häuptlings ist eine Berufung an
die „Courts of Magistrates“ (Bezirksrichter) ge-

geben, in deren Jurisdiktionsbereich die Parteien
wohnen oder die Sache zuerst verhandelt ist.?)

In Strafsachen übt der Häuptling nicht die
Funktionen des erkennenden Richters aus, sondern
hat mehr die Stellung des Untersuchungsrichters.
Er bereitet das Verfahren vor, indem er jedes Ver-

brechen und Vergehen, das innerhalb seines Juris-
diktionsgebiets vorkommt, untersucht und auf Grund
seiner Ermittlungen an den nächsten Bezirksrichter
(Magistrate) berichtet. Ferner hat er eines Delikts
verdächtige Personen festzunehmen und dem Ma-
gistrate vorführen zu lassen.)

Endlich hat er auch im allgemeinen den Gerichten
seine Unterstützung bei der Festnahme von Ver-

brechern zu gewähren, ohne Rücksicht darauf, ob die
Tat in seinem Gebiete geschehen ist oder nicht.4)

Bei der freiwilligen Gerichtsbarkeit hat der
Häuptling insofern mitzuwirken, als er als Ver-
treter des Oberhäuptlings stellvertretender Ober-

vormund von Personen ist, die vor dem Gesetz als

Minderjährige gelten.

J. Des Distriktshauptmannes.

Die „districtheadmen“ des Code entsprechen,
wie bereits erwähnt, etwa den Unterhäuptlingen

oder Gemeindeältesten. Diese hatten eine gewisse
Jurisdiktion in Bagatellsachen, jedoch mehr nach Art
von Schiedsrichtern. Sie konnten die Durchführung

ihrer Entscheidungen nicht erzwingen. Mißfiel ihre
Entscheidung, so wurde die Sache vor den Häupt-

ling gebracht.5)
Der Code“b) gibt den Distriktshauptleuten in

der Regel die richterliche Gewalt eines Schieds-
richters und auch nur in kleineren Streitigkeiten,

z. B. solchen über Anrechte auf Gartenland oder

Weidegerechtigkciten.

1) Code Ser. 19. In Ausübung des Richteramts

haben die Häuptlinge Privilegien eines kolonialen Ge-
richtshofes und die Befugnis, Ordnungsstrafen zu
verhängen. Vgl. Code Sec. 51.

2) Vgl. Code Sec. 49 und Sec. 56 The Courts act

1898 (net Nr. 19 ot 1898).

3) Code Sec. 57. Der Häuptling hat ferner die
Pflicht, dem Magistrate alle Delikte wie verdächtigen

Vorkommnisse sofort zu melden. Agl. Code Sec. 60
und Ser. 8 act 25 of 1902. ·

) Val. Code Sec. 47. Die Übertragung der richter-
lichen Gewalt in Strafsachen von den Häuptlingen auf ko-
loniale Beamte ist nach der Meinung der Native Alfairs
Commission eine richtige Politik, weil die Gerechtigkeit
der Entscheidung in Strafprogessen mehr verbürg ist,
wenn sie von juristisch geschulten Kolonialbeamten ge-
kroffen werden, die kein persönliches Interesse an den
Geldstrafen und Verwirkungen von Eigentum haben,
die aus den Prozessen resultieren können (Report
Scc. 228).

5) Vgl. Macleau, S. 41, 123. The
Sonth Africen. S. 26.

6) Scc. 60.

Jatives of



W 5942c0

Will sich eine von den Parteien nicht freiwillig
seinem Urteil unterwerfen, so kann die Sache von

ihr vor den Häuptling oder den Bezirksrichter

gebracht werden.
Ausnahmsweise kann der Gouverneur solchen

Distriktshauptleuten, die einen detachierten Teil des

Stammesgebiets unter sich haben, in Zivilsachen
auch die Richtergewalt eines Häuptlings verleihen.)

J. Des Kraalsvaters.

Die Kraalsväter erledigten oft vermöge ihrer
Stellung als pater familias Streitigkeiten der

Angehörigen ihres Kraals. Gelang ihnen die pri-
vate Beilegung des Zwistes jedoch nicht, so berichteten
sie die Sache an ihren vorgesetzten Unterhäuptling.2)

Eine richterliche Stellung hatten sie also eigentlich
nicht, und ebensowenig hat der Code ihnen eine
gegeben.

c. Das Volk.

Die Stellung des Volkes in der Stammes-

verfassung ergibt sich zum Teil aus dem im vor-

hergehenden über Rechte und Pflichten seiner Führer
Gesagten. Die Rechtsverhältnisse des Individuums
als Mitglied der Kraalgemeinde werden wir im

folgenden kennen lernen.

2. Status personalis.

Das feste Gefüge der Stammesverfassung prägt
der Stellung des Individuums wie auf dem Gebiete

des öffentlichen so auch auf dem des Privatrechts
seinen Stempel auf. Die Rechte des einzelnen ent-

sprechen demnach seiner Stellung gegenüber dem
Kraalsvater als Repräsentanten der Stammesver-

fassung im engen Kreise der Kraalgemeinde.
Da der Code die Stammesverfassung in ihren

Grundzügen aus dem Eingeborenenrecht über-
nommen hat, wenn er sic im einzelnen auch weiter

ausgestaltet hat, so mußte er auch in logischer Kon-
sequenz die Prinzipien des reinen Eingeborenen-
rechts über die Rechtsstellung des Individuums
beibehalten. Er hat dies getan in engster Anlehnung
an das reine Eingeborenen-Recht und zeigt damit

die Tendenz der Gesetzgebung Natals, die Privat-
rechtsverhältnisse der Eingeborenen möglichst ungestört
zu lassen.

Das ganze Volk der Eingeborenen, soweit es

unter Eingeborenenrecht lebt, kann für das Gebiet

des Privatrechts in Kraalsväter und Untertanen

der Kraalsväter eingeteilt werden. Auch die Häupt-

linge haben natürlich für ihren eigenen Kraal die
Stellung des Kraalsvaters.

Unter den männlichen Untertanen sind zu unter-

scheiden Angehörige der Familie des Kraalsvaters
und mit diesem nichtverwandte Insassen des Kraals.

Die Rechtsstellung der Glieder der ersten Gruppe

kann verschieden sein, je nachdem sie verheiratet bzw.
— — —

1) Sec. 4 net 13 of 1894 (lo amend the Colle).

2) Agl. The. Jatives of Seouh Afticn. S. 26.

verwitwet oder unverheiratet sind. Bei der zweiten

Gruppe ist zwischen erwachsenen und nichterwachsenen
Männern zu unterscheiden.

Der Rang der Männer in der Kraalsfamilie

richtet sich nach dem ihrer Mütter.
Die Stellung der weiblichen Mitglieder eines

Kraals ist eine verschiedene, je nachdem sie unver-
heiratet, verheiratet, geschieden oder verwitwet sind.!)

a. Rechtsfähigkeit.

Den wichtigsten Gegenstand des Eigentums
bildete für den in den alten Formen lebenden Ein-

geborenen das Vieh. Am Grund und Boden hatte

solcher Eingeborene nicht eigentlich Eigentum, sondern
ein Recht, innerhalb eines bestimmten Umrkreises
so viel Land zu besitzen, als seine Frauen für ihn in
Kultur halten konnten, einen Kraal darauf anzu-
legen und dies Land seinem Erben zur unge-

schmälerten Benutzung zu hinterlassen. Das un-
ktultivierte Land war gemeinsames Weideland aller

Stammesangehörigen.?)
Dies gilt im allgemeinen noch für Eingeborenen-

stämme, bei denen die Grundbesitzverhältnisse kom-

munistisch geordnet sind.
Als Träger subjektiver Rechte kommen nach dem

Code eigentlich nur die Männer in Betracht, Frauen

nur ausnahmsweise. In der Regel wird alles

ihnen zuerteilte Gut, selbst die väterliche Mitgift,
Eigentum des Hauses, welches durch die betreffende
Ehe begründet wird. Eine Ausnahme besteht jedoch
bezüglich der Mitgist der Häuptlingsfrau von

höchstem Range. Ihr steht sowohl das Eigentum
an der Mitgift als auch deren Nutung zu.

Ein Sonderfall, der seinen Ursprung jedoch
nicht im Eingeborenen-Recht hat, lann eintreten,
wenn eine Frau vom Native High Court zum

Kraalhead eingesetzt wird, da ihr alsdann auch alle
Befugnisse und Privilegien eines Kraalsvaters ein-

geräumt werden.8)
Alles, was die Mitglieder eines Hauses des

Kraalsvaters verdienen, gehört diesem, insofern er-

fährt also die Rechtsfähigkeit der männlichen Haus-
angehörigen eine Beschränkung.“)

b. Geschäftsfähigkeit.

a) Der Männer.

Die Aufnahme der Kaffernknaben in den Kreis

der Männer erfolgte nach mannigfachen Zeremonien
im Anschluß an die Beschneidung, die vorgenommen

zu werden pflegte, wenn der Knabe das Alter der

1) Agl. zu diesem Abschnitte Ser. 90. 91 des Code.

2) Vgl. The Juives of South Africn. S. 31. 35.
Maclean 72, 10)0.

*) Agl. Code Scc. 78, für die Häuptlingefrau
Sec. 123, für den Regelfall Sec. 142.

4") Agl. The Jalives of Saunh Aftica S. 27 An-

merkung 3 und Code Ser. 138: Der KRraalsvater bhat

eine weite Verfügungobefugnis über das Erworbene,
darf das von den Mitgliedern eines Oauses Erworbene

aber nicht zugunsten eines anderen Bauses verwenden.
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Pubertät erreicht hatte. Mit diesem Zeitpunkte
begann für ihn die Pflicht, seinem Häuptling Ge-
borsam zu leisten, seinen Stamm gegen Feinde zu
verteidigen, für seine Eltern zu sorgen und die über-
lieferten Gebräuche und Zeremonien zu beobachten.
Anderseits trat er auch in den Genuß der Privi-

legien eines vollgültigen Mitgliedes der Stammes-
gesellschaft, er durfte heiraten und ein Haus be-

gründen.!1)
Die Gesetzgebung hat sich mit der Beschneidung

in ihrer Bedeutung für den Status des Kaffern-

knaben nicht befaßt, daran also auch nichts geändert.
Der Gebrauch besteht also fort und übt weiter seine
Wirkung auf die Stellung des Kaffernknaben in
der Stammesgemeinde, denn weder der Brauch an

sich noch die genannten Wirkungen verstoßen gegen
das allgemeine Prinzip, nach dem sich die Gültig-
keit eines Eingeborenen-Rechtsbrauches regelt.

Dagegen gibt der Code wieder Aufschluß über
die Geschäfts= und Prozeßfähigkeit im Eingeborenen-
Recht.

Die Selbständigkeit, in deren Genuß der junge
Kaffer nach der Beschneidung eintritt, hat aber nicht
die Bedeutung der Großjährigkeit. Der junge Mann

bleibt vielmehr bezüglich seiner persönlichen An-
gelegenheiten von dem Kraalsvater vorläufig ab-

hängig, ist also in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.)

Die Erlangung der vollen Geschäftsfähigkeit ist
an Bedingungen geknüpst, die verschieden sind, je
nachdem der Mann zur Familie des Kraalsvaters

gehört oder nicht.
Im ersteren Falle wird er geschäftsfähig, wenn

er sich verheiratet und behält die Geschäftsfähigkeit
auch, wenn er Witwer wird.

Im zweiten Falle erlangt er die Geschäftsfähig-
keit, wenn er vollkommen erwachsen ist (Code Scc. 72).

In allen Kraalsangelegenheiten bleibt aber jeder
Kraalsangehörige, solange er im Kraal wohnt, der

Autorität des Kraalsvaters unterworfen (Code

Sec. 90, 91).

§. Der Frauen.

Die Frauen haben stets die Stellung Minder-
jähriger außer in dem Falle, daß sie die Stellung
eines „kraalheade einnehmen. Sie sind natürlich
wie alle Kraalsangehörige in Kraalsangelegenheiten
der Autorität des Kraalsvaters unterworfen. Im

übrigen unterstehen sie, wenn sie unverheiratet sind,
der Gewalt ihres Vaters oder Vormundes, und

wenn sie verheiratet sind, der Gewalt ihres Ehe-
mannes. Geschiedene Frauen treten wieder in die

!) AUgl. Maclean, S. 97 ff., 157 ff.
2) d. h. für den Code, er kann weder Eigentum

veräußern noch Verträge schließen ohne Einwilligung
des Kraalsbaters. Alle Rechtsgeschäfte eines solchen
Mannes, mit Ausnahme solcher rechtlichen Akte. durch
welche der Kraal oder eins seiner Häuser einen Vorteil

orlangt, sind vielmehr ungültig, wenn nicht der Kraals-

vater zugestimmt oder mitgewirkt hat. Code Sec. 72.

Stellung unverheirateter Töchter zurück und Witwen
unterstehen den ihnen zugewiesenen Vormündern. 7

c. Prozeßfähigkeit.

Prozeßfähig sind nur die Kraalsväter und die-

jenigen Kraalsangehörigen, welche volle Geschäfts-
fähigkeit erlangt haben.2)

d. Emanecipatio.

Die Angehörigen des Kraals bleiben der Anto-

rität des Kraalsvaters in allgemeinen Kraals-

angelegenheiten auch unterworfen, wenn sie im
übrigen geschäftsfähig sind. Eine Anderung dieses
Verhältnisses kann jedoch eintreten durch Entlassung
eines Mitgliedes des Kraals aus der Gewalt des

Kraalsvaters. Dies kann bei solchen Männern ge-

schehen, die erwachsen ?), verheiratet oder verwitwet
sind. Es bedarf dazu neben dem Willen des Kraals-

vaters der Einwilligung des Häuptlings und der

Genehmigung seitens des Bezirksbeamten (magistrate
als administrator of Native Law).

Ist ein Mann rechtswirksam emanzipiert, so
wird er von seinem früheren Kraalsvater vollkommen

unabhängig, kann selbst einen Kraal errichten und
Kraalsvater werden. Er kann sich aber auch unter

den Schutz eines anderen Kraalsvaters begeben und

Mitglied von dessen Gemeinde werden.“)

e. Enterbung.

Ein enterbter Sohn verliert Status und Stimme

in der Kraalsgemeinde seines Vaters und darf sich
einem anderen Kraal anschließen oder selbst einen

Kraal gründen (Code Sec. 93, 141).

3. Samilienrecht.

a. Polygamie.

Das Familienleben der Eingeborenen Südafrikas
erhält seinen charakteristischen Stempel aufgeprägt
durch das Bestehen der Polygamie. Mit den sich
daran knüpfenden Fragen hat sich die Natire
Affairs Commission eingehend beschäftigt und bei

der Wichtigkeit jener Institution und bei der
Autorität der Kommission in Eingeborenenfragen

erscheint es gerechtfertigt, deren Ausführungen in
den Hauptpuntten wiederzugeben.?)

Die Institution der Polygamie datiert aus

frühesten Zeiten, ist also entstanden unter Verhält-
nissen, die den heutigen ziemlich fremd waren.
Bevor europäische Kolonisierung Frieden und
Ordnung unter die Eingeborenen gebracht hatte,

1) AUgl. Code Sec. 91, 91.
2) Code Scc. 91.

3) Ein Verheirateter braucht noch nicht erwachsen

sein. Die Chemündigkeit tritt bereits mit der Be-

schneidung ein.
4) VUgl. zu Emancipatio Code Sec. 92. In dem

letzten Falle würde ein mit dem früheren Kraalsvater
verwandter, erwachsener Mann, der als Unverheirateter

nicht geschäftsfähig war, in dem neuen Rraal als er-

wachsener Extranens geschäftsfähig werden.
5) Vgl. Report. Sec. 290 bis 299.
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befanden sich die meisten Stämme in einem per-

manenten Kriegszustande, was die Zahl der Männer

sehr dezimierte, zumal die Kriege meist bis zur
Vernichtung der Männer des unterliegenden Stammes

geführt wurden, während die Frauen als Kriegs-
beute geschont und von dem Sieger dem eigenen

Stamme eingereiht wurden. Dadurch entstand ein
numerisches Mißverhältnis zwischen den Geschlechtern
zunngunsten der Männer, was naturgemäß dazu
führte, daß ein Mann mehrere Frauen nahm.

Da diese Verhältnisse durch viele Generationen
hindurch obwalteten, war es natürlich, daß die

Polygamie die Grundlage der Entwicklung des
ganzen sozialen Systems bildete und mit ihm sich
so eng verknüpfte, daß nicht zu erwarten ist, daß
sie aufhört, bevor nicht das System selbst ver-

schwindet.
Es ist jedoch eine sichere Erfahrung, daß die

Zahl der polygamischen Ehen im Abnehmen be-
griffen ist.!) Der Einfluß der Zivilisation und
des Christentums, wie die Erweiterung der Lebens-

bedürfnisse, welche die Haltung mehr als eines

Hausstandes erschwert, und die Abnahme des Vieh-
reichtums, der nötig war, um den Heiratspreis für

mehrere Frauen zu bestreiten, wirken alle in dieser

Richtung.
Vor allem aber ist es das Anwachsen der männ-

lichen Bevölkerung infolge dauernden Friedens,
welches das numerische Verhältnis zwischen den Ge-
schlechtern mehr in das Gleichgewicht bringt und
damit bei der Abneigung der Eingeborenen gegen

ein Leben als Junggeselle die Möglichkeit poly-

gamischer Vereinigungen beschränkt. Solange das
numerische Ubergewicht der Frauen aber in erheb-
lichem Umfange besteht, muß die Polygamic als
eine den Verhältnissen angepaßte und auch gesunde
Einrichtung angesehen werden. Denn sic orduet die

Beziehungen der Geschlechter zu einander und schützt
durch die Anerkennung der Legitimität der Kinder

aus polygamischen Ehen und Fixierung ihrer Rechte
vor der grenzenlosen Verwirrung, welche die aus-

schweifende Neigung der Eingeborenen andernfalls
zur Folge haben müßte.

Die Polygamie plößlich abschaffen, hieße also
eine heilsame Schranke beseitigen, ohne etwas dafür
zu schaffen, was die Zügellosigkeit der Eingeborenen

in Grenzen hielt.
Die Kommission warnt deshalb vor schnellen

Eingriffen der Gesetzgebung, bevor nicht die vor-
schreitende Zivilisation und veränderte Lebens-

verhältnisse die Eingeborenen selbst genügend darauf
vorbereitet haben.

Anderseits ist aber die Majorität in der Kom-

mission der Meinung, daß einer nach = Native Lawe

geschlossenen Ehe nicht derselbe Status zugebilligt
werden sollte wie einer nach Kolonialrecht ein-

1) Dies wird auch von der Jaliv (ustoms (om-

miseion 1883 bestätigt. Bgl. Anmertung 1 S. 29 lhe
Natives of Spmh Africa.

gegangenen Ehe. Jedoch will sie die Sukzessions-=
rechte der Kinder aus CEhen nach „Native Law.
anerkannt wissen.

Die Vertreter Natals sind dagegen der Meinung,
daß, so lange Polygamie überhaupt erlaubt oder
wenigstens geduldet wird, die Ehe in der Form
des Eingeborenen-Rechts in demselben Maßc wirksam
und rechtlich bindend sein sollte, wie Ehen, die nach
Kolonialrecht abgeschlossen sind. Diese meines Er-
achtens nur folgerichtige Auffassung hat auch der
Code zur Nichtung genommen.

Die Anerkennung der Polygamie in Natal als

einer gesetzlichen Eheform hat im Code ihren greif-
barsten Ausdruck in der Ubernahme des Familien-

systems, wie es sich in den Kraals der Eingeborenen

entwickelt hat, gesunden. Diesem System ist es zu
danken, daß die Polygamie für die Eingeborenen
ein Element der Ordnung und nicht der Ver-

wirrung familienrechtlicher Verhältnisse geworden ist.

b. Das Familiensystem des Kraals.

Die natürliche Basis dieses Systems ist die
Polygamic. Die Zahl der Frauen ist eine sehr
verschiedene, je nach dem Reichtum des Mannes.
Jede Frau erhält eine besondere Hütte und meist
auch Vermögensstücke, namentlich Vieh zur Unter-
haltung des Hausstandes zugewiesen. Die Frau
und ihre Familie, ihre persönliche Stellung und alle
Eigentums= und sonstigen Rechte, deren Entstehung
die Ehe zur Folge hat, sowie die Hütte selbst,
werden unter dem Begriff des „Hauses“ zusammen-

gefaßt.!)
Der Code entrollt folgendes Bild von dem

Familiensystem eines Kraals unter der Annahme,

daß der Kraalvater mehr als drei Frauen hat.7)
Ein Kraal kann aus vier Abschnitten bestehen,

nämlich dem „Indhlunkulu“ oder Stammhause, dem
„Qadi“-Hause (der linken Seite), dem „Kohlo-=
Hause (der rechten Seite) )) und den Hütten der
Außenseite ohne Familienstatus. Die Bezeichnung
der Seite, zu der ein Haus gehört, richtet sich nach
der Lage des betreffenden Hauses zu dem Stamm-

hause gegenüber dem Eingangstore des Kraals-

ringes.
Die Frau des Stammhauses, bei den gewöhn-

lichen Kafsern die zuerst geheiratete Fraut), hat
den höchsten Rang, die Frauen der übrigen Häuser

1) Code Sec. 16. Für das Vorhergebende vgl.
lhe Jativres of Souh Atrila S. 28 f., 33: Maclean

S. /1.

2) Scc. 108 bid 122. Hat er weniger Frauen, so

wird das System soweit beibehalten, als ex nach der

Zahl der Frauen möglich ist. Bgl. Maclean S. “1.
3) Anlage von „Kohlo“"-Hänsern findet sich in der

Regel nur in den Kraals von Oäuptlingen oder Leuten

von besonderer Stellung und Reichtum. Ugl. Code
Scc. 112.

4 Die Häuptlinge pflegen die Frau von böchstem
Range meist erst in späteren Jahren als die eriten

und zweiten Frauen zu nehmen. Agl. Code Scc. 123, 121.
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folgen im Range unter Bevorzugung der Häuser
der linken Seite vor denen der rechten.1)Der

Rang der nachgeheirateten Frauen entspricht nicht
notwendig der Reihenfolge, in der sie geheiratet
sind, sondern wird am Hochzeitstage vom Che-
manne öffentlich bestimmt.2)

Wird infolge weiterer Heiraten die Anlage neuer

Häuser erforderlich, so werden diese Häuser dem
Indhlunkulu oder dem Haupthause der linken oder

dem der rechten Seite affiliiert und stehen zu ihrem

Haupthause in einem besonderen erbrechtlichen Ver-
hältnis.

Die Einteilung der Seitenhäuser in „QOadi“= und

„Kohlo“-Häuser ist übrigens keine notwendige; be-
steht sie nicht, so sind die Häuser voneinander
unabhängig — soweit sie nicht afflliiert sind —

und rangieren nach dem Zeitpunkt des Abschlusses
der Ehe, welcher sie ihre Entstehung verdanken.
Stirbt in einem so zusammengesetzten Kraal die

oberste Frau zu Lebzeiten ihres Mannes, so rückt
die ihr im Range nächststehende Frau in ihre Stellung
ein. Dies hat jedoch keine Wirkung auf die Rechte
der Kinder der verstorbenen Frau.

Wie bereits erwähnt, können in einem Kraal

außer den Häusern der Angehörigen des Kraalsvaters

auch noch fremde Häuser vorkommen. Armen Ver-
wandten eines Kraalsangehörigen oder Leuten, die

dem Kraal einen besonderen Dienst geleistet haben,
wird nämlich oft das Recht eingeräumt, sich im
Kraal ein Haus anzulegen, und etwas Milchvieh

zur Benutzung überwiesen. Solche außerhalb der
eigentlichen Kraalssamilie stehende Häuser haben
einen niederen Rang als die übrigen Häuser und
werden in der Nähe des Tores angesiedelt, wodurch

ihre untergeordnete Stellung auch äußerlich zum
Ausdruck gebracht wird.

Wir haben im vorhergehenden die Entwicklung
der Kraalsfamilie nur in der ersten Generation

kennen gelernt; wie sich die Verhältnisse in der

zweiten Generation gestalten, wenn die Söhne der

einzelnen Häuser heiraten und eigene Häuser an-
legen, sagt der Code nicht ausdrücklich. Das
Prinzip der Dreiteilung der Häuser gilt im Ein-
geborenen-Recht aber nicht nur für Kraalsväter,
sondern ist das allgemein übliche. 3)

Die neuen Häuser bleiben auf derselben Kraal-

seite, der das Haus angehört, aus dem der Be-

gründer hervorgegangen ist, und bilden die jüngeren
Häuser") der Seite.

Einer Uberfüllung des Kraals wird das Streben

der Männer aus untergeordneten Häusern nach
Selbständigkeit eine natürliche Schranke bieten.
Diese Selbständigkeit ist bei dem festen Gefüge der
Kraalsverfassung nur durch Ausscheiden der be-

!1) Agl. Code Sec. 102f.
2) Agl. Code Sec. 125, 126.
3) Ugl. Jatives of South Africa S. 29.

4) Zwischen „junior honses“ und Caftiliated hounses“
wird unterschieden, z. B. in Code Scc. 120.

treffenden Häuser aus dem Kraalsverbande erreich-
bar. Der Code hat diesen Verhältnissen seine Be-
achtung geschenkt und die Regeln ausgenommen,
unter denen eine solche Trennung zu geschehen
pflegte. Danach ist der Kraalsvater berechtigt, die
Abtrennung einzelner Abschnitte des Kraals vorzu-
nehmen. 1)

Das Haupthaus und die Nebenhäuser der aus-
geschiedenen Seite des Kraals bilden dann einen

Unterkraal, dessen Angehörige bleiben aber zu Leb-
zeiten des Oberhauptes des Stammkraals seiner
Autorität in derselben Weise wie vor der Trennung

unterworfen. Volle Selbständigkeit erlangt der
Unterkraal erst mit dem Tode des alten Kraalsvaters.

Dann wird der Erbe des Haupthauses der abge-
trennten Seite Vater des neuen Kraals (Sec. 117

bis 120) und ist unabhängig von dem Kraalserben.

Ein Ausscheiden einzelner Angehöriger aus
einem Kraal kann auch infolge der Emancipatio
oder der Enterbung eintreten. Wir verweisen des-

halb auf das oben zu 2 d und e Gesagte.

c. AUkungena.

Eine eigenartige Erscheinung in dem Familien-
leben der Eingeborenen ist die Verbindung einer
Witwe mit einem Angehörigen, meist einem Bruder

oder Halbbruder ihres verstorbenen Ehegatten, zu
dem besonderen Zwecke, gemeinschaftlich mit Rücksicht
auf den Verstorbenen und in seinem Namen Ge-

treide anzubauen. Diese Einrichtung?) hat wahr-
scheinlich die Bedeutung einer Familienunterstützung
für die Witwe und ihr Haus.

Die Native Affairs Commission bekämpft

diese Einrichtung jedoch ohne Angabe von Gründen
(Report Sec. 238). Man wird hier unwill-
kürlich an die Abneigung der Engländer gegen eine

Ehe zwischen Schwager und Schwägerin erinnert.)
Wahrscheinlich entspringen die Bedenken der Kom-
mission aber einem gewichtigeren Grunde, nämlich
der Erfahrung, daß Ukungena-Verbindungen oit
auch zwischen der Witwe und einem Sohne —

natürlich nicht dem Kinde der Witwe — des Ver-

storbenen eingegangen werden und häufig zu einer

Geschlechtsverbindung führen.
Der Code erkennt die Gesetzmäßigkeit der

Ukungena-Verbindung an, indem er in Sec. 129

aus dem Eingeborenen-Recht die Bestimmung auf-
nimmt, daß den aus der Ukungena-Vereinigung

hervorgegangenen Kindern im Hause der Witwe
die erbrechtliche Stellung zuteil wird, die sie

1) Er ist dabei aber den Bestimmungen unterworfen,
welche der Gouverneur als Oberhäuptling für solche

Verlegungen von Häusern und die Mindestzahl der

für einen Kraal notwendigen Häuser gibt. Vgl. Code
Sec. 42, 117.

2) Sie erinnert an die Leviatscbe.

3) Erst kürglich hat die Gesetzgebung in dieser Be-
ziehung eine andere Stellung in dem „Decensed wite’s
Ssister act of 100 angenommen.
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hätten, wenn sie zu Lebzeiten des verstorbenen Ehe-

gatten ihrer Mutter geboren wären. Es ist jedoch
den vorher ausgesprochenen Bedenken gegenüber zu
betonen, daß der Code unter „Ukungena“ nur die

Verbindung einer Witwe mit einem Bruder oder

Halbbruder des verstorbenen Chegatten versteht.1)

4. Konkubinat.

Trotz der polygamischen Form der Ehe war

nach Kaffernrecht?) auch der Konkubinat eine gesetz-
lich anerkannte Form der Geschlechtsvereinigung.
Die Konkubinenkinder waren daher nicht illegitim,

rangierten jedoch nach den Kindern von Chefrauen
und waren zur Erbschaft nur dann berufen, wenn

der Vater von seinen Ehefrauen keinen männlichen

Nachwuchs hatte.
Der Code erwähnt den Konkubinat nicht, er

bestimmt nur die Stellung der Kinder unverhei-

rateter Frauen in Sec. 95 dahin, daß sie Mitglieder

des Hauses ihrer Mutter und deren Kraalsvater

untertan werden. Die unehelichen Kinder haben

also keine Stellung im Hause ihres Erzeugers und
ihm gegenüber kein Erbrecht.

Da aber der Konkubinat eine gesetzmäßige Ein-

richtung nach Kaffernrecht war und ihm im Code

die Gesetzmäßigkeit nicht abgesprochen ist, so bleibt
die Frage offen, ob hier unkodisiziertes Eingeborenen-
Recht gilt, und den Konkubinen-Kindern die besondere

Stellung erhalten bleibt oder nicht. Die Frage
darf bejaht werden, denn die Gewährung einer

Erbaussicht für Konkubinen-Kinder ihrem Erzeuger
gegenüber widerspricht nicht denjenigen Prinzipien,
welche den Maßstab für die Gültigteit nicht kodi-

fizierten Eingeborenen-Rechts geben.

c. Eherecht.

a. Ehen nach Eingeborenen-Recht.

Der Code steht3)aufdem Standpunkt, daß einer
in den Formen des im Code aufgenommenen Ein-

geborenen-Rechts (Native Law and Custom) ge-

schlossenen Ehe dieselbe bindende Kraft innewohnt
wie einer nach Kolonialrecht eingegangenen Ehe,
und erklärt sie für einen Vertrag, der für die

Lebenszeit der Kontrahenten abgeschlossen ist und
nur gelöst werden kann, wenn die Che rechtsgültig

geschieden oder für nichtig erklärt wird. Alle aus

diesem Vertrage entstehenden Rechtsfragen sind nach
dem Eingeborenen-Recht des Code zu entscheiden.

Die Rechtsgültigkeit einer Ehe hängt nach dem
Code von folgenden Erfordernissen abt#):

1) gl. Ser. 24. Ursprünglich hatte Sec. 129 des

Code noch den zusatz. daß die Ukungena-Verbindung
nur dann erlaubt und anerkannt werde, wenn der

Chegane ohne Ointerlassung mämlicher Nachtommen

geftorben wärc. Dieser Zusatz ist aber durch Scc.4
des net 40 of 1896 ausgehoben.

2) Agl. Maclean S. 144 1. Der Konkubinat war

nicht sellen, denn der Mann sparte auf diese Weise das

Heiratogut.
Agl. Sec. 146 bis 152. 155.

1) Stc. 118.

“

1. Der Einwilligung des Vaters oder Vor-

mundes der zukünftigen Chefrau.

2. Der Einwilligung des Vaters oder Kraals-

vaters des nicht voll geschäftsfähigen zukünftigen

Ehemannes.])
3. Der am Tage der Eheschließung von der

zulünftigen Ehefrau dem beamteten Zeugen gegen-

über öffentlich abzugebenden Erklärung, daß die
Eingehung der beabsichtigten Ehe ihrem freien
Willen entspricht und mit ihrer Zustimmung ge-
plant ist.

Die Erfordernisse zu 1. und 2. entsprechen dem

oben über die Geschäftsfähigkeit der Eingeborenen

Gesagten. Das Erfordernis zu 3. ist dem Ein-

geborenen-Recht fremd und ein Zusatz der Gesetz-
gebung. Seine Aufnahme erscheint um so wichtiger,
als bei den Eingeborenen seitens des Vaters häufig

ein Druck auf die Tochter ausgeübt wurde, einen

reichen, wenn auch ihr nicht genehmen Freier zu
heiraten..)) Die Abgabe der zu 3. geforderten Er-
llärung der Braut ist aber noch keine Garantie

dafür, daß die Erklärung der Wahrheit entspricht.
Der Einfluß der Eltern und die Scheu der Tochter,

ihren Vater bloßzustellen, in dessen Gewalt sie sich
bei Nichteingehung der Ehe zurückbegeben müßte,
können sie dazu bestimmen, eine falsche Erklärung
abzugeben. Code Sec. 150 macht es dem be-

amteten Zeugen, der bei jeder Cheschließung zuzu-

ziehen ist, deshalb zur Pflicht, den Eheschließungsakt
nicht nur dann aufzuheben, wenn die Braut die

Abgabe einer Erklärung verweigert oder erklärt,
die Ehe nicht eingehen zu wollen, sondern schon
dann, wenn er nur aus dem Verhalten des Mäd-

chens ihre Abneigung gegen die Verbindung zu er-

kennen glaubt. Wird der Eheschließungsakt abge-
brochen, so hat der beamtete Zeuge das Mädchen,
salls die Verhältnisse es geboten erscheinen lassen,
in seinen Schutz zu nehmen und die Sachlage dem
Magistrate (als Administrator of Native Law),

der dann weiter befindet, zu berichten.)

8. Lobolo.

1. Bedeutung.

Nach Kaffernrecht war es zum Abschluß der

Ehe erforderlich, daß der Bräutigam dem Vater der

Braut einige Stück Vieh hingab, deren Zahl je
nach dem Range des Vaters eine verschiedene war.
Erst mit der Ubergabe des Viehs wurde die Ver-

bindung zu einer voll anerkannten Ehe. Das zu

1) Bei grundloser Verweigerung der Einwilligung
bei 1. und 2. Ersatz durch Verfügung des Magistrate.
Code Scc. 152.

2) Ugl. dazu die Ausführungen über den „Lobolo“=
Brauch). —

3) Rommt die Che zustande, so ist sic von dem

Ehemann und dem beamteten 23eugen innerhalb 30 Tagen

zur Eintragung in das Heiratsregister bei dem Almi-
nistrator of Jative Law anzumelden. Code Sce. 151.
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diesem Zweck verwandte Vieh wurde mit „Lobolo“

bezeichnet.)
Die Eheschließung pflegte nach eingehenden Ver-

handlungen durch den Abschluß der „Ukulobola“
eingeleitet zu werden. Darunter ist ein Vertrag

zwischen dem Vater der Auserwählten und dem

Freier zu verstehen, durch welchen ersterer sich ver-
pflichtet, in die Heirat einzuwilligen und die Tochter,
falls ersorderlich, während der Ehe oder nach ihrer
Beendigung zu beschützen, und auf Grund dessen
anderseits dem Vater von dem Freier das

„Lobolo“ zu leisten ist. Durch diesen Vertrag
entsteht aber an sich kein Zwang für die Tochter,

die Ehe einzugehen.?)Die Hingabe * Frau aus dem Hause des

Vaters in das des Freiers gegen Empfang des
Lobolo kennzeichnet die Kaffernehe als eine Kaufehe.

Über die Wirkung, welche diese Eheform auf die
Stellung der Frau dem Manne gegenüber äußert,
sind die Meinungen geteilt. Die Kommission ver-

tritt die Auffassung, daß die Frau nicht Eigentum
des Mannes wird, weil er sie nicht verkaufen, töten,

verletzen, mißhandeln noch prostituieren könne.#)
Unter den älteren Autoritäten sieht Warner!)

in der Kaffernehe nichts als ein Kaufgeschäft und

in der Frau die Sklavin des Manncs, während

Dugmore?) die Kaffernehe wieder auf eine höhere
Stufe stellt.

Er betont, daß der Loboloempfänger eigentlich
das Lobolo nur als Treuhänder für die Frau und

ihre Nachkommen erwirbt und es zu ihren Gunsten
verwenden muß, sobald die Frau Witwe wird oder

ihre Kinder einer Beihilse für ihre Selbständigkeit
bedürfen.

Die Bedeutung der Lobologabe wäre demnach
mit dem Eintausch der Frau durchaus nicht erschöpft.
Vor allem äußerten die Lobologebräuche nach den
Erfahrungen der Kommission auch einen bemerkens-
werten Einfluß auf das Verhältnis der Chegatten

zueinander und hatten die Wirkung, der Frau eine

gute Behandlung seitens ihres Mannes nach Mög-
lichkeit zu sichern und auch das Verhalten der Frau
günstig zu beeinflussen, und zwar aus folgenden

Gründen:) Behandelte ein Mann seine Frau in
einer Weise, die eine Versöhnung ausschloß, so durfte
sie zu ihrem Vater zurückkehren, ihr Mann verlor
ihre Arbeitskraft und bekam nichts oder je nach
den Umständen nur einen kleinen Teil des Lobolo

1) Oder „Ilagi“, vgl. Maclean S. 68, 114. The
JNutives of South AftricaS.29: Eine Frau, die ohne

Lobolo-Qabe erworben ist, hat eine untergeordnete
Stellung.

2) Definiert nach Report Scc.
an P. 70 des Reports der „Jative Laws and (’'ustoms

(ommission“ (Cape Colony 1883). Näheres über die

sonstigen Verhandlungen bei Maclean S. 45 ff.
Report Sec. 303.
Tambockie Agent bei Macleaun S. 68.

5) Bei Maclean S. 53.

5) Ugl. Report Sec. 308.

302 im Auschluß

«V

wieder. Die Frau fand dagegen in dem zurück—
behaltenen Lobolo ein Mittel für ihren Unterhalt.

Führte dagegen das schlechte Verhalten der Frau
zu ciner Trennung der Ehegatten, so mußte der
größte Teil des Lobolo an den Ehemann zurück—

gegeben werden, die Frau verlor Kaste, und ihr
Vater, den die Last ihres Unterhalts jetzt uner-
leichtert traf, litt Schaden, was sicher sein Ver-
hältnis zu der Tochter nicht verbesserte.

Die günstige Wirkung der Lobologebräuche auf
das Verhalten der Ehegatten ist, was aus dem

vorhergehenden verständlich wird, geknüpft an die
Möglichkeit, das Lobolo je nach den Umständen
zurückfordern zu können bzw. verlieren zu müssen.
Die Kommission tritt deshalb auch dafür ein, daß
der Rechtsweg zur Rückerlangung von Lobolo den

Eingeborenen nicht verschlossen werde.!)
Darf man also auf Grund der Erwägungen der

Kommission zu dem Schluß kommen, daß die Lobolo-

einrichtung für die Beziehungen zwischen den Che-
gatten ein günstiges Element bildet, so kann man

sich doch anderseits nicht der Einsicht verschließen,
daß der freie Wille eines Mädchens bei der Wahl
eines Gatten durch die Möglchteit gefährdet wird,

daß der Vater wegen der Aussicht auf ein reiches
Lobolo einem vermögenden Bewerber den Vorzug

gibt und auf seine Tochter einen Zwang ausibt,
gegen ihren Willen sich der Wahl des Vaters zu

unterwerfen. Hier kann aber die Gesetzgebung
helfend eingreisen, indem sie durch besondere Maß-
regeln dem Madchen die Ausübung ihres freien
Willens bei der Eheschließung nach Möglichkeit zu
sichern sucht, ohne daß die Lobologebräuche selbst
tangiert werden. Wir haben einen solchen Versuch
des Code bereits bei der Besprechung der Che-

schließung kennen gelernt.

2. Stellung des Code.

Der Code gibt keine Definition von Ukulobola,

er erklärt zur Charakteristik des Lobolobrauches nur

allgemein, daß die Ubergabe des Lobolo erfolgt,
um die Cheschließung gültig zu machen?) und be-

tont, daß der Empfänger des Lobolo oder nach

seinem Tode der Erbe des Hauses, welcher das

Lobolo erhalten hat, verpflichtet ist, auf Grund der
Annahme des Lobolo die EChefrau des Lobolo-

Gebers aufzunehmen und zu beschüten, falls die
Umstände es erfordern.))

Ein Hinweis auf die Bedeutung des Lobolo

als eines Entgelts für die Hingabe des Mädchens,

fehltdagegen.)
9 Report Scc. 308.
2) Lobolo wird .delivrerel in validation of the

murringe?' Secc. 170.
3) Code, Sec. 176.

41) JIu anderem Zusammenhange betont der Code
(Sec. 230) noch auedrücklich, daß eingeborene Frauen
und Müdchen in keiner Weise alds im Cigentum eines

Mannes stehende Sachen angesehen und behandelt
werden dürfen.
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Der Gesetzgeber hat also die Lobologebräuche
nicht aufgehoben, aber er hat sie, worauf des näheren
einzugehen ist, modifiziert: Vor allem hat er die

Klagbarkeit der Rückforderungsansprüche aufgehoben,t)
wir erinnern uns, welche Bedeutung es nach der

Meinung der Kommission hatte, diese Ansprüche im
Rechtswege geltend machen zu können.

Diese Anordnung des Gesetzgebers steht in Zu-
sammenhang mit einer weiteren Bestimmung?) des

Code, nach welcher Eingeborene-Cheleure nicht mehr
wie früher aus eigener Macht und willkürlich die

Ehe trennen können, sondern an bestimmte im Code
aufgeführte Scheidungsgründe gebunden sind, und
nach der eine rechtsgültige Trennung der Ehe nur

nach besonderem Verfahren durch Spruch der Be-

zirksgerichte erfolgen kann.
Diese Gerichte haben durch den Code die Be-

sugnis erhalten, im Einklange mit der Beurteilung
der Schuldfrage, die Rückgabe des Lobolo, ganz
oder zum Teil in Natur oder cinem Aquivalent

anzuordnen oder das Lobolo dem Empfänger zu

belassen.3)
Die nach der Auffassung der Kommission den

alten Lobolobräuchen innewohnende Kraft eines
Korrektivs für das Verhalten der Chegatten zu-

einander ist also trotz Aufhebung der Klagbarkeit
des Rückforderungsanspruchs nicht verloren, seine
Handhabung aber dem Gericht übertragen, das über
die Schuldfrage erkennt, und den Parteien entzogen.

Damit ist zugleich manchem späteren Streit die
Grundlage entzogen, dem Kolonialen Gericht aber

ein neues, ihm bisher nicht zugängliches Erziehungs-
mittel in die Hand gegeben.

Die zweite Neuerung, die der Code bei den

Lobolobräuchen einführt, wendet sich gegen die Miß-
stände, die aus der Sucht des Vaters eines heirats-

fähigen Mädchens nach einem möglichst hohen Lobolo
entspringen können. Wir haben im vorhergehenden

Abschnitte bereits erwähnt. daß das Versprechen
eines reicheren Lobolos seitens eines der Tochter

nicht genehmen Freiers ihrem Vater Anlaß geben
könnte, einen Zwang auf seine Tochter auszuüben.
Der Code sucht hier zu bessern, indem er je nach

der Stellung des Vaters des Mädchens die Höhe
des Lobolo genau bestimmt, die Forderung oder

Hingabe eines höheren Lobolos als des gesetbzlich
bestimmten verbietet und die Konfiszierung aller

über das zulässige Maß hinaus gegebenen Lobolo-
stücke anordnet.!)) Wird hierdurch einem gegen-
seitigen Uberbieten rivalisierender Freier entgegen-
gewirkt, so wird ein habgieriger Vater auch seltener
in die Versuchung kommen, seine Tochter zu zwingen,

1) Agl. Code, Sec. 182.
2) Agl. unten den Abschnitt über Auflösung der Ebe.

3) Vgl. Sec. 168, 169. Im Falle der Nichtinkeit
einer Ehe ist das Lobolo mit allen vorhandenen Früchten

berauszugeben. Code, Sec. 173.
4) Vgl. Code, Sec. 178 bis 180 und Scc. 10 Act 40

Of 1896 to amend the (Code.

einem reicheren Freier gegen ihren Willen vor dem

genehmeren den Vorzug zu geben.

Die genannten Bestimmungen werden im Straf-

recht des Code dadurch ergänzt, daß die Annahme
eines höheren Lobolos als des gesetzlich bestimmten
unter Strafe gestellt wird (Sec. 278).

7. Ehehindernisse.

Ehen zwischen Blutsverwandten sind bei den
Kaffern nicht erlaubt, und zwar ohne Rücksicht auf
den Grad der Verwandtschaft, dagegen ist Schwäger-
schaft kein Hindernis für eine eheliche Verbindung.

Der Code nimmt den letzteren Grundsatz insofern
auf, als er in Sec. 153 sagt: „Ein Mann darf

die Schwester seiner Frau heiraten.“") Dadurch
sind Bedenken bezüglich der Gese mäßigkeit solcher
Chen vermieden.

Weitere Bestimmungen auf diesem Gebiet hat
der Code nicht. Blutsverwandtschaft jeden Grades
wird also nach wie vor ein Chehindernis bei den

Kaffern bieten, das Eingeborenen-Recht zieht hier
engere Grenzen als das Kolonialrecht.

. Auflösung der Ehe.

1. Scheidung.

Das Recht der Kaffern ließ dem Manne volle

Freiheit, seine Frau zu verstoßen, ohne daß er
dabei auf bestimmte Scheidungsgründe beschränkt
war, oder es dazu eines gerichtlichen Verfahrens

oder der Genehmigung des Häuptlings bedurfte.
Die Frau schien eine ähnliche Freiheit zu haben,
sich von ihrem Manne zu trennen, doch sorgten die
Lobolo-Gebräuche und praktische Bedenken dafür,
daß Scheidungen nicht zu häufig vorkamen. Die
Kinder verblieben in allen Fällen dem Vater.)

Der Code hat in dieser Materie den Boden
des Eingeborenen-Rechts im wesentlichen verlassen.
Eine Eingeborenen-Ehe kann jetzt nur beim Vor-

liegen bestimmter Scheidungsgründe und auch dann
nur durch richterlichen Spruch auf Grund eines

gerichtlichen Verfahrens geschieden werden, dem ein
wiederholter Sühneversuch durch den Vater oder
Vormund der Frau und den Häuptling voraus-

gegangen sein muß.

Wird die Ehe geschieden, so hat das Gericht
in dem Urteil auszusprechen, daß die geschiedene
Frau bis zur Wiederverheiratung in die Gewalt

ihres Vaters oder seines gesetzlichen Stellvertreters
zurücktritt, und zu bestimmen, wer die Fürsorge für

1) Ugl. The Jativres of South Aftila. S. 2,
Maclean, S. 63, 115.

2) Im Roömisch-Oolländischen Recht waren Cben

zwischen Verschwägerten in auf= und abfsteigender Linie
und in der Seitenlinie bis zum dritten Grade ver-

boten. #9 züglich der Seitenlinie ist dieser Grundsat
von der kolonialen Gesetzgebung durchbrochen worden.

Val. Morice, S. 7.
3) Vgl. darüber Maclean, S. 70, 116.
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die Kinder zu übernehmen hat.
sollen sie dem Vater verbleiben.)

2. Nichtigkeit der Ehe im Code.

Das Gericht kann eine Ehe auf Antrag eines
Ehegatten bzw. seines gesetzlichen Vertreters für
nichtig erklären, wenn gewisse Nichtigkeitsgründe
vorliegen. Als solche gelten: zur Zeit der Ein-

gehung der Ehe bestehende Geisteskrankheit, Impotenz,
Fehlen eins der wesentlichen Erfordernisse einer
gültigen Ehe nach Sec. 118 des Code, Bigamie
der Frau.2)

Der Begriff der Nichtigkeit einer Ehe scheint
bei den Kaffern nicht ausgebildet gewesen zu sein,
wenigstens berichtet Maclean nichts darüber, er er-

wähnt nur, daß bei dem Stamme der Gaika eine

in Blutschande geschlossene Ehe aufgelöst wurde
(S. 115).

In der Regel

4. Erbrecht.

a. Intestat- Erbrecht.

Die Struktur des Intestat-Erbrechts steht in

natürlichem Zusammenhange mit dem polygamischen
Familiensystem; ist dieses aus dem Eingeborenen-
Rccht übernommen, so bleibt dem Gesebgeber auch
im Intestat-Erbrecht wenig Raum zu Anderungen.
Demgemäß sehen wir diese Materie auch im Code

behandelt.
Zu Erben berufen sind im Eingeborenen-Recht

nur die Männer, und zwar entweder als Hauserben

oder als Kraalserben.) Der Code unterscheidet

deshalb einen „Generalerben für das Kraalsver-

mögen“ und einen „Spezialerben für Hausver-
mögen“ (Sec. 98).

Unter Kraalsvermögen ist all das einem Kraal

gehörige Gut zu verstehen, soweit es im ausschließ-
lichen Eigentum des Kraalsvaters steht. Was von
diesem aber den einzelnen Häusern oder den Kraals-

insassen ohne Familienstatus besonders zugeteilt ist,
bildet in Verbindung mit dem, was die Häuser

oder die genannten Insassen durch Geschenke oder
als Lobolo der Haustöchter erwerben, Hausver-
mögen.“)

1) Vgl. Code, Scc. 163 bis 175 und Sec. 18 net

49 of 1898. zuständig sind die Magistrates Courts.

Scheidungsgründe sind: Ehebruch, fortgesetzte Ver-
weigerung der ehelichen Pflichten, böswillige Ver-
lassung, Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von

5 Jahren, für den Ehemann allein: unsittliches Ver-

halten, für die Frau: Grausamkeit oder Mishandlung,
durch 5 Jahre fortgesetzte Abwesenheit des Mannes.

2) Sec. 173. Zuständig: Court of JIlagistrates
Sec. 171.

3) Code, Sec. 101, 143, so auch Moclean, S. 72
und Jatives of South Africa. S. 32 (Jative Custeams

Commission 1883) Idioten und Geisteskranke können
nicht Erben werden, ihr Unterhalt fällt aber dem Erben

des Hauses, dem sie durch Geburt angehören, zur Last.
Code, Sec. 127.

4) Code, Sec. 17, 18. Vorbehaltlich etwaiger Ver-
pflichtungen gegenüber dem Indhlunkulu für Unter-
stützung an Lobolo bei Begründung des Hauses. Agl.
Code, Sec. 110, 111, 113, 111.

Die Erbfolge in das Kraalsvermögen ist natur-

gemäß verbunden mit der Nachfolge in die Stellung
als Kraalsvater.])

a. Erbfolge in das Kraalsvermögen.)

Für die Erbfolge in das Kraalsvermögen lassen
sich drei Gruppen unterscheiden entsprechend der Ein-
teilung der Familie in das „Indhlunkuln“, das

Oadi-Haus und das Kohlo-Oaus. In der ersten
Gruppe berufen sind die Männer des Indhlunkuln
und der ihm affiliierten Häuser, dann folgen die
Männer des O#adi-Hauses und feiner affiliierten
Häuser, und an letzter Stelle stehen die Männer

des Kohlo-Hauses und seiner affiliierten Hänser.
Die Angehörigen einer vorhergehenden Gruppe
schließen siets die Angehörigen einer nachfolgenden
Gruppe von der Erbschaft aus. Die Erbfolge-

ordnung entspricht also dem Range der Häuser im
Familienstatus, wobei die affiliierten Häuser den
Rang ihres Stammhauses teilen, selbst wenn sie

ihrer Entstehung nach hinter den Haupthäusern der
anderen Gruppen zurückstehen müßten. Dies er-

klärt sich aus dem Zweck der Affiliation, der darin

liegt, daß dem höheren Hause durch Angliederung
des jüngeren ein Erbe gesichert werden soll (Code,

Sec. 22). In den einzelnen Gruppen vollzieht sich
die Berufung zum Erben in folgender Weise, wobei

der näher Berufene alle ferner Stehenden von der

Erbschaft ausschließt. Zunächst berufen ist stets der
älteste Sohn des Haupthauses. Ist er vorverstorben,
so treten seine Söhne an seine Stelle, wobei ein

älterer Sohn die jüngeren ausschließt, und der
jüngere Sohn nur berufen ist, wenn der ältere

Sohn keine direkten männlichen Abkommen hinter-
lassen hat. Versagt der Stamm des ältesten Sohnes
des Haupthauses vollkommen, so ist der zweitälteste
Sohn mit seinem Stamm berufen, und zwar in der-

selben Reihenfolge, wie dies bei dem vorhergehenden
Stamme ausgeführt war. In gleicher Weise kommen
die übrigen Söhne mit ihren Stämmen an die

Reihe, bis ein Erbe gefunden ist. Kann das Haupt-
haus keinen Erben stellen, so werden die Söhne
aus den affiliierten Häusern berufen, wobei das

früher affiliierte Haus vor den später affiliierten
Häusern den Vorzug hat. Innerhalb der Häuser
ist die Reihenfolge dieselbe wie im Haupthause.

Versagt eine Gruppe, so kommt die nächst-
folgende an die Rcihe.

Hat der Verstorbene überhaupt keine durch
Männer mit ihm verwandte Nachkommen hinter-
lassen, die wir als Erben der ersten Ordnung be-

zeichnen wollen, so sind in der zweiten Ordnung
zunächst die vollbürtigen und dann die halbbürtigen
Brüder des Verstorbenen mit ihren Stämmen be-

1) Code, Sec. 101. Vgl. auch das bei der Stammes-
verfassung über die Entstehung der Stellung eines
Kraalsvaters Gesagte.

2) Code, Sec. 99, 101 bis 103, 107, 121.
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rusen. Die Reihenfolge in dieser Ordnung ist die-
selbe wie in der ersten Ordnung. In der dritten

Ordnung berufen ist der väterliche Großvater und
nächst ihm nach der Gradcsnähe alle noch nicht er-
wähnten im Mannesstamme mit dem Erblasser ver-

wandten Aszendenten oder Kollateralen.:)

*. Erbfolge im Hausvermögen.

Stirbt der Kraalsvater, so gehen Eigentum und
Rechte, die den einzelnen Häusern zustanden, auf
die Erben dieser Häuser über; Erbe ist der älteste
Sohn des betreffenden Hauses. Der Kraalserbe
erbt also auch das Vermögen des Hauses, aus dem

er hervorgegangen ist. Fehlt einem Hause, das

nicht das „Indhlunkuln“ ist, der Erbe, und sind
solchem Hause auch keine anderen affiliiert, so fällt
die Erbschaft an den Erben des Haupthauses der

Seite, auf welcher das erblose Haus liegt. Fehlt
auch hier ein Erbe, so kommen die untergeordneten
Häuser derselben Seite an die Reihe, und falls

diese versagen, das Indhlunkulu, dessen Erbe gleich-
zeitig auch den Häusern derOadi= und Kohlo-Seite
gegenüber erbberechtigt ist, falls eine dieser Seiten
oder beide keinen Erben haben.2)

Fehlt es in dem ganzen Kraal an einem Erben

für Hausvermögen, so werden, wie in dem ent-

sprechenden Falle beim Kraalsvermögen und in der-
selben Reihenfolge die Erben der zweiten und dritten

Ordnung berufen.
Gibt es aber auch in den weiteren Ordnungen

keinen männlichen Erben, so fallen Kraals= und
Hausvermögen an den Oberhäuptling.)) Dic weib-

lichen Mitglieder der Familie oder des Kraals
kommen dann unter die Vormundschaft des Ober-

häuptlings, der dies Amt aber einem geceigneten

Eingeborenen übertragen kann.

7. Erfolge bei Häuptlingen mit erblicher

Würde.

Bei der Neigung der Häuptlinge, die Frau,

welche ihnen den Erben ihrer Würde geben soll,
erst in späteren Lebensjahren zu nehmen, kann es

vorkommen, daß ein Häuptling stirbt, ohne daß er
einer seiner Frauen den obersten Rang zuerteilt
hat. Eine Rangverteilung hat dann überhaupt
nicht stattgesunden, weil der Rang der Nebenfrauen
der Häuptlinge nicht vor dem der Hauptfrau bestimmt

1) Su auch The Jatives of South Africu. S. 32

und Marlean . 117.
2) Agl. Code, Sec. 104, 122. Fehlt in einem

Lraal. dessen Nebenhäuser nicht in Ladi= und Kohlo-

Oänser eingeteilt sind, einem jüngeren Gause der Erbe,
so wird es ohne Zwischenstufe von dem Erben des

Indhlunkulu beerbt. Code, Scc. 115.
3) Code, Scc. 107. Nach Maclean fällt die Erb-

schaft in solchen Fällen an den Häuptling. S. 117.

DTer Code scheint dies im staatlichen Interesse geündert
zu haben.

zu werden pflegt. In einem solchen Falle haben
bei dem Tode des Häuptlings die Altesten des

Stammes den einzelnen Häusern erst ihren Nang
zu bestimmen. Ist dies geschehen, so findet die

Erbsolge in Stellung und Vermögen der Hänupt-
linge nach denselben Grundsätzen statt wie bei den
Kraalsvätern des Volkes.ü)

Streitigkeiten über die Nachfolge in die Häupt-
lingswürde entscheidet der Gouverneur als Ober-

häuptling.2)

. Nachlaßverbindlichkeiten.

Der Kraalserbe haftet sowohl für die allge-
meinen Schulden,) die sein Vater in seiner Eigen-
schaft als Kraalsvater gemacht hat, als auch für die
Verbindlichkeiten des Stammhauses als dessen be-

sonderer Erbe.

Der Erbe von Hausvermögen haftet für die Ver-
bindlichkeiten, welche von seinem Hause oder in dessen

Interesse eingegangen sind, aber nicht direkt; zur
Geltendmachung der Haftung ist vielmehr die Ver-
mittlung des Kraalsvaters erforderlich. (Codc,
Sec. 99, 100).

s. Enterbung.

Ein Kraalsvater kann Söhne enterben, wenn

sie sich seiner Autorität nicht sügen wollen oder
durch ihr Betragen ihre Familie entehren oder sonst
genügenden Anlaß zu der Maßregel geben. Er
kann dies aber nur tun, wenn sein Entschluß die

Billigung des Häuptlings findet. Der Code schränkt
in Sec. 110 diese Befugnis des Kraalsvaters da-

durch ein, daß er dem Sohn das Recht gibt, sich
gegen die Enterbung bei dem Magistrate #als ad-

ministrator of Native Law) zu beschweren.

Mit der Enterbung verliert der Sohn seine
Stellung in der Familie und alle Rechte. sowohl

bezüglich des Kraals seines Vaters als auch seincs

Hauscs. (Scc. 141.) Dritten gegenüber hat die
Enterbung die Wirkung, daß der Kraalsvater von

jeder Verbindlichkeit für seinen Sohn unter der
Voraussetzung frei wird, daß die Enterbung dem

administrator of Native Law gee dee und von
ihm in ein Register eingetragen wird. 110.)

Hierdurch scheint dem Enterbungsakteeine gewisse

ÖOffentlichkeit gegeben zu fein.

1) Agl. Code, Scc. 123, 121.

:) Die Gerichte fsind zur Entscheidung niän zu-

stindig. Der Gonverneur entscheidet endgultig. Vor
der Entscheidung soll der Fall von drei Sachverständigen
untersucht werden, die eine genaue NKenntnis der Rechte,

Gebräuche und Sprache der CEingeborenen haben mussen.
Agl. net 1 o0f 1901 „Ao amend ihe (hadlec ot Xative9 .

Laus-U

IDOicrsctIcintdierrisdicHafmngaufdic
vircsslusrcilitmisbeschränkenzunmtlcn.
Z.:ks)7,.Xat-111-am·litsliurtpu

Dgl. Md. 17.
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b. Testaments-Erbrecht.

Dem Eingeborenen-Recht!) ist eine testamen-
tarische Erbfolge unbekannt, doch gibt ein Spezial-
gesetz, act No. 7 of 1895, den nach Native Law

lebenden Eingeborenen eine beschränkte Testier-
fähigkeit.)

Männer wie Frauen können nach diesem Gesetz
letztwillig verfügen, aber nur über unbewegliches

Vermögen. Wir haben bereits erwähnt, daß Ein-
geborene, die auf Stammesländereien leben, eigent-
liches Eigentum an dem von ihnen bebauten Grund

und Boden nicht erwerben. Selbst wenn das von

dem einzelnen bebaute Landstück auf seinen gesetz-
lichen Erben übergeht, so leitet dieser sein Recht
zur Weiterbenutzung des Landes nicht von seinem
Erblasser ab, sondern er hat als Angehöriger des

Stammes ein selbständiges Anrecht auf Ackerland.))

Land, über das ein Eingeborener letztwillig frei
verfügen will, kann also nicht Stammesland sein,
sondern muß ihm unter besonderem Rechtstitel ver-
liehen sein, der eine Verfügungsmacht einbegreift.
Das Eingeborenen-Recht kennt solche Titel nicht,

diese sind für Eingeborene vielmehr erst durch
Spezialgesetze der Kolonie geschaffen.“)

Der genannte Akt gilt, wie erwähnt, uur für

Eingeborene, die nach Native Law leben, trotzdem
bleibt aber eine letztwillige Verfügung, die von

solchem Eingeborenen errichtet ist, gültig, nachdem
er von der Wirkung des Eingeborenen-Rechts eximiert

ist. (Sec. 12 cit.)

Die bei der Errichtung einer letztwilligen Ver-

fügung zu bevbachtenden Formen bestimmt das
Gesetz selbst, bezüglich der Registrierung und gericht-
lichen Bestätigung der Verfügung von Todes wegen
verweist es aber auf die Bestimmungen des Kolonial-

rechts. (Sec. 4, 12 cit.)

Nach Sec. 6 des Akts kann auch eine Frau

testieren, die Land unter besonderem Rechtstitel er-

worben hat. Nach Eingeborenen-Recht konnte die
Frau Eigentum zu freier Verfügung in der Regel
überhaupt nicht erwerben, hier weicht aber die lex
generalis der lex specialis. Obwohl act 7 of

1895 der Frau entgegen ihrer sonstigen Stellung
im Eingeborenen-Recht, das Recht verleiht, letzt-
willig zu verfügen,) macht er sie doch nicht erb-

1) Ein Ausgleich wurde dadurch bewirkt, daß der
Kraalsvater Vieh unter die einzelnen Oäuser seiner

Familie schon zu Lebgeiten verteilte. Vgl. The Na-
tives of South Africa,S.33. „Der Kraalsvater pflegt
auch seinen jüngeren Söhnen Vieh zum Lobolo für ihre

erste Frau zu geben, dasselbe geschieht seitens des
ältesten Bruders für die jüngeren Brüder". Code,
Sec. 139.

2 Vgl. Code, Sec. 97. Das dort zitierte Law 12
of 1864 ist durch act 7 of 1895 ersetzt.

:) Vgl. The Natives of South Africa. S. 72.
4) Vgl. Report, Sec. 98, 105.

5) Allerdings nur mit Unterstützung ihres Vor-
mundes. See. 6 cit.

fähig. Eine auf Grund des Akts errichtete letzt-
willige Verfügung, in welcher einer nicht eximierten
Frau unbewegliches Vermögen vermacht ist, wird
jedoch nicht ungültig, vielmehr hilft der Akt hier
mit einer Fiktion. Die Verfügung gilt nämlich als
zugunsten der Person gemacht, unter deren Vor-

mundschaft die Frau zur Zeit des Erbfalles steht,
jedoch mit der Maßgabe, daß der Vormund nicht
Eigentum an der vermachten Sache erlangt, sondern
diese nur zu Lebzeiten der Frau als Treuhänder zu
verwalten hat. 1) Nach dem Tode der Frau gelangt
das Land an den Erben des Hauses, welchem die

Frau zur Zeit ihres Todes angehört, oder an die-

jenige Person, welche als Nacherbe in der letzt-
willigen Verfügung bestimmt ist. (Sec. 9 cit.)

Stirbt ein Eingeborener, der vom Eingeborenen-

Recht nicht eximiert war, ohne letztwillige Ver-
fügung, so wird er auch bezüglich seines unbeweg-
lichen Vermögens, das er unter besonderem Rechts-

titel besitzt, nach dem Erbrecht des Code of Native
Law beerbt. (Sec. 7 cit.)

Zweiter Abschnitt.

Ersatz von Eingeborenen-Recht durch

Nolonialrecht.
Die vorhergehenden Abschnitte dieser Studie haben

gezeigt, daß die Gesetzgebung Natals bestrebt war,
die Eingeborenen-Bevölkerung nach Möglichkeit unter
ihren überlieferten Rechten und Gebräuchen fort-
leben zu lassen, welche der Kulturstufe der Mehr-
heit der Eingeborenen am besten entsprechen. Die
Beibehaltung dieses Rechts für die Eingeborenen-
Bevölkerung als Ganzes soll aber, wie bereits er-

wähnt, nicht dazu führen, jeden Eingeborenen ohne
Rücksicht auf eine etwaige höhere Entwicklung unter
der Herrschaft des Eingeborenen-Rechts zu halten,

die Gesetzgebung Natals sucht vielmehr einzelnen
Eingeborenen den Übergang in eine höhere Kultur-

stufe dadurch anzubahnen, daß sie den einzelnen
unter Umständen der Herrschaft des Eingeborenen-
Rechts ganz oder nur für gewisse Materien ent-

zieht und ihn in entsprechendem Umfange dem Ko-
lonialrecht unterstellt. Die Gesetze, welche diese
Zwecke verfolgen, sind das Law No. 46 of 1887

„To regulate the Marriage of Natives by
Christian rites“ und das Law No. 28 of 1865

„For relieving certain persons from the ope-
ration of Native Law“.

I. Law No. 46 of 1887.

Dieses Gesetz knüpft den Übergang aus alten
Verhältnissen in neue, den es zur Folge hat, an die

Religion, indem es Eingeborenen, die nach Ein-

geborenen-Recht leben, die Möglichkeit gewährt, eine

1) Unter besonderen Verhältnissen kann das Land
auch zu Lebgeiten der Frau veräußert werden. Scc. 9 cit.
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Ehe nach christlichem Ritus vor einem Geistlichen 1)
der christlichen Religion abzuschließen.

Die Wirkungen, welche das Gesetz an die Ab-

schließung einer solchen Ehe knüpft, zeigen, daß es
den Hauptwert nicht auf die Form der Eheschließung,
sondern auf die Gestaltung der Ehe selbst legt. Es
will, wie im Eingang des Gesetzes gesagt ist, daß
„Ehen, die nach christlichem Ritus geschlossen sind,
in jeder Beziehung behandelt werden wie Ehen nach
Kolonialrecht“. Daraus folgt, daß die Polygamie
für Ehegatten, die nach christlichem Ritus geheiratet
haben, keine gesetzliche Eheform mehr sein kann.
Das Gesetz bestimmt deshalb in Sec. 13, daß ein-

geborene Ehegatten nach Kolonialrecht wegen Bigamie
bestraft werden, wenn sie während des Bestehens
der nach christlichem Ritus geschlossenen Ehe eine
zweite Ehe in dieser Form oder in der Form der

„Rechte, Gebräuche und Gewohnheiten“ der Ein-

geborenen eingehen. Diese Bestimmung wird ergänzt
durch Sec. 14, nach welcher Eingeborene, welche
nach christlichem Ritus geheiratet haben, auch dann
in den Formen des Eingeborenen-Rechts keine Ehe
mehr eingehen dürfen, wenn die nach christlichem
Ritus geschlossene Ehe durch den Tod einecs der
Ehegatten oder durch NRichterspruch gelöst ist. Ge-
schieht cs doch, so ist die Ehe nichtig und der Ehe-
gatte der früheren Ehe, der die neue abschließt,

macht sich strafbar.
Eine entsprechende Bestimmung in Sec. 15 hebt

für Kinder aus einer nach christlichem Ritus ge-

schlossenen Ehe die Ehe nach Eingeborenen-Recht
als gesetzliche Eheform von vornherein auf.2)

Eine weitere Beschränkung erfährt die Gültigkeit
des Eingeborenen-Rechts durch die Bestimmung der
Sec. 12, daß Prozesse, welche die Lösung einer nach
christlichem Ritus geschlossenen Ehe bezwecken, nach
Kolonialrecht zu entscheiden sind.

Im übrigen bleiben aber die Ehegatten dem
Eingeborenen-Recht unterworfen.

Der tiefen Bedeutung der Wirkungen einer Ehe-
schließung nach christlichem Ritus entspricht es, daß
das Gesetz dafür sorgt, daß die Eingeborenen, bevor
sie eine Ehe in dieser Form abschließen, mit den
Verpflichtungen, die sie damit übernehmen, bekannt
gemacht werden.

Das Gesetz bestimmt nämlich, daß die Berech-
tigung, eine solche Ehe abzuschließen, erst erworben
wird, wenn den Nupturienten von dem Resident

Magistrate eine Lizenz ausgestellt ist, deren Er-
teilung unter anderem davon abhängig ist, daß die

Nupturienten erklären, es seien ihnen die Natur und

0 2 er Geistliche muß besonders dazu ermächtigt

sein. In der nach Kolonialrecht gleichfalls gültigen
Form vor einem Standesbeamten dürfen solche Ein-
geborenen eine Ehe nicht abschließen. Agl. Sec. 1 und
3 cit. und Sec. 1 net 44 of 1903.

2) Schließen sie dennoch eine Ehe nach Eingeborenen-
Recht ab, so machen sie sich strafbar und die Ehe ist
nichtig. Sec. 15 cit.

Verpflichtungen einer solchen Eheschließung ausein-
andergesetzt und von ihnen verstanden worden. Die
Lizenz ist auch dann erforderlich, wenn nur einer

der Nupturienten vom Eingeborenen-Recht nicht

eximiert ist.))

2. Law No. 28 of 1865.

Nach diesem Gesetz?) können Eingeborene), die
gewisse Vorbedingungen erfüllen, von dem Gou-
verneur für das ganze Gebiet des Rechts der

Herrschaft des Eingeborenen-Rechts entzogen und
dem Kolonialrecht unterstellt werden.

Die Befreiung vom Eingeborenen-Recht erfolgt

auf ein Gesuch des Eingeborenen durch Erteilung
eines Patents (letter of exemption). Von dem

Zeitpunkt der Veröffentlichung des Patents in der
„Government Gazette“ an untersteht der Petent

dem Kolonialrecht.

Die Voraussetzungen für die Erteilung des Patents
sind verschieden, je nachdem der Petent ein Mann
oder eine unverheiratete Frau ist. Männer müssen
lesen und schreiben können und eine Bescheinigung
einreichen, in der von einem nicht eingeborenen

Bürger der Kolonie, der die Fähigkeit zum Ge-

schworenenamt besitzt, erklärt wird, daß der Petent
würdig und fähig sei, vom Eingeborenen-Recht befreit
zu werden. Der Petent darf nicht in Polygamie
leben und muß vor der Erteilung des Patents dem

Könige den Treueid leisten.")

Unverheiratete Frauen müssen lesen und schreiben
können und eine Erklärung einer Person europäischer

Abkunft beibringen, daß sie geneigt sei, das Amt
eines Vormundes bei ihnen zu übernehmen. Außer-

dem müssen sie eine Bescheinigung eines christlichen
Geistlichen einreichen, (in der dieser seine Uber-
zeugung ausspricht, daß die Petentin geeignet sei,
vom Eingeborenen-Recht eximiert zu werden, und daß

die zur Führung der Vormundschaft vorgeschlagene
Person sich zu diesem Amte eigne.)

Ein Befreiungspatent, das einem verheirateten

Manne erteilt wird, gilt auch für seine Frau und
Kinder, soweit diese nicht verheiratet oder über
16 Jahre alte Söhne sind, oder vom Gouverneur

als ungeeignet ausgeschlossen werden. War die Ehe

des Petenten nach Eingeborenen-Recht abgeschlossen,

so kann der Gouverneur alle Kinder ausschließen.

1) Scc. 2, 7, 8 cit. Eine weitere Voraussexxung

für die Erteilung der Ligenz ist bei einem vom Gin-
geborenen-Recht nicht erimierten Mädchen die Einwiln-=
gung ihres Maters oder gesetzlichen Vertreters in die

Cheschließung. Sec.5cit.DieLizenistnichterforderlich
bei Eingeborenen, die schon vor Eingehung der Cde

vom „.Einnge borenen Recht erimiert waren.
2) Dgl. auch das oben darüber Gesagte.
3) d. h. nach Scc. 37 cit. „Farbige Personen.

wohnhaft in der Kolonic, die gewöhulich „hative’ ge-
naunnt werden“.

4) Sec. 28. 12 cit.

5) Sec. 29 bis 33 cit.
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Die Namen der Familienangehörigen, welche mit

dem Petenten eximiert werden, sind in das Patent

aufzunehmen.)

S. Rechtsverhältnisse zwischen eximierten und

nichteximierten Eingeborenen.

Eine Tochter eximierter Eltern, die gleichfalls
vom Eingeborenen-Reccht befreit ist, verwirkt dies Pri-

vileg, wenn sie einen nichteximierten Eingeborenen
heiratet, behält aber alle Rechte an der Hinter-

lassenschaft ihrer Eltern, die ihr nach Kolonialrecht
zustehen, wenn sie die Ehe nach christlichem Ritus
abgeschlossen hatte. Ist sie aber eine Ehe nach
Eingeborenen-Recht eingegangen, so verliert sie auch
alle Rechte, die sie an der Ointerlassenschaft ihrer

Eltern erworben haben mag.:2) War die Ehe der
eximierten Eltern bereits nach christlichem Ritus
geschlossen, so sind Ehen, welche Kinder aus vor-

gedachter Ehe nach Eingeborenen-Recht abschließen,
nichtig.2)

Stirbt ein eximierter Eingeborener ohne letzt-
willige Verfügung, so wird er nach Kolonialrecht
beerbt, ohne Rücksicht darauf, ob die Personen,
welche danach zu Erben berufen sind, von der

Herrschaft des Eingeborenen-Rechts befreit sind oder
nicht. Selbst ein in Polygamie lebender Ein-
geborener ist unter diesen Verhältnissen von der

Erbschaft nicht ausgeschlossen, obgleich im übrigen
Law 28 of 1865 für solche Eingeborene nicht zur

Anwendung kommt.") Stirbt ein nichteximierter Ein-
geborener ohne Hinterlassung eines letzten Willens,
so wird er nach dem Erbrecht des Code of Native

Law auch dann beerbt, wenn seine Erben vom Ein-

geborenen-Recht befreit sind.3)
Es ist also stets das Recht des Erblassers nicht

das der Erben, welches die Erbfolge bestimmt.

Dritter Abschnitt.

Strafrecht.
Die Gesetzgebung Natals unterstellt die Ein-

geborenen bezüglich der gewöhnlichen Verbrechen und
Vergehen dem Strafrecht der Kolonie,) hat aber
außerdem noch Strafbestimmungen geschaffen, die nur

für Eingeborene gelten und, soweit sie nicht in

1| Sec. 21, 22 cit: Schließen erimierte Eingeborene,
nachdem ihre Ehe durch den Tod eines Chegatten gelöst

oder durch Richterspruch geschieden ist, eine Ehe nach

Eingeborenen-Recht ab, so werden sie mit Geldstrufe
bis zu50 Pfund oder mit Frciheitsstrafe bis zu2Jahren
bestraft. Scc. 24 Cit.

2) Sec. 25. 26 Lau 28 of 1865.

3) Agl. Sec. 16 Law 46 of 1887 mit net No. 1# of

1903. Sec. 5.

4) Scc. 27, 28 Law 28 of 1865 und

No. of 1895.

5) Sec. 13 act No. 7 of 8.
6) Vgl. Lucas IV, Teil IIS.49.

Sec. 14 act

engerem Zusammenhange mit anderen Gesetzen stehen.)
in dem Code of Native Law Aufnahme gefunden

haben.
Diese Strafbestimmungen des Code lassen sich

unter folgenden Gesichtspunkten zusammenfassen.

1. Strafbestimmungen zur Verbesserung der

Sittlichkeit.
Der Code stellt in Sec. 277 eine Reihe von Hand-

lungen unter Strafe, weil sie nach dem Rechtsgefühl
der Eingeborenen eine Bestrafung erheischen oder
ihren sozialen Verhältnissen schädlich sind, die aber
nach Kolonialrecht überhaupt nicht oder nicht in
demselben Umfange strafbar sind ) Zu der ersten

Kategorie gehören der Ehebruch#) bei Männern wie
bei Frauen und der außereheliche Geschlechtsverkehr
mit einer Witwe oder geschiedenen Frau. Hierbei

schließt die Einwilligung der Frau die Strafbarkeit
nicht aus, die Fran macht sich vielmehr selbst straf-
bar. Eine Ausnahme bildet jedoch der Geschlechts-
verkehr mit einer Witwe, der aus der Ukungena-

Vereinigung entsteht und deshalb von einem

verheirateten Manne ausgeübt nicht als ehebrecherisch
und auch sonst nicht als ungesetzmäßig gilt.

Zu Handlungen der zweiten Kategorie zählen
die Verführung und die Entführung eines Mädchens,
ohne Rücksicht darauf, ob sie mit oder ohne seine
Einwilligung geschehen, und ohne Altersgrenze.
Auch der Versuch einer solchen Handlung ist strafbar.

Der Code stellt ferner in diesem Abschnitt Hand-
lungen unter Strafe, die als Vorbereitung der vor-

genannten Delikte bezeichnet werden könnten, näm-
lich die Entziehung einer weiblichen Person aus der
Obhut ihres Vaters, Vormundes oder Gatten und
die Beherbergung einer Frau, einer Tochter oder
eines weiblichen Mündels eines Dritten, die fort-

gesetzt wird, nachdem die Herausgabe der betreffenden
Person verlangt worden ist.

Dagegen wird in richtiger Beurteilung der
Gewohnheiten der Eingeborenen vom Code hervor-
gehoben, daß ein freiwilliger und „bona üflde“

erfolgter Besuch eines Mädchens im Kraal ihres
Liebhabers, der auf kurze Zeit im Hinblick auf
spätere Verlobung erfolgt, ein Delikt nicht be-
gründen soll.

Demselben Gebiete gehört die Bestrafung solcher
Personen an, die bei den Eingeborenenfesten in be-

sonders lasziver Form tanzen, und die Ermäch-
— —— —— —

1) Diese Strafbestimmungen sind weniger eigent-
lich krimineller Natur, sie haben mehr den Zweck als

Ordnungsstrafen die Befolgung der Gesetze zu fördern,
zu denen sie gehören.

2) AUgl. Appendir A.,S.8 des Reports.
3) Chebruch ist nach dem Kolonialrecht kein Delikt.

Agl. Morice, S. 364.
4) Nach Rolonialrecht ist nur die Entführung eines

Mädchens unter 21 Jahren strafbar, die ohne Zu-
stimmung seiner Eltern oder seines Vormundes zu dem

Zweck erfolgt, dad Mädchen zu heiraten oder geschlecht-
lich zu gebrauchen. Vgl. Morice, S. 366.
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tigung des Bezirksbeamten, Frauen und Mädchen,
die in Verfolgung eines liederlichen Lebenswandels

außerhalb ihres Kraals gefunden werden, in ihren
Kraal zurückschaffen zu lassen. Jeder Widerstand
gegen eine solche Anordnung des Bezirksbeamten
oder eine Wiederaufnahme solcher Lebensführung
wird mit Kerker bestraft.1)

2. Strafbestimmungen zur Unterstützung

von Anordnungen des Code auf dem Ge-

biete des Familienrechts.2)

In diesen Abschnitt gehört die bereits erwähnte
Anordnung einer Strafe bei Annahme oder Forderung
eines übermäßigen Lobolos, sowie die wichtige Be-
stimmung, daß jeder sich strafbar macht, der eine
Frau zwingt, wider ihren Willen zu heiraten.
Außerdem sind hier die Bestimmungen zu erwähnen,
nach denen ein Kraalsvater oder Vormund bestraft

wird, der eine Eheschließung zuläßt ohne Zuziehung
des beamteten Zeugen oder den Cheschließungsakt

fortsetzt, obwohl der beamteteZeuge die Aussetzung

der Zeremonie angeordnet hat. Auch die Unter-
lassung der Anmeldung einer Eheschließung zur Ein-
tragung in das Heiratsregister seitens des beamteten

Zeugen und des Ehemannes sowie jede andere
Pflichtverletzung seitens des beamteten Zeugen sind
hier als strafbare Handlungen zu verzeichnen.)
Zur Würdigung des Zweckes dieser Bestim-

mungen wird an das oben unter 3e Gesagte

erinnert.

3. Strafbestimmungen gegen die Zauberei.

Den Gefahren des Zaubereiunwesens, das bei

den Eingeborenen einen bedenklichen Umfang ange-

nommen hatte, sucht der Gesetzgeber im Code durch
verschiedene Strafbestimmungen zu stenern. Er
bestraft nicht nur denjenigen, der seine vermeintlichen
Zauberkünste in der Absicht, Dritten zu schaden,

zur Anwendung bringt, sondern schon jeden, der in
gewinnsüchtiger Absicht seine Kenntnisse von Zauber-
künsten und Zaubermitteln anpreist.

Der Code stellt außerdem noch solche Personen
unter Strafe, die als Wahrsager, Regen= oder Ge-

witter-Doktoren praktizieren, und Leute, die deren

Hilfe in Anspruch nehmen, sowie Personen, die
Liebestrank feilhalten oder einem Dritten solchen

Trank beibringen.)

4. Strafbestimmungen zur Aufrechterhaltung

der öffentlichen Ordnung und des

Gemeinwohls.
Diesem Zwecke dient vor allem die Stärkung

der Stellung des Kraalsvaters durch Bestrafung

1) Scc. 271, 289.
2) Agl. Scc. 278 bis 286, 288.
3) Zur Ergänzung sei noch aus Sec. 286, 288 ver-

wiesen.
") Ugl. Sec. 268, 270, 291.

solcher Kraalsleute, die seiner Autorität trotzen, und
die Fernhaltung verdächtiger Personen von den

Kraalen durch Bestrafung von Personen, die sich
entgegen dem Verbot in einem Kraal aufhalten oder

zwischen Sonnenuntergang und -aufgang im Kraals-

gebiet ohne Berechtigung herumwandern. Es wird
ferner das Tragen von Assagaien und anderen tod-

lichen Waffen bei nicht beamteten Eingeborenen und
jedes Verhalten bestraft, was einen Friedensbruch

befürchten läßt. In diesen Zusammenhang dürfte
auch das Verbot des Verkaufs oder des Vorrätig-

haltens eines berauschenden Eingeborenengetränkes,
genannt Isitiymiana, zu erwähnen sein.1)

Die Verantwortung des Kraalsvaters für ge-

setzmäßiges Verhalten seiner Gemeinde wird dadurch
erhöht, daß er sich strafbar macht, wenn er zuläßt,

daß gestohlenes Vieh in seinem Kraal geschlachtet
wird. Endlich wird es jedem Eingeborenen zur

Pflicht gemacht, seine Nachbarn zu warnen, wenn
er eine Seuche unter seinem Vieh vermutet, und

wird jeder bestraft, der die Verbreitung ansteckender

Krankheiten unter Mensch oder Vieh böswillig zu-
läßt oder herbeiführt.)

5. Strafbestimmungen zur Aufrecht-

erhaltung der Autorität des Oberhäuptlings

und der Regierung.

Der Code bestraft jeden Häuptling, der einer
Anordnung des Oberhäuptlings nicht prompt nach-
kommt oder ohne dessen Erlaubnis Männer seines
Stammes militärisch organisiert oder eine Versamm-

lung Bewaffneter beruft.))
Des weiteren läßt der Code den Beamten der

Exekutive und Justiz einen Schutz gegen Widerstand
oder Behinderung bei Absübung ihrer Amtstätigkeit
zuteil werden.")

Als Strafen für die im Code behandelten Delikte

können Geldstrafen bis zu zehn Pfund, Freiheits-
strafen bis zu sechs Monaten mit oder ohne Zwangs-

arbeit und Prügelstrafe bis zu 15 Hieben einzeln
oder nach dem Ermessen des Gerichts auch kumu-
lativ verhängt werden.)

Vierter Abschnitt.

FSululand.

Zululand wird seit 1898 als Provinz Natals
verwaltet, die Gesetze dieser Kolonie sind aber nur

ganz allmählich und vorsichtig auf das Land über-

tragen, erst der „Zululand laws act 19034“ bringt

eine größere Vereinheitlichung des Rechts. Das

1) Hierzu vgl. auch act 27 af 1905.

2) Sec. 273 bis 276. 287, 290, 292 bis 295.

3) Vgl. dazu act. 47 of 1903.
4) Sec. 260 bids 2607.

5) Vgl. act. 8 of 1897.
Delikten
Sec. 284.

Bei den unter 2. genannten

ist die Prügelstrafe ausgeschlossen. Code
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Eingeborenen-Recht der Provinz ist aber auch nach
diesem Akt noch ein anderes als das der Kolonie,
denn die Geltung des „Natal Code of Native

Law“ ist für Zululand durch den genannten Aktt)
ausdrücklich ausgeschlossen, weil die Zulus ein

eigenes Rechtssystem ausgebildet hatten.)

Das Zulu-Recht ist nicht kodifiziert worden,
aber es hat sich eine Gerichtspraxis ausgebildet
und diese, wie sie unmittelbar vor Inkrafttreten des

vorgenannten Akts bestand, ist in ihm„)als Norm
für die fernere Gültigkeit des Eingeborenen-Rechts
in Zululand angenommen, soweit nicht der Courts
act 49 of 1898 und act 1 of 19014), deren

Geltung durch den Zululand Laws act auf diese
Provinz übertragen ist, Anderungen zur Folge haben.

Das formelle Recht der Provinz zeigt eine
wichtige Abweichung von dem der Kolonie in der

Erweiterung der gerichtlichen Zuständigkeit der
Häuptlinge durch Kapitel IV des Courts act 1898.

Danach sind die Häuptlinge auch in Strassachen
zur Urteilsfällung bei strafbaren Handlungen, die
von Angehörigen ihrer Stämme verübt werden,

wie im Eingeborenen-Recht berufen. Ihre Zuständig-
keit wird jedoch dadurch sehr stark beschränkt, daß

eine ganze Reihe von Delikten nach dem Courts

act vor koloniale Gerichtshöfe gehören.5)Außer-
dem sind die Häuptlinge auch für Verbrechen un-
zuständig, die an sich vor ihr Forum gehörten, aber
an der Person oder dem Eigentum von Nichtein-

geborenen verübt sind. Die Häuptlinge haben
jedoch die Pflicht, Delikte, zu deren Verfolgung sie
nicht berufen sind, dem zuständigen Magistrate un-
verzüglich zu melden, und die Befugnis, die Täter

auch in solchen Fällen festzunehmen und dem
Magistrate vorführen zu lassen.)

Für die in Zululand abzuurteilenden Straftaten
sind dieselben Strafen anzuwenden wie in Natal,
außer bei solchen strafbaren Handlungen, für die
eine andere Bestrafung in dem geltenden Recht der

Provinz Zululand besonders vorgesehen ist.)

1) Sec. 8.

2) Die Zulus zeichnen sich durch hohe Intelligenz
aus und haben einen festen, wenn auch ungeschriebenen
Rechtskodex ausgebildet. Vgl. S. 58. duestion of
colour“ — Colquhoun. Renascence of South Africa.

„Es gibt keinen Mann in Zululand, der das Recht
nicht kennt, und es ist nie streitig gewesen.“ Häupt-
ling Cetywayo in der Jative Customs Commission
vgl. The Natives of South Africau S. 38. Um so

schwerer wäre es also, das Eingeborenen-Recht in Zulu-
land beiseite zu schieben, wo es so lebendig ist.

3) Se.c. 8 cit.
4) Diese Acts sind bereits oben erwähnt.
5) z. B. alle mit Todeostrafe bedrohten Verbrechen,

Zauberei, alle durch Gesetze oder Verordnungen in
Natal und Zululand unter das Strafgesetz gestellte
Handlungen, die nach ursprünglichem Kolonialrecht
oder Zulurecht nicht strafbar waren. Sec. 63 eit.

6) Vgl. Sec. 67 cit.
7) Vgl. Sec. 69 cit.

Anhang.

Strafrecht in den Eingeborenen-Territorien
der Kapkolonie.

Eingeborenen-Strafrecht in dem Sinne eines

von den Eingeborenen selbst ausgebildeten Rechts ist
in den Eingeborenen-Territorien der Kapkolonie,

von einer Ausnahme!) abgesehen, nirgends in Kraft

geblieben.

Diese Erscheinung läßt sich aus verschiedenen
Gründen erklären. Während das von den Einge-

borenen ausgebildete Zivilrecht auf das engste ver-
knüpft war mit ihren besonderen Lebensverhältnissen,

die der Gesetzgeber durch eine plötzliche Rechts-
revolution nicht gut beseitigen durfte, zum Teil auch
gar nicht zu beseitigen wünschte, war das Strafrecht

der Eingeborenen in dem Begriff des Strafbaren
und in den Strafen Ausdruck einer Kuflturstufe,

welche die koloniale Gesetzgebung in ihrem Be-
streben, die Eingeborenen zu erzichen, nicht erhalten
konnte. Es lag auch kein Grund vor, wie etwa im

Zivilrecht, die Umformung allmählich vorzunehmen,
denn das Strafrecht bezieht sich nicht auf lebens-
kräftige Institutionen, sondern behandelt Schäden
einer Kulturstufe, deren Abänderung den Mitteln

nach naturgemäß der Erkenntnis des Volkes höherer
Kultur überlassen bleiben muß. Die von den Ein-

geborenen angewendeten Strafen dürften nach euro-
päischen Begriffen ein ausreichendes Mittel solcher
Art nicht immer bieten, und dürften auch zum Teil
mit dem Rechtsgefühl der kolonisierenden Nation

zu stark im Widerspruch stehen.

Nehmen wir z. B. die Strafen, welche bei den

Kaffern in British-Kaffraria zur Zeit Macleans
üblich waren.?) Die Eingeborenen wandten dort
in der Regel nur Vermögensstrafen an; selbst der

Mord wurde durch Hingabe einer Anzahl Vieh
gefühnt. Waren aber bei der Ausführung der Tat

nach der Auffassung der Eingeborenen Zauberei und
Hexerei im Spiele, so wurde die Todesstrafe ver-

hängt und oft erst nach Anwendung furchtbarer
Foltern3)gegen den Verdächtigen zur Erpressung
eines Geständnisses.

Würden aber nur die Strafen geändert, der

Begriff des Strafbaren dagegen beibehalten, so
fehlte es an einem wirksamen Mittel, Gebräuchen
und Sitten der Eingeborenen, die von ihnen nicht

als strafbar empfunden werden, von dem Gesetzgeber
aber als kulturschädlich erkannt sind, zu steuern und

Verbrechen oder üblen Gewohnheiten, welche die

1) In British Bechuanaland wird ein begrenzter
Kreis von Delikten, die zur Zuständigkeit der Häupt-

linge gehören, unter Ausscheidung einiger Strafarten
nach Eingeborenen-Recht behandelt. Vgl. Prokl. 2 B.
B. 1885.

2) Vgl. Maclean, S. 35.
2) Vgl. Maclean, S. 90.
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Eingeborenen erst infolge der Berührung mit der
Zivilisation angenommen!) haben, entgegenzuwirken.

Das Eingeborenen-Strafrecht kann also nicht
beibehalten werden. Ebensowenig ist aber die ein-

fache Beziehung der Gültigkeit des kolonialen Straf-
rechts europäischen Ursprungs auf die Eingeborenen
anzuraten. Denn darin würden naturgemäß dem

Eingeborenen eigentümliche, schädliche Sitten und
Gewohnheiten als strafbare Handlungen nicht vor-
zufinden sein, oder es blieben nur nach Ein-

geborenen-Recht strafbare Handlungen, die das
Moralgesühl der Eingeborenen verletzen, straflos.
Anderseits würden aber vielleicht Institutionen des
Eingeborenen-Zivilrechts, wie z. B. die Polygamie,

deren Aufhebung noch nicht zeitgemäß wäre, mit
Strafe belegt werden.

Ein geeignetes Strafrecht für ein Territorium mit

überwiegender Eingeborenen-Bevölkerung kann also
nur durch ein Kompromiß gefunden werden. Ent-

weder die Gesetzgebung der Kolonie hat für diese
Gebiete ein besonderes Strafgesetzbuch zu schaffen,
oder sie hat das Strafrecht der Kolonie entsprechend
zu ergänzen.

Beispiele für diese beiden Möglichkeiten der
Schaffung eines Strafrechts für Eingeborene bietet
die Gesetzgebung der Kapkolonie und die Natals.

Die Kapregierung hat den ersten Weg gewählt
und für den Teil der Kolonie, der hauptsächlich

von Eingeborenen bewohnt ist, und wo diese noch
mehr als anderswo ihre ursprüngliche Lebens-
führung beibehalten haben, einen besonderen Penal
Code gegeben.

Es ist dies der „Natire Territories Penal

Code“.2)
Zur Erläuterung des Umfanges des Eingriffs

der Gesetzgebung durch Schaffung des Penal Code
dürfte sich eine kurze Charakterisierung des von den
Kaffern ausgebildeten Strafrechts, wie es aus dem

Macleanschen Kompendium ersichtlich ist, empfehlen.
Das Geltungsgebiet des Code fällt zum Teil mit

1) z. B. kamen früher widernatürliche Laster bei

den Eingeborenen Südafrikas so gut wie gar nicht
vor, seilddem die Eingeborenen aber als Minenarbeiter

vielfach nach Johannesburg gehen, sollen sie sehr zu-
genommen haben. Vgl. Appendir C zum Report
vol. III S. 622. Auch die Trunksucht hat erst infolge

der Einführung berauschender Getränke europäischer

Art gefährliche Dimensionen angenommen.
Act 24.1886 ursprünglich nur für die Teile der

Kapkolonie gegeben, die östlich des Kei-Flusses gelegen
sind, die sogenannten „Transkeian Territoricos“ (d. h.
Griqualand East, Tembuland einschl. Emigrant Tembn-=
land, Bomvanaland, Gcalekaland und Port und Terri-

tory of St. Johus River) später ausgedehnt auf alle
Native Territories durch Prokl. 112 von 1886 und

durch Prokl. 340/1894 auf Ost= und West-Pondoland.
Agl. § 15 act 4 of 1892 (Statutes of the Cape).

Im übrigen Teile der Kolonie gilt nur das Straf-
recht der Kapkolonie (vgl. Lucas I7N, Teil II, S. 6)

(außer in British Bechuanaland, vgl. Sec. 16, act 41
of 1885).

den Territorien, auf die sich Macleans Aufzeich—
nungen beziehen, zusammen. Obwohl die Kaffern
ein eigentliches Rechtssystem nicht ausgebildet haben,
läßt sich doch nach Maclean (S. 34 f., 57 f.) bei
ihnen eine Unterscheidung feststellen, die an die

Einteilung des Rechtsgebietes in Zivil= und Straf-
recht erinnert.

In der einen Gruppe von Fällen gilt nämlich
stets der Häuptling als der angegriffene Teil, ohne
daß er persönlich direkt verletzt wäre. Jeder

Prozeß dieser Gruppe erfolgt auf seine Veran-
lassung, und die dem Verurteilten im Urteil aufer-

legte Leistung ist an den Häuptling zu entrichten.
In der anderen Gruppe sind nur Untertanen

beteiligt, der Häuptling kommt nur als Richter in

Frage und die im Urteil aufgegebene Leistung fällt
dem Obsiegenden zu. Im letzteren Falle haben die
Parteien die Disposition über den Rechtsstreit, sie

dürfen sich ohne Anrufung des Richters vergleichen:
im ersteren Falle ist die Sache ihrer Verfügung
entzogen. Die erste Gruppe, in der der Häuptling
gleichsam als Träger der Staatsgewalt handelt,
erinnert Maclean an Strafsachen, die zweite an

Zivilsachen.!) Der Häuptling galt stets als der
angegriffene Teil bei politischen Verbrechen, bei
Zauberei und allen Verbrechen gegen die Person
seiner Untertanen; letzteres deshalb, weil Untertanen
als Eigentum der Häuptlinge galten. Alle Fälle
dagegen, die sich auf das Eigentum der Untertanen
bezogen, zu dem in diesem Zusammenhange auch die
Ehefrauen gehörten, bildeten die zweite Gruppe.
Dazu gehörte also auch Diebstahl, Sachbeschädigung
und Ehebruch.

Aus dem Gesagten ist ersichtlich, daß die beiden
Gruppen sich jedenfalls mit unseren Strassachen
und Zivilsachen nicht decken, daß bei einer wichtigen
Reihe von Handlungen, die wir zu den Verbrechen

zählen, dic im Häuptling verkörperte Staatsgewalt
keinen Anteil nahm, und daß die Rechtsverfolgung
in diesen Fällen dem Gutdünken des Verletzten

überlassen war, und ihre Ahndung außergerichtlicher
Beilegung offenstand.

Der Code dagegen ist aufgebaut auf den Prin-
zipien europäischen Strafrechts und spiegelt nach
dem Urteile des Reports (Sec. 4) im wesentlichen
den Geist des überlieferten Strafrechts der Kap-
kolonie wieder, wie es sich unter dem Einflusse der

Statutes entwickelt hat. 2) Er gilt ja auch nicht für
die Eingeborenen allein, sondern für alle Bewohner
seines Geltungsbereiches. Er zeigt dabei aber doch
in einzelnen Bestimmungen, daß sein Gesetzgeber dic
Aufgabe, einen Code für hauptsächlich von Einge-

1) Maclean S. 34, 57, 59.

2) Der Code ist übrigens nicht erschöpfend tron

seines Namens, denn Sec. 269 gibt eine Bestimmung
für Verbrechen. die im Code nicht vorgesehen sind.
indem er anordnet, daß solche Handlungen bestraft
werden sollen, als wenn sie in dem Teile der Nap-

kolonie begangen wären, in dem der Code nicht gilt.
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borenen bewohnte Gebiete zu schaffen, nicht aus dem
Auge verloren hat, wenn er es auch unterlassen hat,

Handlungen besonders unter Strafe zu stellen, die
nur dem Eingeborenen strafbar erscheinen.

Im folgenden werden uns nur die Bestim-

mungen des Code interessieren, in denen eine be-

sondere Beziehung zu den Eingeborenen zu erkennen
ist. Vorausgeschickt sei, daß der Code neben Geld-
und Freiheitsstrafen und der Todesstrafe auch die

Prügelstrafe und die Unterbringung jugendlicher
Verbrecher in eine Besserungsanstalt kennt (Sec. 6).

Ein auffallender Zug des Code ist die Häufig-
keit der Heranziehung der Geldstrafe als gleich-
wertigen Strafe neben der Freiheitsstrafe.

So wird z. B. sogar bei schuldhaftem Totschlage
(culpable homicide) wahlweise neben Kerker bis
zu 20 Jahren Geldstrafe angedroht, deren Höhe
allerdings an sich nicht begrenzt ist, die aber nicht
übermäßig sein soll (Sec. 13, 146).

Es erscheint meines Erachtens ungewöhrnlich,
ein so schweres Verbrechen mit einer Vermögens-
strafe zu sühnen, und ich möchte darin eine Rück-

sichtnahme auf primitive Begriffe der Eingeborenen
erkennen, die gewohnt waren, selbst für den Mord
in der Vermögensstrafe eine ausreichende Sühnung
zu sehen und die Anerkennung der besonderen Be-

deutung der Vermögensstrafe für die Eingeborenen.

Diese Strafe ist nämlich für die Eingeborenen
der Native Territories, wo sie zumeist noch in

ihren alten Formen leben, besonders empfindlich,
denn das einzige für die Strafvollstreckung greif-
bare Vermögen besteht in dem Viehl) des Einge-
borenen. Daran hat er aber gerade sein Herz
gehängt, denn seine ganze Stellung und seine
Lebensführung — ich erinnere nur an „Lobolo" —

ist auf das innigste mit der Größe seines Vieh-
bestandes verknüpft.

Eine Tendenz des Code, sich mit der wahlweisen
Zulassung der Vermögensstrafe neben anderen
Strafen der Auffassung der Eingeborenen anzu-
passen, glaube ich auch deshalb annehmen zu können,
weil die Vermögensstrafe so häufig wahlweise neben
anderen zugelassen ist.

Daß der Grund zu dieser Maßnahme nur in

dem Bestreben zu suchen wäre, die Möglichkeit zu
gewähren, die Kerkerstrafe zu vermeiden, ist nicht
anzunehmen, denn in vielen Fällen, in denen

Freiheitsstrafe und Vermögensstrafe angedroht
werden, ist auch noch die Prügelstrafe zur Wahl
gestellt.?)

1) Feldfrüchte, die dem Eingeborenen auch noch
abgenommen werden könnten (Sec. 18), würden nur

bei einer kleinen Strafe ausreichen.

2) Beispiele:
a) Für die wahlweise Zulassung der Freiheits=

und Vermögensstrafe: Versuchter Selbstmord (Sec. 148),
Körperverletzung (Sec. 158), Abtreibung (Sec. 164),
Bigamie bei Ehe nach Kolonialrecht (Sec. 168), Aus-
setzung von Kindern (Sec. 170), Versorgung mit

Bigamie.
Eine unmittelbare Berücksichtigung der Lebens-

gewohnheiten der Eingeborenen zeigt der Code in
seinen Vorschriften über Bigamie. Während er
nämlich die Bigamie von Gatten, die eine Ehe nach
Kolonialrecht abgeschlossen haben, in Sec. 168 unter
Strafe stellt, schließt er in derselben Section die

Anwendung dieser Strafbestimmungen für Einge-
borene aus, deren frühere noch bestehende Ehe in
den Formen des Eingeborenen-Rechtsgebrauchs ein-
gegangen war.

Damit hat die Polygamie eine gesetzliche Sanktion

erhalten.
Beschneidung.

Speziell an die Eingeborenen wendet sich der
Code auch in seinen Bestimmungen über die Be-

schneidung. Er versucht darin nicht die Beschnei-
dung an sich zu beseitigen, wobei er auch auf große
Schwierigkeiten stoßen würde, da gerade an der

Beschneidung, als einer ihrer ältesten Traditionen!1)
von den Eingeborenen auf das überzeugteste fest-
gehalten wird.

Der Code will aber Mißbräuchen bei der An-

wendung der Beschneidung vorbeugen, indem er in

Sec. 1532) jeden mit Strafe bedroht, der einen
Knaben oder ein Mädchen durch Gewalt oder durch

Drohungen dazu bringt, sich gegen seinen Willen
beschneiden zu lassen.

Im allgemeinen herrschte, wenigstens noch zu
Macleans Zeiten, unter den Kaffernknaben der Wille,

sich beschneiden zu lassen, um damit in den Genuß

der sozialen Stellung zu kommen, welche die Voll-
ziehung der circumcisio zur Folge hatte. Aber
es kam doch vor, daß ein Knabe aus Scheu vor

der Operation sich freiwillig nicht dazu bereit fand.
In solchen Fällen wurde dann meistens, wenn der

betreffende Knabe Jahre hindurch sich nicht frei-
willig gestellt hatte, die Beschneidung zwangsweise
vollzogen.3) Dem sucht die Bestimmung des Code
vorzubeugen, und das Gesetzbuch schlägt damit den-
jenigen eine Brücke, die sich von der Macht des

altüberlieferten Brauches emanzipieren wollen.
Der Code geht noch weiter, er berücksichtigt

nicht nur den Willen des betreffenden jungen

Zaubermitteln (Sec.
mitteln (Sec. 175).

b) Für die wahlweise Zulassung der Freiheits-,
Vermögens= und Prügelstrafe: Meineid (Sec. 106),
vorsätzlicher Totschlag (Sec. 146), Blutschande (Sec. 123),
unsittliche Angriffe (Sec. 156), Notzucht (Sec. 159),
Diebstahl im Rückfalle (Sec. 198).

1) Vgl. Maclean, S. 157 f.
2) Geldstrafe nach Ermessen des Richters (Sec. 13)

bzw. Kerker mit oder ohne harte Arbeit bis 1 Jahr.
Die Abhaltung von Tängen bei den Festen, welche der
Beschneidungszeremonie folgten, wurde verboten durch
act 16 of 1891 in Bezirken, die vom Gouverneur zu

bestimmen waren. Diese Tänge zeichneten sich durch
ihren lasziven Charakter aus. .

3) Vgl. Maclean, S. 158.

174), Benutzung von Zauber-
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Menschen, sondern auch den seines Vaters oder
Vormunds. Nach Sec. 1541)wird jeder bestraft,
der die Beschneidung vornimmt oder dabei behilflich
ist, an einer Person, deren Vater oder Vormund

seine Zustimmung zu der Beschneidung nicht er-
teilt hat.

Zauberei.
Weittragender in ihrer Bedeutung sind die Be-

stimmungen des Code über Zauberei und Hexerei,
denn gerade die diesbezüglichen Gebräuche waren
bei den Kaffern eine Quelle gröbsten Mißbrauches
und ein Mittel für die größte Willkür. Zur Er-

klärung der Bedeutung der Bestimmungen des Code
ist des näheren auf den bei den Kaffern herr-

schenden Aberglauben einzugehen.
Maclean widmet dem Grunde und den Folgen

dieses Aberglaubens ein ausführliches Kapitel (S. 88
bis 92), dem ich folgendes entnehme.

Die Kaffern glaubten fest an Zauberei und
nahmen an, daß alle Krankheiten und Widerwärtig-
keiten des Lebens dadurch verursacht würden. Die

Folge davon war einmal, daß sie häufig ihren per-

sönlichen Feindseligkeiten durch Behexungsversuche
ihrer Widersacher Ausdruck gaben. Dies geschah
oft durch Anwendung von Pflanzengiften, was auch
zum Kapitel der Zauberei gerechnet wurde. Die

weitere Folge war, daß die Heilkunde vernachlässigt
wurde, und Hilfe in Zaubermitteln, Opfern und

ähnlichem gesucht wurde, und daß die Eingeborenen
den Urheber des übels in der Person eines

Zauberers herauszufinden suchten. Zu diesem Zwecke
hatten sie ein besonderes Verfahren erfunden. Bevor
dies Verfahren, genannt „Umhlahlo“ ), eingeleitet
wurde, mußte durch die Angehörigen des Kranken
beim Häuptling die Erlaubnis dazu eingeholt werden.
Wurde sie erteilt, so wandte sich der Kraal des

Kranken an einen Priester, der eine Versammlung

der Bewohner aller benachbarten Kraals berief.
In dieser Versammlung bezeichnete dann der Priester
diejenigen, die den Kranken behext haben sollten.
Daß er dabei zuerst seiner persönlichen Feinde ge-
dachte, leuchtet ein. Die Genannten wurden dann

gefoltert, um sie zum Geständnis und zur Angabe

ihrer Zaubermittel zu bringen. Taten sie dies
nicht, so wurden sie meist zu Tode gesoltert. Wollte
das Volk ihnen das Leben erhalten, so mußte der

Priester ihrem Gedächtnisse nachhelfen, bis sie ein
Zaubermittel vorbrachten.

Weigerlen sie sich trotzdem, so wurden sie meist
wegen ihrer Hartnäckigkeit kurzer Hand getötet.
Kam der Verdächtigte mit dem Leben davon, so
mußte er an den Häuptling eine Strafe zahlen, die

der für die Tötung eines Menschen bestimmten
entsprach, und zwar selbst dann, wenn der angeblich
Beherte wieder gesund wurde.
—

1) Dieselbe Strafe wie in Scc. 153. 6 #

2) Maclean übersetzt „Umhlahlo“ mit Smelling
out for witcheraft.

Das „Umhlahlo“ bot wie dem Priester, so auch
dem Häuptling, mit dem der Priester dann im Ein-

verständnis handelte, Gelegenheit, lästige einfluß-
reiche Gegner loszuwerden, indem häufig auf
seinen Befehl die der Zauberei Beschuldigten ge-
tötet wurden. In solchen Fällen nahm dann der

Häuptling meist das ganze Vermögen des Hin-
gerichteten an sich, oft sogar das ganze Besitztum
des Kraals, dem jener angehört hatte.

So bildete für den Häuptling die Handhabung
des „Umhlahlo“ auch eine bequeme Quelle der Be-

reicherung.
Den Gefahren, welche der Zauberei-Aberglauben

mit sich bringt, zu steuern, versucht der Code mit

folgenden Bestimmungen. Er droht jedem eine
Geldstrafe an,))der eine andere Person als Zauberer
oder Hexe (umtakati) bezeichnet, d. h. ihr den Ge-
brauch nicht natürlicher Mittel zur Erregung von
Krankheiten bei Mensch oder Vieh oder zur Bei-

bringung sonstigen Schadens an Personen oder

Eigentum zuschreibt.
Viel schwerer ist die Strafe, die der Code gegen

Leute verhängt, die berufs= oder gewohnheitsmäßig
Zauberer und Hexen aufspüren, die sogenannten
Hexenfinder (isanusi). Dies wird nach dem vorher
über die Priester und ihr Wirken als Hexenfinder
Gesagten vollkommen gerechtfertigt erscheinen. Die
Hexenfinder werden nach Sec. 172 des Code mit

Kerker bis zu zwei Jahren mit oder ohne Zwangs-
arbeit, oder mit Geldstrafe oder Prügelstrafe oder

mit zwei oder mehreren dieser Strafen kumulativ
bestraft. Um der Zunft der Hexenfinder ihre
Existenzmöglichkeit weiter zu erschweren, werden

nach Sec. 173 auch solche Personen bestraft?), die
einen „Isanusis annehmen, damit er ihnen eine

dritte Person als #mtakatie bezeichnet.
Es würde aber nur eine halbe Maßregel sein,

nur das zu bestrafen, was mit dem „Umhlahlo“" in

unmittelbarem Zusammenhang steht. Es gilt, das
Übel an der Wurzel zu treffen, dem Aberglauben

selbst zu steuern, um dadurch das Bedürfnis zu

beseitigen, ein Verfahren zur Auffindung von

Zauberern anzuwenden. Solange die Eingeborenen
aber glauben, daß Zaubermittel benutzt werden, kann
ihre Furcht davor und ihr Bestreben, den Urheber
ihrer Leiden, die sie der Zauberei zuschreiben, heraus-
zufinden, nicht aufhören. Es müssen deshalb gegen
jeden Maßregeln getroffen werden, der dieser Furcht
Vorschub leistet. Sec. 1743) des Code bestraft
daher jeden, der vorgibt, Kenntnis von Zauberei
und Zaubermitteln zu haben, wenn er einem andern

Rat erteilt, wie er einen Dritten, dessen Vieh oder

1) Scc. 171. Strafe: 40 sh, bei Nichtbezablung

14 Tage Kerker mit oder ohne Zwangsarbeit.
2) Geldstrafe bis zu 5 Pfund und bei Nicht=

bezahlung Kerker bis zu zwei Monaten mit oder ohne

Zwangsarbeit.
3) KRerker bis zu 12 Monaten mit oder obhne

Zwangsarbeit oder Vermögensstrafe.
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sonstiges Eigentum durch Zauberei beschädigen könne,
oder wenn er ihn mit den angeblichen Zauber—

mitteln versorgt.
Ebensosehr wie ein derartiger Zauberkundiger

trägt aber derjenige dazu bei, daß der Aberglauben
nicht aufhört, der auf den Rat eines Zauberdoktors
in der Absicht, jemand zu schaden, solche Mittel oder
Verfahren anwendet oder anwenden läßt, die er für

geeignet hält, eine Person oder ihr Eigentum zu
schädigen.

Die Strafe ist in beiden Fällen Kerker mit

oder ohne Zwangsarbeit bis zu einem Jahre oder
Vermögensstrafe (Sec. 174, 175)1).

Recht der Spurfolge.

Über den Kreis der Eingeborenen-Bevölkerung

hinaus erstreckt sich die Bedeutung der Bestimmungen,
welche der Code im Anschluß an die Behandlung

des Diebstahls von Vieh über das Recht der Spur-
folge gibt. Die Grundsätze dieses Rechts hat der
Code?) von den Eingeborenen übernommen, bei
denen sich dieses Recht aus ihren wirtschaftlichen
Verhältnissen und ihrer Auffassung von der Haftung
der Gemeinde für die Handlungen des einzelnen
Mitgliedes entwickelt hatte.

Da sich bei den Eingeborenen, namentlich so-
lange sie hauptsächlich Viehzucht betrieben und
anderen Erwerbszweigen ziemlich fernstanden, die
Lebensexistenz im wesentlichen an ihren Viehbestand
knüpfte, so war die Erhaltung dieses Bestandes von
größter Wichtigkeit und waren Viehdiebstähle die

emmpfindlichsten Störungen ihrer wirtschaftlichen Lage.
Die Bestrafung oder Haftbarmachung des bestimmten
individuellen Diebes war dabei kein genügendes

Mittel, solchen Diebstählen vorzubeugen bzw. eine
Entschädigungzuerlangen,denn der einzelne Täter,
der den Diebstahl in der Regel unerkannt verübte,
verschwand in seinem Kraal und war vor Fest-

stellung durch das Solidaritätsgefühl der An-
gehörigen seines Kraals gegenüber dem Kraal des
Bestohlenen meist geschützt.

Es galt also die Kraalgemeinde, nicht den ein-
zelnen Täter verantwortlich zu machen. Der schon
erwähnte Grundsatz der Kaffern, die Gemeinde für
den einzelnen verantwortlich zu machen, bildete die
Voraussetzung dazu, und es bedurfte nur der Aus-

1) Wie notwendig der Gesetzgebung der Kapkolonie
die Unterdrückung des Zauberunwesens erscheint, zeigt
sich auch darin, daß sie für diejenigen Teile der Kolonie,
in denen der Code nicht gilt, wo Eingeborene zum Teil
also nur zerstreut leben, doch ein besonderes Gesetz
erlassen hat, nämlich einen „Act to suppress the Iim-
putation or practice of pretended witcheraft“ (Nr. 2
von 1895), welcher analoge Bestimmungen über die
Zauberei wie der Code enthält.

2) Die Haftung nach Spoor-Law gehört eigentlich

in das Rrrtreshe die Bestimmungen darüber sind aberin den Penal Code aufgenommen und dienen dem Ver-
ständnis der an das Spoor-ULUnw angeknüpften Straf-

bestimmung.

bildung gewisser Regeln, wenn bei Viehdiebstählen,
falls der Täter unbekannt, eine Spur des gestohlenen
Viehes aber aufgefunden war, eine Kraalgemeinde
für den Diebstahl verantwortlich gemacht werden
konnte. Die Zusammenfassung dieser Regeln und
des Prinzips der kommunalen Verantwortlichkeit
versteht man unter dem Recht der Spurfolge.!)

Die älteren Kolonisten, welche unter den Kaffern

lebten, hatten unter den Viehdiebstählen, die auch
ihre Lebensexistenz wesentlich berührten, umsomehr
zu leiden, als die Eingeborenen wenig Neigung
zeigten, den Kolonisten bei der Aufspürung ihres
Viehes behilflich zu sein.

Die Kolonisten nahmen deshalb die Grundsätze
der Spurfolge als praktisch wirksam auf und er-
weiterten sie noch gerade mit Rücksicht auf die
erwähnte Stellung der Kaffern zu Kolonisten-
Eigentum.)

Durch die Gesetzgebung der Kapkolonie hat das
Recht der Spurfolge schließlich folgende Gestaltung?)
erhalten:

1. Weist die aufgefundene Spur“) auf einen
bestimmten Kraal als Aufenthalt des gestohlenen
Viehes, so ist der Kraalsvater haftbar für den Wert
des gestohlenen Tieres und für den durch das Tier
auf fremdem Grund und Boden angerichteten
Schaden.

2. Der bestohlene Eigentümer hat das Recht, wenn
die Spur verlorengegangen oder verwischt ist, nach
einem Zeichen von dem Tiere in jeder Hütte, jedem
Kraal, jeder Einfriedigung und auf den Ländereien
in der Nachbarschaft des Platzes, wo die Spur

zuletzt sichtbar war, zu suchen. Wer das Suchen
nicht gestattet, ist verantwortlich für den Wert des
gestohlenen Tieres.

3. Hat der Eigentümer die Spur seiner ge-
stohlenen Tiere entdeckt, so ist er berechtigt, von den
Personen, die in der Nachbarschaft der Spurstelle
wohnen, jede vernünftige Unterstützung bei der
Weiterverfolgung der Spur zu verlangen.

Eine Verantwortung für den Wert der ge-

stohlenen Tiere trifft in solchen Fällen denjenigen,
der in der Unterstützung nachlässig ist oder sie ver-

weigert und durch das eine oder andere Schuld trägt
an dem Verlust oder der Verwischung der Spur.

Dieselbe Verantwortung trifft den, der vor-
sätzlich den Verlust oder die Verwischung der Spur
herbeiführt.

1) Spoor-Law. Näheres bei Maclean, S. 65 ff.
2) Vgl. Maclean 65, 66.
3) Code in Secr. 200 bis 202. An die Stelle der

Sec. 200 des Code ist der Transkeian Territories Penal
Code Amendment Act 1898 getreten (Nr. 41 von 1898

Statutes of the ('ape Colony vol. IV S. 4009).
4) Spur bedeutet jedes Zeichen oder jeder Ein-

druck auf den Boden, oder jedes Zeichen einer Störung
an Gras oder Buschwerk oder einen auf dem Boden

aufgefundenen Gegenstand, woraus geschlossen werden
kann, daß Menschen oder Vieh die Gegend in einer
bestimmten Richtung passiert haben. Code Sec. 5.
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4. Weist die Spur nicht auf einen oder mehrere
bestimmte Kraale hin, sondern ist sie inmitten eines
Landstücks verlorengegangen oder verwischt worden,
dann sind die Väter aller im Umkreise des Land-

stücks belegenen Kraale verantwortlich für den Wert
des gestohlenen Viehes. Der Umfang der Haftung
der einzelnen Kraale wird durch den Resident

Magistrate (den Regierungsbeamten des Distrikts)
festgesetzt, der berechtigt ist, zum Ausgleich des Ver-
lustes jeden Kraal bis zu zwei Stück Vieh stellen
zu lassen.

5. Die weiteste Ausdehnung des Prinzips der
kommunalen Verantwortlichkeit bringt die Pflicht
zur Aufnahme der Spur. Wird nämlich eine Spur
bis an die Grenzen des Gebietes eines Kraals,

eines Stammesteils, oder eines Stammes oder

darüber hinaus verfolgt, dann haben die bezüglichen
Bewohner dieser Bezirke die Pflicht, die Spur auf-
zunehmen und weiter zu verfolgen. Weigern sie
sich ohne berechtigten Grund, dieses zu tun, so sind
sie, ohne Rücksicht darauf, ob die Spur infolgedessen
verlorengegangen oder verwischt ist oder nicht —

was in vorhergehenden Fällen erforderlich war —

für den Wert des gestohlenen Tieres verantwortlich.
Hier kam also die Haftung den ganzen Stamm
treffen.

Nach dem Gesagten ist es begreiflich, daß das
Recht der Spurfolge leicht mißbraucht werden kann.
Es hat deshalb der Code (Sec. 201) in der Ab-

sicht, grundlosen Verdächtigungen und ungerecht-
fertigter Inanspruchnahme der Kraale vorzubeugen,
bestimmt, daß derjenige, welcher, um einem Dritten

Schaden zuzufügen, eine Spur zur Tänschung an-
legt, mit einer Geldstrafe bis zu 50 Pfund belegt
wird. 1)7)

1) Bei Nichtbezahlung Kerkerstrase bis zu zwölf
Monaten. — Code Src. 202 sieht ein abgekürztes Ver-

fahren zur Geltendmachung von Ansprüchen auf Grund
des Rechts der Spurfolge vor.

2) Ein dem Recht der Spurfolge verwandter Brauch

bestand übrigens auch im Dehli-Dismikt in Indien,
bekannt unter dem Namen „Khoj“. Vgl. Journal ol
the Society of comparative Legislation vol. II 19/#
S. IX.

*vDie Wege nach Katanga.

(Mit einer Kartenskizzze.)

Der südliche Zipfel des belgischen Kongolandes,
das Katangagebiet, steht in dem Rufe unermeß-
licher Reichtümer an Erzvorkommen, unter denen

sich besonders Kupfer und Zinn, aber auch Gold,
Platin und Eisen finden sollen. In diesem Ge-
biete hat die englische Tanganyika Concessions Ia#d.,
die bis dahin in Rhodesien, namentlich in der

Nähe des Taganjikasees, prospektiert hatte, seit
dem Jahre 1900 die bergbaulichen Aussichten
untersucht, und zwar im Auftrage des Comité

spécial du Katanga, einer Schöpfung aus dem

Jahre 1900, die als Organ des Kongostaates
und der im Jahre 1891 gegründeten und mit

großen Grund= und Minenrechten ausgestatteten
Compagnie du Katanga der wirtschaftlichen Er-

schließung Katangas dienen und deren Gewinne

zu zwei Dritteln dem Staate und zu einem Drittel

der letzteren Kompagnie zufallen sollten. Wie weit
die einzelnen, meist recht überschwenglichen Nach-
richten über das Ergebnis der Erkundungen zu-

verlässig sind, bleibe unerörtert: daß hier aber
hervorragende wirtschaftliche Werte der Auf-
schließung harren, wird aus der Tatsache ge-

schlossen werden dürfen, daß schon erhebliche
Anstrengungen unter Aufwendung ansehnlicher
Geldmittel gemacht worden sind, um dieses welt-

abgeschiedene Gebiet durch eine leistungsfähige
Verkehrsstraße mit dem Weltmeer und dadurch

mit dem Weltmarkt zu verbinden.

Die frühesten Pläne hierfür gehen auf eine
Beuntung der schiffbaren Strecken des Kongo-

(Luulaba-) stromes hinaus. Im Jahre 1902
wurde die Compagnie du chemin de fer du

Katanga mit dem Sitz in Brüssel und mit einem

Aktienkapital von 1 000 000 Fr. gegründet,

von dem der Kongostaat 60v. H. und eine eng-

lische Finanzgruppe 40 v.H.übernahmen; zu der
letzteren gehörte Mr. Williams, der bekannte Di-

rektor der Tanganyika Concessions Ltd. Der

Kongostaat erhielt das Recht, 60 v. H. jeder

Kapitalsvermehrung zu zeichnen. Zweck der Ge-
sellschaft war das Studium (und die spätere Aus-

führung) einer Bahn von der an Rhodesfien

stoßenden Südgrenze des Kongostaates nach dem
oberen Ende der schiffbaren Strecke des Luulaba.

Diese Bahn sollte das Schlußstück in der aus

Eisenbahn= und Schiffahrtsstrecken zusammen-
gesetzten Kongostraße sein. Diese dürfte nach
dem, was inzwischen darüber bekannt geworden

ist, etwa folgendes Aussehen erhalten. (Ziffer 8
der Zusammenstellung ist nach den neuesten, unten

erwähnten Abmachungen hinfällig.)

1. Matadi—Léopoldville, Bahn seit
1898 sertig 400 km

2. Léopoldville.— Stauleyville, Fluß 1600 =
3. Stanleyville— Ponthierville, Bahn 127
4. Ponthierville—Kindu, Fluß 400 t

5. Kindu—Buli, Bahn 350
6. Buli— Kalengue, Fluß 500
7. Kalengue—Kambove, Bahn 325=
8. Kambove —Grenze, Bahn. 250 =

zusammen rund 4000 km

Die unter 3. und 5. genannten Bahnlinien

wurden im Jahre 1903 der Compagnie des
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chemins de fer du Congo supérieur aux grandr

lacs africains konzessioniert, die gleichzeitig das

Recht erhielt, auf den schiffbaren Flußstrecken zur
Verbindung ihrer Bahnlinien untereinander oder
mit der Linie 7 einen Schiffsdienst einzurichten.

Diese im Jahre 1901 mit 25 000 000 Fr.

Kapital gegründete belgische Gesellschaft, in der
etwa 40 v. H. französisches und 60v. H. belgisches

Geld steckt, hatte 1902 die Konzession auf die
beiden Bahnlinien von Stanleyville zum Albertsee

und von Nyangwe zum Tanganjikasee erhalten.

Die erstere Strecke ist bisher mit Rücksicht auf
die inzwischen zutage getretene Strittigkeit der
englisch-kongolesischen Grenze am Obernil noch

nicht gebaut; die letztere dürfte nicht vor Vollendung
der Linie Kindu—BuliinAngriffgenommen

werden. Die Bahn Stanleyville—Ponthierville
ist seit 1906 im Betriebe; das Stück Kindu#—

Buli ist zur Zeit im Bau, ungefähr 150 km

sind fertig. Die Gesellschaft hat 1908 weitere
25 000 000 Fr. ausgenommen.

Im Jahre 1903 wurde ferner die Société
d’étude des chemins de fer du Stanley-Pool

au Katanga (et de UItimbiri à IUele et à un

point à déterminer sur la frontidre francaise)

mit dem aus ihrem Namen hervorgehenden Zweck

und mit 1 000 000 Fr. Aktienkapital gegründet.

Von der Tätigkeit der Katangabahn= und der

Studiengesellschaft verlautete nicht viel. Die erstere

hat 1904 eine Erkundung durchgeführt; seitdem
ist es still von ihr gewesen. Die letztere löste sich
1906 auf. An ihre Stelle trat im selben Jahre mit

erweitertem Programm die Compagnie du chemin

de fer du Bas-Congo au Katanga. Sie sollte:

1. die Erkundung, den Bau und den Betrieb

einer Bahn vom unteren Kongo nach Katanga
und einer Bahn zur Verbindung Katangas

mit der portugiesischen Benguela-Linie (vgl.
unten) für Rechnung des Kongostaates be-
treiben;

2. ebenfalls für Rechnung des Staates dessen
finanzielle Beteiligung in der Compagnie du
chemin de fer du Katanga wahrnehmen

und Erkundung, Bau und Betrieb der Linie

Katanga—LuulabaalleinodermitHilfe
dieser Gesellschaft ausführen;

3. die zur Verwirklichung dieses Programms

nötigen Finanzoperationen mit Genehmigung
des Kongostaates wahrnehmen und namentlich
eine kongostaatliche vierprozentige Auleihe
von 150 000 000 Fr. ganz oder teilweise

unterbringen, um mit den aus dieser Emission

aufkommenden Mitteln die zu 1. und 2. be-

zeichneten Aufgaben zu erfüllen;
4. die Erkundung und Ausbeute von Erz-

vorkommen im Kasalbecken selbst oder durch
andere Gesellschaften betreiben.

Das Gesellschaftskapital betrug 2 000 000 Fr.

Bald nach ihrer Gründung wurde von dieser
Gesellschaft und der Compagnie du chemin de

fer du Katanga ein gemeinsames Komitee ein-

gesetzt, das die zur Ausführung des Programms
der beiden Gesellschaften erforderlichen Arbeiten
leiten sollte.

Von den genannten Aufgaben ist namentlich
die Erkundung der Linie „du Bas-Congo au

Katanga“ in Angriff genommen worden. Wenn

sie auch wohl noch nicht endgültig abgeschlossen
ist, so scheint es doch, als ob es nötig würde, die
Linie von Léopoldville am rechten Ufer des Kasal

und des Sankuru zu führen, weil die geradlinige

Trace auf zu große Schwierigkeiten stoßen würde.
Die Entfernung von Kambove, dem bedeutendsten

Minenzentrum Katangas, würde dann bis Léopold-
ville etwa 2000, bis Matadi also etwa 2400 km

betragen. Dieses Projekt dürfte das Eingeständnis
bedeuten, daß die Kongostraße mit ihren vier
Bahn= und drei Schiffsstrecken zum Abtransport

der Bergwerksprodukte nicht geeignet erscheint.
Inzwischen war es dem oben genannten

Mr. Williams, der schon im Jahre 1902 eine

dementsprechende Bahn= und Minenkonzession er-

halten, aber zunächst nicht hatte erfüllen können,
nach langen Bemühungen im Jahre 1906 ge-
lungen, die Benguella Railway and Mineral
Concessions Ltd. mit 2 000 000 K Kapital zu

finanzieren, an der die Tanganyika Concessions

Ltd. stark beteiligt ist. Hauptunternehmen dieser
Gesellschaft ist eine Bahn von Lobito nach Katanga.
Ihre Länge bis Kambove ist wohl zu günstig auf
1400 km angenommen. Sie ist seit Jahren im

Bau, der zur Zeit bis Kilometer 207 vorgeschritten,

dort aber wegen Mangels der nötigen Baugelder

vollkommen zum Stillstand gekommen sein soll.
Schon im letzten Jahre hieß es, daß zwecks
Kürzung des Programms die Linie im Osten

Angolas weiter als ursprünglich nach Norden ge-

schoben werden sollte, um in der Nähe des

Dilolosees die kongolesische Grenze zu erreichen,
von wo aus dann die Compagnie du chemin

de fer du Bas-Congo au Katanga den Weiter-

bau übernehmen sollte. Die Strecke Lobito—

Kongogrenze würde etwa 1000 km lang werden.

Aber diese großzügigen Pläne sind den Fi-
nanziers offenbar über den Kopf gewachsen und
haben vorerst der bescheideneren und schneller
zum Ziele führenden Lösung weichen müssen,
Katanga vom Süden her zu erschließen, wo die

rhodesische Bahn seit 1906 in Broken Hill halt-

gemacht hat.
Vor kurzem ist mit Mr. Williams an der

Spitze in London die Rhodesia Katanga Junction

Railway and Mineral Company Limited mit

1 .510 000 L gegründet worden, die inzwischen
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schon den Bau der 200 km langen Bahnstrecke
von Broken Hill bis zur Kongogrenze an die

Londoner Firma Pauling &amp; Co., die bekannten

Unternehmer der Rhodesiabahn, vergeben hat.
Die Arbeiten sind sofort begonnen worden. Die

Grenze soll schon im nächsten August erreicht
werden, an einem Punkte etwa zehn Meilen

nördlich von Bwana-Kuba. Von dort soll (mit

derselben Firma) zunächst bis zum Star of Kongo,

einer der größten Minen Katangas, gebaut werden;
das sind weitere 260 km, die im Herbst 1910

fertig sein sollen. Die Verlängerung von da bis
Kambove, die wiederum etwa 200 km lang

werden würde, dürfte dann nicht mehr lange auf
sich warten lassen.

Das Stück Grenze—Star of Kongo wird von

der Compagnie du chemin de fer du Katanga

finanziert, die zu dem Zwecke ihr Kapital von
1 000 000 auf 26 000 000 Fr. vermehrt hat.
Von den neuen Aktien haben übernommen:

15 000 000 Fr. die Compagnie du chemin de

fer du Bas-Kongo au Katanga für Rechnung

des Kongostaates und 10 000 000 Fr. die Union

Minière du Haut-Katanga. Letztere ist im

Jahre 1906 zum Zwecke der Ausbeutung der

Erzvorkommen Katangas und der Schaffung der

dazu erforderlichen Verkehrsunternehmen mit
10 000 000 Fr. Aktienkapital gegründet worden,
die je zur Hälfte von dem Comité special du

Katanga und der Tanganyika Concessions Ltd.

übernommen wurden. Die Eigentümerin der

Rhodesiabahn, die South Africa Company, zu-

gleich Inhaberin der Charter für Rhodesien,
dürfte für ihre Zustimmung zu diesem Bahnbau
bestimmte Zusicherungen über den Frachtanteil

erhalten haben, der auch nach etwaiger Vollendung
anderer Zugangslinien zum Katangagebiete über

die Rhodesiaroute geleitet wird.
So werden vorerst die Erze Katangas zum

Indischen Ozean nach Beira gehen. Die Bahn-
strecke beträgt:
Kambove—Brokenhil.6060km,
Beira—Brokenhill 1329 Meilen 2140 =

im ganzen 2800 km.

Diese Linie würde sich durch eine Bahn Salis-
bury—Station Kafus River etwa um 800 km

abkürzen lassen.

Tierärstliche Konferenz# in Dretoria.

Zu dem im Januar 1909 in Pretoria statt-

gehabten tierärztlichen Kongreß waren fast
sämtliche afrikanischen Staaten eingeladen. Der
Iustizminister G. de Villiers, der in Anwesen-
heit des Generals Botha die Versammlung er-

öffnete, konnte daher mit Recht von dem ersten

„panafrikanischen“ tierärztlichen Kongreß sprechen.

Die erste Resolution befaßte sich mit dem
Küstenfieber; im Hinblick auf das erneute starke
Umsichgreifen der Seuche in Natal wurde auf die

hierdurch entstehende große Gefahr für ganz Süd-
afrika und auf die Notwendigkeit drastischer Maß-
nahmen zur Ausrottung der Seuche hingewiesen,

Für Deutsch-Südwestafrika kommt in dieser
Hinsicht insbesondere das verseuchte Rhodesien in
Betracht. Doch ist das Küstenfieber in Rhodesien
in den letzten Jahren so bedeutend zurückgegangen,
daß nur noch ein größerer Seuchenherd existiert.
Die Einfuhr von Rindern aus Rhodefien nach

Deutsch-Südwestafrika ist im vergangenen Jahre
verboten worden.

Die zweite Resolution macht darauf aufmerk-
sam, daß infolge des stetigen Rückgangs der
Rotzausbrüche in Südafrika die Zeit zur völligen
Ausrottung der Seuche durch liberale Entschädi-
gung, selbst für sog. Reaktoren, günstig sei.

Für Südwestafrika liegen infolge des eben
erst überstandenen Krieges die Verhältnisse viel-
leicht etwas weniger günstig.

Die nächste Resolution weist auf die Notwen-
digkeit einer hohen Besteuerung der Hunde wegen
der damit Hand in Hand gehenden Verringerung
der Hundswutgefahr hin.

Für Deutsch-Südwestafrika ist der Umstand
von Wichtigkeit, daß die Tollwut in Rhodesien

seit Jahren herrscht, aber deren Tilgung wegen
der Übertragbarkeit auf Raubtiere auf besondere
Schwierigkeiten stößt.

Die vierte Resolution befaßt sich wieder mit
dem Küstenfieber in Natal und weist darauf

hin, daß bei der Schwierigkeit der Ausrottung der
Seuche in dem an Zecken reichen und an barem

Gelde armen Natal einerseits und bei der Wich-

tigkeit des raschen Verschwindens der Krankheit
anderseits die übrigen Staaten Südafrikas Natal
in der Bekämpfung der Seuche tatkräftige Unter-

stützung gewähren sollten.
Resolution 5 befaßt sich mit der sogenannten

epizootischen und ulcerativen Lymphangitis,
welche in den meisten südafrikanischen Staaten zu

den anzeigepflichtigen Krankheiten gehört. In
Deutsch-Südwestafrika ist dies bis jetzt noch nicht
der Fall.

Resolution 6 betrifft die Anlage von Räude-

bädern und das Waschen von Eingeborenen-

Kleinvieh.
Da die Wollschafzucht in unserem Schutzgebict

erst in den Anfangsstadien begriffen, aber eine

rasche Ausbreitung zu erwarten ist, so verdiem

dieser Beschluß besondere Aufmerksamkeit, weil es
keinem Zweifel unterliegen kann, daß ohne die
erwähnten Maßnahmen eine dauernde Tilgung

dieser unangenehmen, häufig auch große Verluste
hervorrufenden Herdenkrankheit unmöglich ist.
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Der Beschluß 7 weist auf die Wichtigkeit des
Vorhandenseins eines zur Ausrottung von Seuchen

bestimmten und nicht zu kleinen Fonds hin.
Die achte Resolution erwähnt die Wichtigkeit

einheitlicher Gesetze und Vorschriften bezüglich der
Einfuhr von Haustieren und der Be-

kämpfung der Seuchen im Inlande.
In den zu diesem Zwecke ernannten Ausschuß

wurde auch der Vertreter von Deutsch-Südwest-

afrika gewählt. Obwohl kaum zu erwarten ist,

daß diese Fragen eine vollständige einheitliche
Regelung erfahren werden, so ist jenes Bestreben
doch mit Freude zu begrüßen, weil ein gemein-

schaftliches Vorgehen für eine dauernde Ausrottung
der Seuchen natürlich größere Gewähr bietet.

Die neunte Resolution beschäftigt sich mit der
sogenannten „Lamzickte", deren genauere Er-

forschung als notwendig bezeichnet wird. Soweit

bekannt, ist Deutsch-Südwestafrika von dieser
Krankheit noch frei.

In der zehnten, elften und zwölften Resolution
finden die sog. Trypanosomenkrankheiten,
welche in Zentral= und Portugiesisch --Afrika, in
Indien und Maurikius herrschen, ernste Erwäh-
nung. Es wird der Vorschlag gemacht, zur Ver-

meidung der Einschleppung dieser höchst gefähr-
lichen Krankheiten nach Südafrika Vorsichtsmaß-
regeln zu treffen.

Resolution 13 will das ansteckende Verwerfen
der Haustiere in die Liste der anzeigepflichtigen

Seuchen ausgenommen sehen. Diese Krankheit
ist in Deutsch-Südwestafrika noch nicht zur Beob-

achtung gekommen.
Der vierzehnte Beschluß weist auf die Wichtig-

keit einer besonderen Ausbildung der Kolonial-

Tierärzte in der tropischen Tierheilkunde hin.
Die fünfzehnte und sechzehnte Resolution er-

wähnen das Studium unbekannter Tier-=

seuchen in denjenigen Teilen Afrikas, welche
Sachverständige zu diesem Zweck nicht oder nicht
in hinreichender Menge besitzen; sie machen auch
darauf aufmerksam, daß in Portugiesisch-Ostafrika
neuerdings eine nicht diagnostizierte gefährliche
Seuche in rascher Ausbreitung begriffen sei.

Der Beschluß 17 bringt die Wichtigkeit der

Einrichtung eines tierärztlichen Departements
für Portugiesisch-Westafrika zum Ausdruck.

Beschluß 18 hält die bevorstehende Eröffnung
des Transvaalschen Seuchenlaboratoriums
für einen günstigen Zeitpunkt zu einer Zusammen-

kunft zwecks Besprechung einer besseren Verteilung
der von den bakteriologischen Instituten bisher

geleisteten Arbeit.
Resolution 19 befaßt sich mit Schlachthöfen

und der Fleischbeschau.

Die Beschlüsse 20 und 21 erachten es für

notwendig, daß tierärztliche wissenschaftliche Ar-
beiten in einer besonderen Fachschrift, und

zwar dem „Journal of tropical medicine“, ver-

öffentlicht werden.
Resolution 22 bezieht sich auf die Formierung

eines Veterinär-Voluntier-Korps für den

Kriegsfall.
Die letzte Resolution beschäftigt sich mit dem

nächsten „panafrikanischen“ Veterinär-
kongreß und erwähnt die Namen der gewählten

Komiteemitglieder, denen die Vorbereitung des

Kongresses obliegen soll.
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(Die eingercichten Bücher, deren Lesprechung sich die Redaktion
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im Reichs-Marine-Amt. Berlin. E. S. Mittler
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S.. — —— —

Verkehrs-Nachrichten.
Die Postanstalten in Deutsch-Neuguinea werden vom 1. August d. Is. ab unter den

Bedingungen des Wertbrief-Übereinkommens des Weltpostvereins zum Wertbriefdienst unter-
einander, mit den deutschen Postanstalten im Auslande und in anderen Schutzgebieten, soweit sie

am Wertbriefdienst teilnehmen, sowie im internationalen Verkehr zugelassen.

——

Die Höchstgrenze der
Wertangabe ist 2400 .. Die Sendungen können mit Nachnahme bis 800 belastet werden.
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Postdampfschiffsverbindungen nach den deutschen Schutzgebieten für den Monat Juni 1909.
— — — — —

Die Abfahrt erfolgt
—

Ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- Z Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Uberfahrt abgesandt werden am:

. Deutsch-Ostafriha. Neapel 28. Juni 8. Juli MombasaO 16,16,1829.26. Juni 6. Juli 1010
(deutsche Schiffe)

dlr ssshan Marseille 10. jedes MonatsMombasa 0 17 Tagejed. Mts. 1040
un rat « -

Von Mombasa Weiter- Brindisi 11. Juli Mombasa O 15 Tage 9. Juli 1040
beförderung mit der Uganda-4(engl. Schiffe)
bahn und von der Endstation

zu dl nach den Bessim.]rindiss. 4. Juli Mombasa O 17 Tage 2. Juli 1040
« (engl. Schiffe)

28. Juni · «.«.·)40

b) HM Don g m1 Shon- nt eeente, 28. Juni 8. Juli Tanga 17, 17, 19 Tage 26. Juni 6. Juli 10.#0
nQ , um- · « .

bara. Momdbonssch. Mu-- Brindisi I 11. Juli Tanga 16 Tage 9. Juli 10 10
hesa, Pangam,. Wilhelmstal!enal. Schiffe) «

cinqugirU...... Marschex10·jedc.zMonqt.3 Tanga 20 Tage 8. jed. Mts. 10

Neapel
(deutsche Schiffe)

28. Juni Daressalam 18 Tage uJuni 1010

Marseille 10. jedes MonatsZanzibar 18 Tage 8. jed. Mts. 10 S
(von Zanzibar unmittelbar

Weiterbe brderung nach
Daressalam durch Luvenne

0 nach Deutsch-Ostafria,Prindii . mentsbampfer in 6 Stund) ·

(ausschl.derumeraunbb((malSchMe) 11. Juli Daressalam 18 Tage 9. Juli 1040
genannten Postorte) I indifBrindisi .- 2 · 10

(engl. Schiffe) 4. Juli 4 19 r*2* 2. Juli 10.2·« nach Daressalam weiter

K indisn* I mitnächsterGelegenheit«-«« 1032

Neapel 8. Juli Daressalam 21 Tage 6. Juli 1040
tdeutsche Schiffe) Juli sa 8 ·-

I

2. Deutsch-Südwestafrika. «
a) nach Swakopmund sowie « . «-

)1mch Abbath Arts, tge Hamburg 23. Juni Swakopmund 26 Tage22. Juni 12.0
Epukiro, Gobabis, Gocha-

Lanac, Assaifoiu Groß- l 8 de217 2 10armen. Groß Witoley. Gu- 28. · Swakopmun age 7. Juni 1.

chab, HLaris, Hoachanas, Lohe- #ielntwerpen. 29. Jumi Swatoi P "1

FreasebalrnlerisoWa 20 Tage 28. Juni 1123rechtshohe, Kalkfeld, Ka-Southampton 29. Juni Swakopmund 20 Tage. Juni 11 2.
ribtb, Khan, Kub, Kubas, Schiffe). k
Nauchas, Neudamm, Oka- eunsche Schiffe) .

011d10-Okaiic,Otmmve1o,Southamptonäzkxnli Swakopmund 20 Tage 2. Juli 11.23
kombahe, Omaruru, On- -

zhuata Osona, Otawi, Orji- 1
wenerc. iindin we, Hu#tl Hamburg 18. jedes MonatsSwakopmund 26 Tage18. jed. Mts. 6.20
 kopmund 24, 31.18. 25. Juni 11.23
ofen, Seeis, Tfumeb, Usakos, S 26. · S mund 24, 31, 25. Juni 11.2

elen Seieumeb Lsatas. Southampton 19. 26. Juni Swakop un 34.—
helmstal, Windhuk " 9

N Southampton jeden Sonnabend Lüderitzbucht 19—28 Ig.jden Freitag 11.23

2. en 28. Juni Lüderitzbucht 22 Tage27. Juni 1.0

b) nach Kudersbncht, lowie a#lntwerpen. 28. Juni öbuch 9
nach Arahoab, Aus,. Berseba, — 1• . ... - ; l 2

Bethanien, Brackwasser, Gt Southampton 29. Juni Lüderitzbucht 21 Tage 28. Juni 11.23

beon, Gochas. Lasuur. Kall- &amp; (deutsche Schiffe)kontein (Sud), Kanus, Keet- . .. .. . «. — M 3

manshoob. Kuibis. Maltaesss+amburg 18. jedes Monats Lüderitzbucht 32 Tage 18. jed. Mts. 6.20
hohe, Secheim, Warmbad, . ... · ..«

UtamaT h fpamburg 1. jedes Monats Lüderitzbucht 40 Tage 1. jed. Mts. 6.20

 pamburg 23. Juni Lüderitzbucht 27 Tage. Juni 12,

c) nach Ramansdriftt Louthampton 19. Juni 3. Juli Kapstadt 17 Tage 18. Juni 2. Juli 11.23
1 von dort weiter auf dem

Landwege über Steinkopf

Queenstown 18. Juli Apia 31 Tage ; Juli 11.2:

Auf Verlangen des Absenders auch über Sydney.
Nachversand 1.0
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Die Abfahrt erfolgt Ausschiffungshafen. Vriefe müssen aus
Nach vom Ein- Z Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Überfahrt abgesandt werden am:

l

Neapel Friedrich-Wilhelms-
(deutsche Schiffe) 18. Juni2.16.Juli hafen 38, 41 u. 88 Tg.

« Simpfonhafen47u.4ng.16.25.30.Juni14.Juli

4. deutsch-Neuguinea. Brindisi 27. Juni Simpsonhafen 40 Tage 1040
(engl. Schiffe) Friedrich-Wilhelms-

hafen 43 Tage

1 10. jedes Monats

Viktoria 19, 27 Tage
Duala 20, 28—43 Tage —

Hamburg Kribi 21, 28—43 Tage Q„

5. Namerun. 1 25. jedes Monats Plantation 21, 28-43 Tg. # sed- Ats 950
. Lougji21,28—4ZTagc«I««

25.jedcsMo-mtsCantp0284432age

a) Algnolunga, Gomesor, Bibundi 28—48 Tage ·0
Wides #mohe Buea. Boulogne 11. jedes Monats Viktoria 18 Tage ’

CMWDWOD la fur Mer Duala 19 Tage
Dume, Ebolwoa, Edea, au .. 9 „
basst, Jaunde, Johann- (deutsche Schiffe) Kribi 20 Tage 10. jed. Mts. 1.0

zurpcb dar. 8 Plantation 20 Tage
alben B#llrta onqli, lan- Longji 20 Tage

Liverpool 1. Juli Viktoria 26 Tage

Luala 29 TagePr. Batanga 30—32 Tage ..
Longji 30—32 Tage 29. Juni 101.

- Kribi 30—32 Tage

I Plantation 30—32 Tage

#Hamburg 25. jedes Monats. Kio del Rey 28—48 Tage 25. jed. Mts. 6.20
i j S · 1045

v) nach Rio del Ney- 5 Liverpool jeden Sonnabend Calabar 10 ka  Ziang jeden Donnerstag 1045
nach Rio del Rey in 2 Tagen

Liverpool 1. Juli Rio del Rey 25 Tage29. Juni 1045

c) nach dem Tschadsee-GebtetLiverpool jeden Sonnabend Forcados 17 Tage ·
(Garua, Kusserl) von dort weiter Über

Lokodja-Hola ç 4

d) nach Offidinge Liverpool jeden SonnabendCalabar 19 Tage jeden Donnerstag 10
von dort weiter über Obokum

(am Croß uß) bis Osfidinge
in 6 bis 10 Tagen

e) nach Molundu Antwerpen 24. Juni 15. Juli Matadi 19—20 Tage23. Juni 14. Juli 1.0
 pvon da weiter mit der E a.

Bordeaux 25. jedes Monats)a rassabtlle und23. jed. Mts. 104
« dem Konzo Ssanga und

Diah bis Molundu

Brindisi 27. Juni Jap 48 Tage
6. den KNarolinen, Palan-engl. Schiffe) Ponape 51 Tage

Maseln. Marianen aus- 1 Saipan 43 Tage 6#1. 25. Aun
schlieblich Gnam.) Neaopoll Palau 37 Tage 14 * uni 40

(beutsche Schtffe) Angaur 36 Tage 5“ —

*) Sendungen nach Guam wer- Jap 39 Tageüber San Francisco *
— Neapel 18. Juni 16. Juli Jap 34 Tage

) nur für Sendungen nach Jap. (eutsche Schiffe))

-) nur für Sendungen nach Jap,
Palau, Angaur.

Auf Verlangen des Absenders werden Briefsendungen nach den Marianen auch über Japan
geleitet; von Yokohama weiter sechs= bis siebenmal jährlich mit Segelschiffen.

7. Niantschon.

Verlan en des Ab-senbiu gewöhnliche und ein-
Pelchriegene *und Post-

rten über Sibirien.

Neapel
(deutsche Schiffe)

Brindisi
(engl. Schiffe)

Marseille
(kranz. Schiffe)

Liverpool
Marseille

(engl. Schiffe)

18. Juni 2. Juli

jeden Sonntag

20. Juni 4. Juli

2. Juli
25. Juni

Tsingtau 82 Tage

Tsingtau 833—37 Tage

Tsingtau 37 Tage

Tsingtau 35 Tage
Tsingtau 35 Tage

16. 30. Juni 1040

jeden Freitag 10 L

18. Juni 2.Juli 1010

1. Juli 8.35
23. Juni 100.

aus#Verlangendes Absenders gewöhnl. u. eingeschr. Briefe u. Postkarten — nicht auch Drucksachen,
Geschäft apiere, Warenproben — üb. Rußland; Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags,Sonnabends; ab Berlin 7 K u. Dienstags 7.52, Brieffend jed. Art auf eri auchb.NewVort (700).



Die Abfahrt erfolgt ausschiffungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein « Dauer Berlin spätestens

schiffungshafen am: der Uberfahrt abgesandt werden amt:

Neapeml ... Jaluit 57 Tage

g. Marshal-Inseln. *- 0. Aug. 1040.

Brindisi 8. Aug Jaluit 56 und 51 Tage
(engl. Schiffe)

9. Logo.

Hamburg

Hamburg

RNotterdam
(deutsche Schiffe)

Boulogne s. M.
(deutsche Schiffe)

Marseille .

+Bordeaux

Liverpool

i
tHaiiibiirg

Notterdam 1

16. 25. jed. Mts.

10. jedes Monats

22. jed. Mts.

11. jedes Monats

12. jedes Monats

25. jedes Monats

jeden Sonnabend

1. jedes Monats

Lome 22—26 Tage 16. 25. und Letzten

jed. Mts. 6.20

Lome 17 Tage 9. jed. Mts. 8.56

Lome 20 Tage 21. jed. Mts. 1013

Lome 16 Tage 10. jed. Mts. 1.0

Cotonou 18 Tage 10. jed. Mts. 1010
von da ab Landverbindung

Cotonou 18 Tage 28. jed. Mts. 105
von da ab Landverbindung

Akkra 15 Tage Donnerstag 1018
von dort weiter auf dem

Landwege in 4—5 Tagen

Lome 26—28 Tage 1. jedes Monats 6.20

Lome 21—23 Tagee 1018

) Den durch fbezeichneten Schiffsverbindungen werden Briefsendungen nur dann zugeführt, wenn der Absender
die Beförderung auf diesem Wege durch einen Leitvermerk verlangt hat.

Eintreffen der Post aus den deutschen Schutzgebieten.

Von Landungs- Die Post ist fällig Von Landungs= Die Post ist faälig
hafen in Berlin am hafen in Berlin am

utsch-Neu ninea .,Neapel. . 21. Juni 2“. Juli 1

beutsch-Neug eape Jum 2— Juli Mr- den- Neapel .15. Juli
d i " Neapel. 21. Juni 2. Juli

entsch-Ostafrika Brindisi . .. 20. Juni —— — — — —— —

dch-Spafri Marseille. 16. jed. Mts. Neapel 17*. Juni 1“. Juli
— — – — Brindisi 27. Juni 11. Juli

 Marseille. . . 24. Juni 8. altveutich ——. 5 88 1*. Juli Liverpool I üb. Vancouv. 27. Juni

nördl. Teil d. Schutzgeb.

suüdl. Teil des Schutzgeb.

 — . — — —

Kamenyn

" den Karolinen,
Marianen

Southampton jeden SonntagHamburg . . 15" jed. Mts.

Southampton! 1“. Juli
Southampton jeden Sonntag

Hamburg 165.

palan-Inseln

Klautschon Plymouth, I

Southampton, über San Francisco unbe-
Le Havre oder stimmt (5—6 mal monatl.)Queenstown 9
Sibir. Eisen- unbestimmt

bahn J1 (3 bis 4 mal wöchentlich!
–– ——. — — — —

* jed. Mis. Plymouth üb. Vancouv. 15*. Juni

Southampton 30“. jed. Mts. 8 Queenstown
Liverpool 4. Juli amoa oder Hapvre über San Francisco

idi — — od. Plymouth! (unbestimmt)

ineoper * 21. Juni 2". Juli # 0 Hamburg .. 2.- 15 19°. 247.jed.Mis.
og Southampton 30“. jed. Mts.

*Falligkeitstage für die mit deutschen Schiffen eintreffenden Posten.



Schiffsbewegungen der Woermann-Linie zwischen Hamburg

W 619 20

und West- und Südwestafrika.

Reise Letzte Nachrichten
r

Postdampfe von nach bis 11. Juni 1900.

„Adolph Woermann“ Hamburg . Durban am 9. Juni ab Zanzibar.
„Alexgandra Woermann“ Kamerun Hamburg am 11. Juni Borkumriff passiert.
„Anna Woermann“ Burutu s Hamburg am O9. Juni ab Lagos.

„Arnold Amsinck“ Hamburg # Lüderitzbucht am 27. Mai ab Las Palmas.
„Eduard Bohlen“ Kapstadt SSrnakopmund am 9. Juni in Swakopmund.
„Eduard Woermann“. Kilwa 6 Hamburg z. Zt. in Hamburg.
„Eleonore Woermann“ Hamburg Duala am 2. Juni in Duala.
„Erna Woermann“ Hamburg Swakopmund am 1. Juni in Swakopmund.
„Frieda Woermann“ Hamburg s Kotonou am 26. Mai in Lome.
„Gertrud Woermann“. Hamburg Delagoa Bay am 10. Juni in Kapstadt.

„Hans Woermann“. Hamburg # Kamerun am 4. Juni ab Las Palmas.
„Henriette Woermann“ Hamburg Mossamedes am 9. Juni in Antwerpen.
„Irma Woermann“ . Hamburg l Burutu am 9. Juni in Lome.

„Jeannette Woermann“ Assinie s Hamburg am 10. Juni Ouessant passiert.
„Kurt Woermann“. Kotonou Hamburg am 28. Mai ab Lome.
„Lili Woermann“ Hamburg 1 Burutu am 14. Juni ab Hamburg.
„Linda Woermann“ Swakopomund Hamburg z. Zt. in Hamburg.
„Lothar Bohlen“ Calabar 1 Hamburg am 31. Mai ab Lagos.
„Lucie Woermann“. Hamburg Duala am 11. Juni in Dover.
„Marie Woermann“ Hamburg s Assinie am 29. Mai in Assinie.
„Martha Woermann“. Hamburg 1 Calabar am 11. Juni ab Las Palmas.
„Max Brock“. .. Hamburg I Lüderitzbucht am 13. Juni ab Hamburg.
„Otto Woermann“. Hamburg i Assinie am 9. Juni in Dakar.
„Paul Woermann“. Mossamedes Hamburg am 1. Juni in Hamburg.
„Thekla Bohlen“ Hamburg Kotonou am 14. Juni ab Hamburg.

„Edea“
„Kamerun“
„Lome“
„Otavi“
„Swakopmund“
„Togot
„Windhuk"
„Savoia“.

„Friderun“
„Henner“

„Immo“.
„Ingbert“.
„Ingo“ ..

„Ingraban“.
„Irmfried“
„Irmgard“
„Ivo“ ..

„Walburg“

Hamburg
Hamburg
Kotonou

Lüderitzbucht
Hamburg

Mossamedes
Durban

Hamburg

Calabar

Kamerun

Hamburg
Hamburg

I Lüderitzbucht
Hamburg

I Hamburg

Mossamedes

Hamburg--Amerika-Linie, Afrika-Dienst.

am 28. Mai in Lagos.
am 24. Mai in Duala.

z. Zt. in Hamburg.
am 7. Juni in Sekondi.

am 20. Mai in Lüderitzbucht.

z. Zt. in Hamburg.
am 6. Juni in Hamburg.
am 27. Mai in Mossamedes.

Hamburg-Bremer Afrika-Linie A. G.

Hamburg
Hamburg
Hamburg

Mossamedes
Hamburg
Durban

Hamburg
Akkra

Rio Nunez
Hamburg

1 Akkra
Rio Nunez
Rio Nunez

« Hamburg

Mossamedes
Hamburg

« Alkra

Hamburg
i Hamburg
" Lüderitzbucht
l

am 9. Juni Dover passiert.
am 2. Juni in Sierra Leone.

am 10. Juni in Dakar.

am 28. Mai in Lagos.

am 5. Juni ab Rufisque.
am 26. Mai ab Mahé.
am 30. Mai in Sierra Leone.

am 6. Juni ab Lagos.

am 11. Juni in Hamburg.
am 6. Juni Dover passiert.
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Kurse deutscher Kolonialwerte.
Mitgeteilt durch von der BKZeydt'sches Kolonialkontor G. m. b. B., Berlin W. 64.

Telephon: Amt 1 9229 und 9224. Bendtlontor 12. Juni 1909.

vor-

Grün-, Kapital . letzte ktt- Nachfrage Angebotdungs- “äfts- Divi-
: Divi- II

jahr M jahr dende dende T 5% %

1907 1850 000 1. 10. 10 0 #fritanische Kompagnie A.-G. 76 —

i606 2000000 1. 1. — 4 Borneo-Kautschul-Compagnie —*-. — 60

1905 750 000 1. 4. 8 15 Bremer Kolonial-Handelsgesellschaft vorm
x F. Oloff &amp; Co., A.-G. . 170 —

1905 1 200 O0ol. 4. crhin Olollden e Bergwerksgesellschaft 58 65
1905 600000 1. 1. 5 5 Kentralafrikanische Seengesellschaft — 90

1890 1600 000 1. 1. 22 50 China-Export-, Import= u. Uark-comwagie 250 —
1891 2 600000 1. 10. 7 7 Chocoldnd Plantagen-Gesellschaftt. 103 107
1905 220 00|0 1. 1418 20 Debundscha-Pflanzung — 125
1900 800 O000. 1. 7 7 Deutsche Agaven- esellschaft- . — 65

1878 2750 0001. 1.0 16 Deutsche Handels= und Plantagen-Gesellschaft

1 der Südsee-Inseln .. 250 —
1885 2000 OC0O00U. 40 20 Deutsche Colonial-Gesellsch. für Sütwest-fri 1160 1170
1907 2 500 O000. 1,— 0 C Deutsche Lautschut-Attiengesellshaft' . 55
1902“ 1000 000. 1. 0 0Deutsche Samoa-Gesellschaft — 55
190040500 0000. 5ö.— — Deutsche Südseephosphat Akt.=Gef. 200 205

1902 1 00000 6. 2 8 Deutsche Togogesellschaast). ... 60 651885 3721 000. 1. 5 5 „Deutsch-Ostafrikanische esellschaft Stamm-Ant. 105 108
3 000 000 5 5 do Vorzugs-Anteile 105 108

1886 400000/I. 1. . 0 Deutsch-Ostafrikanische Plantagengesellschaft — Essa-
, — —- do Vorz.-Aktien — 225

1908 11 495 000HM. 1583 vew 3%Schuldverschrei-
 kbungen (vom Reich sichergestelltl) 96 97

1802500001. 14 7 Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellscheft – 100
1899 1 400000% 1.1 o Gesellschaft Nordwestkamerun — A20

360000 ·0 0 do .Lit. B.26 . 28
1898 1 00000 . 11 0 *** Südkamerun. Ht. A. — 99

1 000 000 10 0 do Tit. B.. 881889 2000000 1. 10. 0 0 Guanala Plantagen-Gesellschaft 19
18971158O000L .. 0 0 Hanseatische Kolonisationsgesellschaft. . — 40

1889 1 3 000 O0O0 1. 10. · 0 Hanseatische Plantagengesellschaft. . — 30

1887 1200000 1. 1.15 20 daluit- Gesellschaft, geteilte Aktien .235 240
do Genußscheine 42275,„ —

1904 1000 000 1. 1. — 0 umerun Vergwerle Aktiengesellschaft — 40
1906 8000000 1. 1. — 4 Kamerun-Kautschuk- Compagnie — 55
1895 10 0000001. 1. 0 0 Kaoko Land= und Minen-Ges. Anteile. — 90

1903» 1000000 1. 1. — HKautschuk-Pflanzung Meanja A.-G. — 65

1899 2000 0001. 7. 5 Moliwe-Pflanzungs-Gesellschaft 85 838
1885 6 000 O. 4. 0 Neu Guinea Compagnie Vorzugs-Anteile 99 102

Ü 0 o Stamm-Anteile 45 4358
1906 1200 0001. 11 — — Ostafrika-Kompagnie 68 72

1904 21u000 Odo 1. 111 3 Östafrikanische grtazngeseulcaf= enteile
qQ II (vom Deutschen Reiche mit 3% Zins und

120% Rückzahlung garantiertt) . 102 108
190020000000 1. 4. 0 9 Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft .. 234 235

200 000 0 4 Otavi-Minen=u.Eisenb.-Gesellsch.Genußscheine&amp; 134.— . 185.—1902 8 125 000 1. 1. 30 50 3 Pacific Phosphate Co. 19 S. 20 L

1897 2000000 1. 10. 5 6 Plantagengeselschalt Concepcion — 82
1895 1500 000 „1. 1.2 0 0 Rheinische Handei- Plamagengeseuschaft. — 40
18038 800 000 1. 1. 0 0Safata-Samoa-Gesellschaft — 45

190520000000 1. 1.0 4 4 Samoa-Kautschuk-Compagnie — 40
1897 500 O000 1. 1. 0 o Sigi Pflanzungs-Gesellschaft 83 86
1900 L 500 000 .1. 71 0 0 South Affican Territories . 9s### 9 Sh 64

1892 22 000 000 1. 7.) 0 5 # South West Afric, C0o. S5ahl/84 36 Sh 3d

1893 869 100 1. 4.) 0 0 Usambara Kaffeebaugesellschaft Stamm-Anteile 26 zefr. 32 zsfr.
142 200 0 0 do Vorzugs-Anteile — 50

1897 2 100 000 1 1. 6 9 Vestafrit. Pflanzungsgesellsch. Bib anhi Anteile 116 1 119
1897 4500 000 1. 1., 0 0 Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft Victoria 1

6 s zusammengelegte Stamm-Aktien — 50

. 1 — 8 do Vorzz-Aktien 101 104
1895 1 800 000 1. 1. Bestdeutsche Hand.= u. Plantagenges. Düsseldorf l 70

Zu jeder Art von Auskunft ist obenstehendes Bankhaus stets gern bereit.

« Verantwortlicher Redakteur für den nichtamtlichen Teil: Ostar Biesenthal, Berlin.
Verlag und Druck der Königlichen Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckerei von E. S. Mittler &amp; Sohn. Berlin SWDochstraße ##—71.9

Ausgegeben am 15. Juni 1909.
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